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In der Sowjetunion hat es einen 
Reaktorunfall gegeben, der in sei
nem Ablauf und seinen Folgen nicht 
beherrschbar war. Es wurde eine 
Menge radioaktiver Strahlung frei
gesetzt, undeine große Anzah I sieh 
widersprechender Warnungen ver
ängstigte die Öffentlichkeit. 
Die Medien berichteten in großer 
Aufmachung über Tschernobyl . Teil
weise wurden von den Politikern 
die Gefahren verharmlost, und erst 
als vor dem Verzehr von Blattgemüse 
dringend gewarnt wurde, war vielen 
klar, wie ernst die Lage ist . 
Diese Katastrophe hat unser Leben 
verändert! Zum ersten Mal ist der 
Öffentlichkeit vor Augen geführt 
worden, daß der Strom aus Atom doch 
ni cht so ungefährlich ist, wie es 
uns die Kraftwerkbetreiber Glauben 
machen wollen. An den Spätfolgen 
dieses Unglücks werden noch viele 
Menschen sterben. 
Auch in Berl in waren die Auswi rkun
gen dieses Super-GAU zu bemerken. 
Die Strahlungsbelastung war teil-
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•· ~eise so hoch, daß vor dem Verzehr 
'• von selbstgeerntetem Gemüse ge-
. warnt wurde. LKWs aus dem Ostblock 

kontrollierte man gleich an der 
Grenze auf atomare Verseuchung und 
Lebensmittel wurden nicht mehr aus 
dem Ostblock importiert . Dabei kam 
es dann zu solchen Auswüchsen, daß 
Gemüse aus der CSSR nicht verzehrt 
werden durfte, aber Gemüse aus dem 
Bayrischen Wald (50 km entfernt) 
als unbedenklich eingestuft wurde . 
Das Fernsehen überschlug sich, und 
auch im Rundfunk jagte eine Hiobs
botschaft die andere . So hieß es 
morgens , wenn es mittags regnet, 
sollten die Kinder von der Schule 
abgeholt werden bzw. wenn die Kin
der nicht abgeholt würden, sollten 
sie in der Schule bleiben. Außer
dem sollten nach Spaziergängen 
durch Sand, die Schuhe und die Be
kleidung gut abgespült werden. So 
etwas beruhigt ja ungemein . 

Einzig und allein die Gefangenen 
in den Berliner Justizvollzugsan
stalten waren zu keiner Zeit gefähr
det. So durften wir in Tegel ohne 
weiteres zur Arbeit gehen und dabei 
auch die Sandwege benutzen. Auch 
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der Regen stellte gar keine Gefahr 
dar. Denn es hieß nicht, wer Angst 
hat, braucht nicht zur Arb~it. Wir 
bliebenmit unser Angst und unserer 
Besorgnis allein. Wir mußten ar
beiten! Wer nicht gegangen wäre, 
hätte wegen Arbeitsverweigerung 
Schwierigkeiten bekommen. Auch der 

·Anstaltsleiter gab an uns keiner
lei Informationen weiter. 
Wie bei der letzten RechtsausschuB
sitzung am 22.05 . 1986 zu erfahren 
war, hat ein Mitarbeiter des Sen. 
Just. an den verschiedenen Sitzun
gen der Senatsverwaltungen wegen 
Tschernobyl teilgenommen. Das Re
sultatwar, daß die Vollzugsanstal 
ten angeschrieben wurden mit dem 
Hinweis, daß der Aufenthalt und 
die Arbeit im Freien unbedenklich 
sei (wie schön für uns), nur beim 
Ausbau von Luftfiltern müsse man 
vorsichtig sein . Ein zweites An
schreiben betraf nur Düppel, denn 
darin wurde mitgeteilt, daß Blatt
gemüse, das geerntet wird, vor dem 
Verkauf an die Meßstelle zur Ober
prüfung zu geben sei. 
Das war alles was zu unserem 
Schutz getan wurde. Ein bißchen 
sehr wenig, Herr Senator! 
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VOlt Ihnen Ueg.:t CÜ.e Ju.n.i.aU6gabe. W-Ut haben U.n6 w.i..ede.Jt be.nii.h.:t ei
tU.ge. l.u.&.:tände. hn Vote.zu.g au.6zu.ze-{.gen. Von SU.:te 9 b-<..6 13 beM..c.h
.:ten wbt ü.be.Jt einen VOil6a.U .&! de.Jt TA 111, bei dem e.&z tii.Jz.~U.~.,c.he.Jt 
Ge6angene.Jt von Beamten guc.h.to.gen woJtden 6ein ~oe..e. . We.Jt v-i.el
teic.h.:t Zeuge cü.u u tlo1t6a~ Wall. u.nd ~einen Namen n-i.c.h.:t nennen 
möc.h.:te, kann 6-i.c.h an cü.e AbgeoJtdne..:te de.Jt AL, Rena.:te. Kiirut6.:t 
ode.Jt an cü.e U.c.h.:tbUc.k-Redaküon wenden. VeJL.tJta.u.Uc.hke.U wM.d au.6 
jeden Fate. zugu-i.c.he.Jt.:t. 

W-Ut haben einen neu.en Zeic.hne.Jt u.nd un6e.Jte Lue.Jt können -!>c.hon -i.n 
cü.ue.Jt AU6gabe oeine Ka.ll.JI.).ka.:tuJten bewunde.Jtn. Elt -<..6.:t 1n6ao~e de.Jt 
A 4 {VeateM.:ta..t<.on) und wbt -!>-i.nd 6elvr. 6~toh, daß eJt .:tJto.:tzdem 6iilt 
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.:teuJt -i.n un6e.Jt Team au.6nehmen, we.Jt at-!>o gute V~c.hkenn.:tn-i.ooe 
hat und Sc.hJr.eibmaoc.h-i.ne 6c.hlteiben kann, möge o-i.c.h melden. 

Au6 SU.:te. v-i.e.Jt u.nd 6iin6 und au.6 de.Jt Bu.c.h6e.Ue. beM..c.h.:ten wbt ü.be.Jt 
Pe.:te.Jt-JiiJtgen Booc.k, gegen den nac.h e.Jt6otglte.-i.c.he.Jt Rev-<..6-i.on e.Jtneu.:t 
-i.n S.:tuttgo.Jt.:t-Stammhe.-i.m ve.Jthandel:t wbtd . W-Ut ho66e.n, daß cü.uu 
unme.Mc.hUc.he U!Lte.U n.u.n au.6 e.-i.n ve.Jtniin6.ti.gu Maß 1teduue.Jt.:t wbtd 
u.nd n-i.c.h.:t etwa de.Jt Rachegedanke du S.:taa.:tu hn tloJtde.JtgJtu.nci 6.:teh.:t . 

W-Ut I!Ü66en we.Ue.JtiUn. Po!Lto opa.Jten . Ve.Jt Se.na.:tOJt 6iilt 1U6.:t..i..z will 
cü.e Ko6.:ten du Uc.h.:tbUc.k6 noc.h me.Jvr. ve.JtJt-i.nge.Jtn, obwoh.e. wbt a.i..
l.ein -i.n cü.uem JahJt 10.000,-- VM ein6po.Jten we.Jtden. We.Jt w-i.U und 
kann 6otue. Un6 BIU..e.6mo.Jtken 6c.h-i.c.ken. V-i.ue. BU.:te gUt volt o.Ue.n 
V-i.nge.n u.Me.Jten ex.:te.Jtnen Lue.Jtn, denn wbt Knac.IU..6 veJtcü.enen ja 
n-i.c.h.:t v-i.el. Ate.ein hn l.e..:tz.:te.n Monat ~-i.nd ii.be.Jt 1 SO neue. Lue.Jt 
dazugekommen u.nd -i.n deJt Me.Jvr.zahl. 6-i.nd u Ge6ange.ne.. 

soeange man u.M noc.h .e.ö.ß.:t we.Jtden wbt we.UeM c.hJte-<.be.n. W-Ut wiin-
6c.hen Un6e.Jte.n Lue.Jtn Sonnen6c.hein . 
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Peter-Jürgen Boock wurde am 7. f~a i 
1984 vom 2. Strafsenat des Ober
landesgerichts Stuttgart zu einer 
Freiheitsstrafevon dreima l lebens
länglich und 15 Jahren verurteilt. 
Gegen dieses Urteil legte die Ver
teidigung von Boock Revision ein, 
die in Teilen Erfolg hatte . Es war 
der erste Revisionsantrag in einem 
Prozeß gegen Terron sten, aus dem 
1 nneren Kreis der ''RAF", der Erfo1 g 
hatte. Auf gut deutsch heißt das, 
der Bundesgerichtshof 1st der Mei
nung, daß zu dem Prozeß noch ein 
zweiter Sachverstandiger hät~e ge
nört werden müssen, um die Schuld
fahtgkeit infolge Orogenkonsums 
des Peter-Jürgen Boock festzustel
len . 
Der Schu ldspruch dagegen ist rechts
kräftig, und es wird nur wegen der 
Frage der vermtnderten Schuldfa
higkeitneu verhandelt. Beim Schuld
spruch . gingen 01e Rtchter gemäi~ 
dem Erm i t t I ungse1·gebn i s der Gene
ralbundesanwaltschaft davon aJs. 
daß Boock erstens an der Ermordung 
des Bankkaufmanns Jürgen Ponto am 
30. Juli 1977, zweitens an dem ver
suchten Raketenanschlag au: dte 
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Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am 
15 . August 1977, drittens an der 
Entführung des Präsidenten des 
Bundesverbandes der Deutschen In 
dustrie, Hans-Martin Schleyer und 
der Ermordung seiner vier Beglei
ter in Köln am 5. September 1977 
sowie viertens an der Ermordung 
Schleyers am 18 . Oktober 1977 be
tei 1 igt 1~ar . Peter-Jürgen Boock 
hatte im Schlußwort vor sewer Ver
urtei lung 1984 dazu ausgeführt: 
"Nat ürlich trage ich die morali 
sche Verantwortung für das, was in 
der Zeit, in der ich der "RAF" an
gehört habe, geschehen ist, aber 
ich oin ke1n Mörder, ich habe nie
manden getötet, ich habe niemanden 
verletzt, ich war an keinem Komman
do beteiligt, be i dem Menschen ge
tötet worden sind, und ich habe 
nichts getan, von dem ich wußte. 
daß es dazu beitragen könnte, Men
schen zu töten. 
Er hatte sich dazu oekannt, mit an 
einem Raketem-,rerfer gebaut zu naben, 
der auf oas Gebäude der Bundesan
waltschaft gerichtet war . An die
ses Gerät waren zwei Wecker als 
Zünder gekoppelt, und einen dieser 

Wecker zog er nach seinen Angaben 
nicht auf und verhinderte so, daß 
dieses Gerät funktionierte . Die 
Bundesanwaltschaft wertete diese 
Aussage als Ausrede und erklärte, 
er hätte nur vergessen den Wecker 
aufzuziehen . 

Bei diesem Prozeß war einiges sehr, 
sehr merkwürdig . Dieses war für 
das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie e . V. ein Grund, eine 
Dokumentation unter dem Titel "Der 
l'rozess" herauszugeben und dieser 
Artikel wurde auch aufgrund der 
Dokumentation erarbeitet. Wir be
sprechen die Dokumentation "Der 
Prozess" auf unserer Buchseite und 
geben zum Schluß des Artikels auch 
die Adresse zur Bestellung dieses 
Buches an . 

Es ist unverständlich, warum der 
aundesoerichtshof nur das Urteil 
i1 Hinblick auf den Strafanspruch 
aufgehoben hat . Hier ist d1e Chan
ce vertan worden, noch einmal zu 
prüfen, ob Peter-Jürgen Boock eine 
Mittäterschaft an den Morden zu
recht angelastet worden ist . Die 
~lttaterschaft an diesen Morden 



ist nur durch die Konstruktion ei 
nes angeblich in der "RAF" herr
schenden Kollektivprinzips begrün
det worden. Im Fernsehen lief vor 
einiger Zeit eine Sendung, bei der 
der Generalbundesanwalt Rebmann 
erklärte, das Verfahren gegen Pe
ter-Jürgen Boock wäre nach rechts
staatlichen Prinzipien fair und 
sach I i eh gewesen. Dem widersprechen 
nicht nur wir! 
Wenn man bedenkt, daß die Rechts
anwälte einer täglichen Leibesvi 
sitation unterzogen wurden, mit 
der Begründung, daß schon einmal 
Rechtsanwä 1 te eine Waffe nach Stamm
heimeingebracht haben, ist das er
schreckend . Der Rechtsanwalt ist 
ein Organ der Rechtspflege und 
Heinrich Hannover beschreibt in 
der Dokumentation seine Gefühle 
während des Prozesses so sachlich 
daß einem schon beim Lesen ei~ 
Schauerüberden Rücken läuft. Ein
mal war er so frustri ert, daß er 
durch lautes Singen seine Aggres
sionen abbauen mußte . Im neuen Ver
fahren ist die Prozedur der Leibes
visitation entfallen . Insofern 
geht es vor dem 5. Strafsenat 
menschlicher zu, aber es ist doch 
erstaun! ich, daß die öffentl ichkeit 
wenig Interesse an dem Prozeßver
lauf gezeigt hat und auch kein 
Interesse an dem Urteil, was ja im 
Namen des Volkes, also im Namen 
jedes Bürgers, gesprochen wird. 

Daß Peter-Jürgen Boock als Kron
zeuge ein völlig anderes Urteil 
bekommen hätte, ist jedem von uns 
klar . Er hat aber keine Aussagen 
gegen irgendwelche ehemaligen 
Terroristen gemacht, und das war 
der Bundesanwaltschaft natürlich 
nicht angenehm. Ihnen wäre ein ge
ständiger, seine Mittäter bela
stender, Boocksehrviel angenehmer 
gewesen, und er hätte dann auch 
mit Sicherheit in einem milden, 
sehr milden Urteil Belohnung be
kommen . Wer unter solchen Umstän
den und solchen Erwartungen bei 
seiner Hai tung bleibt und niemanden 
belastet ist für mich, und sicher
lich nicht nur für mi ch, ein kor
rekter Mensch . 

Die deutsche Justiz sieht so etwas 
selbstverständlich anders . Nicht 
nur im Bundesgebiet, nein auch in 
Berlin werden Straftäter, die ihre 
Mittäter belasten, milde beurteilt. 
Schließlich sind sie ja geständig 
und helfen bei der Aufklärung von 
Straftaten mit . 

Auch die Möglichkeiten der Ver
teidigung waren im Prozeß Peter
Jürgen Boock sehr eingeschränkt . 
Die Änderung der strafprozessualen 
Normen bei der Antiterrorismus 
Gesetzgebung haben bewirkt, daß 
der Angeklagte nicht einma l mtt 
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Verteidigerunkontrolliert korres
pondieren darf. Trotz allerBe
s~hränkungen hat die Verteidigung 
ntcht auf Provokationen und Ein
schränkungen reagiert. Bei den 
Terroristenprozessen in $tuttgart
Stammheim werden die Rechtsanwälte 
von vornherein in die Rolle von 
Komplizen gedrängt, und die Rich
ter, zumindestens im ersten Prozeß 
haben sich auch so verhalten, daß 
Fronten gebildet wurden . 
Nach der Verkündung des Urteils 
wurde der Generalbundesanwalt Kurt 
Rebmann in einem Interview auf die 
Frage nach Gnade für Peter-Jürgen 
Boock angesprochen . Seine Antwort 
dazu lautete: "Die Gnadenfrage im 
Falle Boock jetzt schon zu disku
tieren erscheint mir verfrüht. Das 
muß der Gnadenträger einmal ent
scheiden, der in den ersten Jahr
zehnten des nächsten Jahrtausends 
Bundespräsident oder Bundesjustiz
minister oder Generalbundesanwalt 
ist." 
Diese Antwort ist an Zynismus kaum 
noch zu überbieten und zeigt deut
lich mit welchem Strafanspruch die 
Bundesanwaltschaft an diesen Fall 
herangegangen ist . Gnade kann nur 
erwarten, wer seine Mittäter und 
die Zusammenhänge rückhaltlos auf
klärt. Wenn Gerhard Mauz im Spiegel 
im Jahre 1984 schreibt: Was Journa
listen angeht, so sollten nur die 
Geschichten interessieren, die sie 
schreiben und nicht die, die ihnen 
widerfahren . Doch es muß jeden -
um eine andere Legende vorzubeugen -
noch einmal vorgeführt werden, in 
welcher haßerfüllten, kranken At
mosphäre dieser Prozeß in Stutt
gart-Stammheim 15 Monate lang ab
gelaufen ist, in diesem Greuel von 
einer Exerz ier- oder Reithalle und 
unter dem Gewicht eines Gebirges 
von Abwehr- und Wacheinrichtungen . 
Ich glaube, treffender kann man 
die Stimmung während des ersten 
Prozesses nicht wiedergeben . 
Nun kann man nur noch hoffen, daß 
der 5. Strafsenat beim Oberlandes
gericht Stuttgart die Chance er
kennt und Peter-JOrgen Boock zu 
einer Strafe verurteilt, die ihm 
noch eine Chance läßt . 

-gäh-

Nachfolgend veröffentlichen wir 
einen Auszug aus einem Spendenauf
ruf des Komitee für Grundrechte 
und Demokratie e. V. 
An der Gasse 1 
6121 Sensbachtal 

- Nicht allein über Peter-Jürgen 
Boock und seinen Fall und das 
Strafmaß wird neu verhandelt . 
Das Verfahren gegen Peter-Jürgen 
Boock besitzt we it über seine 
Person hinaus exemplarisch-sym
ptomatischen und folgenreichen 
Charakter: Wie gehen Justiz, Po
litik und Öffentlichkeit mit 
ehema 1 igen Angehörigen der "RAF" 
um? Wie ernst ist es ihnen, uns 
eingeschlossen, mit dem demokra
tischen Rechtsstaat? Wie ernst 
ist es ihnen vor allem damit, 
die Ursachen terroristischer Ak
tionen, soweites an ihnen liegt, 
zu beheben zu suchen? 

- Peter-Jürgen Boock ist seit lan
gem - und bereits vor seiner 
Verhaftung Ende 1980 - aus der 
"RAF" ausgestiegen . Er hat stets 
überzeugend erklärt, nicht an 
der Tötung von t-1enschen bete i
ligt gewesen zu sein. Er ist 
aber auch nicht zum Kronzeugen 
geworden . An ihm wird so oder so 
ein Exempel statuiert mit erheb
lichen Folgen für ihn, aber auch 
für andere, die verstrickt waren 
und sich von der "RAF" oder ähn
lichen Gruppen losgesagt haben 
bzw . einen solchen Schritt erwä
gen, gleich ob untergetaucht 
oder als Gefangene . 
Das Urteil vom 7. Mai 1984 gegen 
Peter-Jürgen Boock ist Ausdruck 
des von erkalteter justitieller 
Rache erfüllten antiterroristi 
schen Feldzugs, der (fast) keine 
Mittel scheut, auch wenn dies im 
Widerspruch zum demokratischen 
Rechtsstaat steht und dieser so
mit mehr und mehr ausgehöhlt 
wird . 
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Die Teilanstalt I der Justizvoll
zugsanstalt Tegel hatte schon im
mer den Ruf etwas besonderes zu 
sein. Das lag nicht nur an unserem 
Hausleiter, Bernd von Seefranz, 
sondern auch an der verhältnismäßig 
großen "Freizügigkeit", die in die
sem Haus durch die geringen Ein
schlußzeiten herrscht . 
Dann gab es auch Insassenvertreter, 
die sehr aktiv waren und sich um 
die Belange der Mitgefangenen ge
kümmert haben . Eine große Zahl von 
Verfahren vor der Strafvollstrek
kungskammer bzw. beim Kammergericht 
zeigte der Obrigkeit, daß sich Ge
fangene nicht alles gefallen las
sen . An dieser Stelle sei noch 
einmal daran erinnert, daß eine 
Beschwerde über unsere Küche bis 
ins Abgeordnetenhaus gegangen ist 
und eine ei nstweilige Verfügung 
durch das Verwa ltungsgericht er
lassen wurde, nach der die Küche 
nicht benutzt werden durfte . Es 
war also immer etwas los in unserei)J 
Haus, und fast jeder Gefangene woll
te in unser Haus kommen. Dazu trug 
auch sicherlich die Meetingrege
lung bei, denn einmal monatlich 
hatten die Stationen im Haus I ein 
Meeting, bei dem die Angehörigen 
für zwei Stunden Gefängnisluft 
schnuppern konnten. 
Selbst für die Beamten war das 
Haus ein beliebter Arbeitsplatz . 
Es gab einen Vollzugsdienstleiter 
und seinen Stellvertreter, beide 
setzten sich für die Beamten ein 
und sorgten durch ihre lockere Art 
dafür, daß das Betriebsklima gut 
war. Alles funktionierte und Knak
kis und Beamte waren zufrieden. 
Warum die beiden ihre Stellung als 
VDL aufgaben und sich in andere 
Häuser bzw . an andere Arbeitsplät
ze versetzen ließen, ist uns nicht 
bekannt. Wir können es uns aber 
denken! Die Nachfolge dieser bei
den beliebten Vollzugsdienstleiter 
Obernahmen zwei Beamte, die sich 
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'Unruhe 

bereits aus einer anderen Teilan
stalt kannten und gut miteinander 
harmonierten . Beide waren bei den 
Gefangenen sehr unbeliebt und dar
an hat sich auch nichts geändert. 
Im Gegenteil, seitdem ging es mit 
dem Betriebsklima und mit der 
Stimmung unter den Beamten des .all
gemeinen Vollzugsdienstes im Haus 
I bergab. In den letzten Monaten 
ist es besonders schlimm geworden, 
und langsam macht sich eine gewis
se Auflösungserscheinung bemerkbar. 
So haben zeitweise fast zwanzig 
Stationsbeamte durch Krankheit ge
fehlt. Um den Dienstbetrieb auf
recht zu erhalten, müssen die an
deren Beamten Überstunden machen . 
So ist es im Haus I in der Regel 
so, daß die Beamten drei Wochen
enden hintereinander Dienst machen 
und dann, wenn sie aus dem Nacht-

I ---

GU! 
dienst kommen, das Wochenende frei 
haben, da sie ja dann am Montag 
in den Frühdienst gehen. Die Zu
sammenarbeit zwischen den Beamten 
und den Vollzugsdienstleitern har
moniert nicht mehr. Ein Teil der 
Beamten, die über einen guten Kon
takt zu den VDLs verfügen, kommen 
zurecht und haben keine Schwierig
keiten . Der andere Teil, und mit 
Sicherheit der größere Teil, der 
Beamten hat Ärger und Frust und 
ist mit den VDLs überkreuz. 
Nun mag sich mancher Leser fragen, 
warum interessiert das denn eine 
Gefangenenzeitung? Eigentlich soll
ten die Gefangenen doch froh sein, 
wenn sich die Beamten im Haus un
tereinander bekriegen, denn dann 
sind sie doch lachende Dritte. Das 
stimmt aber nur zu einem gewissen 
Teil, denn wenn die Beamten durch 
ihren Dienst Frust bekommen, läßt 
sich das in irgendeiner Form an 
uns Gefangene aus. Das ist in den 
meisten Fällen nicht absichtlich, 
aber wenn man sechs Tage in der 
Woche Dienst leistet und zum Teil 
mehr, überfordert das den Menschen 
sehr. Außerdemsind natürlich durch 
die Unterbesetzung mit Beamten ver
schiedene Stationen abends nicht 
besetzt, und aus diesem Grunde kön
nen wir Gefangene dann nicht tele
fonieren. Das sind für uns sehr 
wichtige· Aspekte. Außer einem bzw·. 
zwei Telefonaten in der Woche und 
dem Besuch hat man ja im Knast 
leider keine sozialen Kontakte 
nach draußen, und gerade die zu 
fördern, beinhaltet doch das 
Strafvollzugsgesetz . 
Der Lichtblick hatte beim Anstalts
leiter eine Genehmigung erbeten, 
um mit den beiden Vollzugsdienst
leitern des Hauses I ein Gespräch 
über die Situation führen zu dbr
fen. Der Anstaltsleiter erteilte 
diese Genehmigung, aber die beiden 
Herren, George und Oes inghaus, lehn
ten ein Gespräch mit dem Lichtblick 
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ab . Aus welchen Gründen ist natür
lich klar, sie befürchten unange
nehme Fragen, vor deren Beantwor
tung sie sich drücken wollen . 

Seit dem 1. April hat die Teilan
stalt I für drei Monate einen Tei 1-
anstaltsleiter zur Vertretung . Ge
fangene und ein Großteil der Be
diensteten sind sich einig, daß 
dieser Mann in seinen Entscheidun
gen sehr fair und gründlich ist. 
Allerdings ist er mit der Vertre-

tung sehr belastet und muß sich in 
jede Akte einarbeiten . Er kann na
türlich in diesen drei Monaten 
keine Wunder vollbringen und kann 
auch sicherlich an der Persanalsi
tuation nichts ändern . Das wäre 
aber eine Aufgabe für die Auf
sichtsbehörde. Sie ist jetzt gefor
dert zu überprüfen, warum der 
Krankenstand in der TA I unter den 
Beamten so hoch ist und warum das 
Betriebsklima immer schlechter 
wird. 
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Wenn in der freien Wirtschaft die 
Personalführung nicht funktioniert; 
wird selbstverständlich nach den 
Ursachen geforscht . Deshalb ist 
unverständlich, warum so etwas für 
die Vollzugsbeamten nicht möglich 
ist. Vielleicht sollte man zur Be
ruhigung der Situation die Voll 
zugsdienstleiter auswechseln, denn 
aus anderen Häusern hört man solehe 
Beschwerden von Beamten nicht. 
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Körperverletzung im Knast· 

VORfALL JN DER JA JJJ Anzeigeerstattet 

Am 11 . Mai 1986 um 12.10 Uhr gab 
es in der Teilanstalt III der Ju
sti zvo l lzugsanstalt Tegel einen 
Zwischenfall, bei dem ein türki
scher Mitgefangener verletzt wurde . 
Wegen dieses Vorfalles erstattete 
die AL-Abgeordnete, Renate Künast, 
eine Strafanzeige (siehe auch die 
Artikel vom Volksblatt Berlin und 
der "taz" vom 17.5 . ) . 

Am Montag den 12 . Mai morgens um 
8.30 Uhr kamen zwei türkische Mit
gefangene in die Lichtblick-Redak
tion und erzählten uns, daß ein 
Landsmann von ihnen am Sonntag
mittag zusammengeschlagen worden 
ist. Eine Nachfrage bei der Zen
trale III ergab, daß der Gefangene, 
um den es sich handelte, in die 
psychiatri sche Abteilung der JVA
Tegel verlegt worden ist. Beide 
Gefangene waren nicht Zeugen die
ses Vorfalls, sie gaben aber an, 
daß sie einen Augenzeugen hätten, 
der die Angaben bestätigen kann . 
Während der Mittagspause kam dann 
der türkische Gefangene und gab in 
der Redaktion eine eidesstattliche 
Versicherung ab . Der Inhalt dieser 
Erklärung wird anschl ießend Sinn
gemäß wiedergegeben. 

Am 11 . Mai 1986 kam ich gegen 
12.10 Uhr von meiner Sprechstunde 
im Sprechzentrum II/III zurück in 
das Haus III. Der Sprechstundenbe
amte schloß mich über D 1 in das 
Haus und ich betrat es durch den 
Stern im Erdgeschoß. Ich ging vom 
Erdgeschoß die Eisentreppe nach 
oben auf die Station C 3 und die 
Sterntüren waren noch geöffnet, 
weil im Haus Verschl uß war . Schon 
beim nach oben gehen hörte ich 
Krach , der von der Station C 4 kam . 
Als ich auf meiner Station angekom
men war, konnte ich die Station 
über mir sehen und erblickte vor 
der Zelle 360 wie mehrere Beamte 
auf einen am Boden Liegenden ein
schlugen, der sich nicht wehrte . 
Der Zentralbeamte stand über dem 
Gefangenen und hielt dessen Hand 
auf den Rücken gedreht. Der Gefan
gene lag auf dem Bauch und wurde 
von dem Zentralbeamten getreten. 
Ein anderer Beamter schlug auf den 
Liegenden ein und verlor dabei sei
ne Brille . Er r ief laut: "Ich haee 
meine Brille verloren . Achtung, 
tritt nicht drauf!" 
Plötzlich bemerkten mich die Beam
ten und der Zentralbeamte schrie: 

Häftling mißhandelt? 
AL-Abgeordnete zeigt Vollzugsbeamte an 

Die AL-Abgeordnete ~enate Kü
nast bat gegen Beamte der Haftan· 
-stalt Tegel Strafanzeige wegen Kör· 
perverletzung·tm ~mt erstattet; Wie 
sie gestern erklärte, wirft sie den Be
amten Mißhandlung eines türkt· 
sehen Gefangenen vor, der geschla· 
gen und getreten worden sein soll. 

Der Vorfall soll sich am 11. Mai in 
der Teilanstalt m während des .Mit
tagsverschlusses· ereignet haben. 
Die AL-Abgeordnete betonte, daß 
zwei Zeugen das Geschehen durch 
die Gucklöcher ihrer Zellentüren be
obachtet hätten. Einer von ihnen ha· 
be geschildert, da.ß er mehrere Beam· 
te gesehen habe, die einen am Boden 
liegenden Gefangenen getreten und 
geschlagen hätten. Einen der Beam
ten habe er erkannt. Darüber hinaus 
berichtete der Häftling von Hilferu
fen: .Bitte, bitte, nicht schlagen. Ich 
gehe nach pn ... • Das sei die Abkür
zung für die psychiatrisch·neurologi· 
sehe Abteilung. Auch der zweite Mit· 
häftling habe gesehen, wie der sich 
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nicht wehrende Mann mißhandelt 
worden sei. 

Derartige Fälle geschähen zumi.n· 
dest in der Untersuchungshaftanstalt 
immer wieder, ·so Renate Künast. In 
der Regel gebe es keine Zeugen, da es 
st~ts während des Einschlusses ge
schehe. Außerdem hätten die Gefan· 
genen Angst vor Repressalien und er· 
statteten auch deshalb keine Anzei· 
ge. 

Justizsprecher Volker Kähne gab 
auf Anfrage eine andere Darstellung 
des Vorgangs ani 11. Mai. Auf das Hil· 
teersuchen von zwei Zellennachbarn 
hin, die von dem türkischen Gefange· 
nen mit einem Messer und einer Ei
senkugel bedroht worden-seien, habe 
der Türke in eine Absonderungszelle 
gebracht werden sollen. Da er sich 
heftig dagegen gewehrt habe, sei er 
gewallSiiffi abtransportiert worden, 
an Armen und Beinen festgehalten 
worden. Bei dem Handgemenge sei 
ein Beamter am Unterarmgelenk ver· 
Ietzt worden. v. B. 

Am vergangeneo Sonntag beobach· 
teten zwei Insasseil der JVA Tegel, 
wie ein Gefangener von Beamten zu· 
sammengeschlagen wurde. Dis AL 
Abgeordnet, Künast erstaffete jetzt 
Anzeige. 

Ihre Anzeige gegen Beamte der 
Haftanstalt Tegel wegen Körper
verletzung im Amt stützt die AL· 
Abgeordnete auf die Angaben 
zweier Gefangener, die den Vor
fall am Sonntagmittag beobachtet 
hatten. Der türkische Gefangene, 
der sich nicht gewehrt habe, sei, 
am Boden liegend, von mehreren 
Beamten getreten und geschlagen 
worden. Die Zeugen wollen auch 
Rufe des Gefangenen wie »bitte 
nicht schlagen, ich gehe nach PN• 
(die Abkürzung flir Psychiatrisch 
Neurologische Abteilung) gehört 
haben. 

Justizsprecher Kähne zu
folge bestreiten die Beamten je
doch •ausdrücklich« de.n Gefan
genen geschlagen zu haben. Es sei 
lediglich zu einem Handgemenge 
gekommen, weil diesersichgegen 
seine Abführung auf die PN ge
wehrt habe. taz 

"Wo kommt denn der her? Sofort un
ter Versch 1 uß nehmen!" Unter dem 
Ei ndruck des Gesehenen rief ich 
den Beamten zu: "Wo bleiben:denn 
da die Menschenrechte, warum:scb lagt 
ihr ihn?" Dann wurde ich in meinem 
Haftraum eingeschlossen . 

Bei dem Gefangenen, der am 11 .5. 
zusammengeschlagen worden sein 
soll, handelt es sich um einen 
Türken, der mit zwei anderen Mit
häft l ingen in einer Gemeinschafts
zelle lag. Wir haben mit den bei
den anderen Insassen dieser Ge
meinschaftszelle gesprochen und 
beide haben bestätigt, daß sich 
der Gefangene in keiner Weise ge
wehrt hat. Sie berichteten uns, daß 
der Gefangene sich merkwürdig ver
halten hat . Deshalb haben sie sich 
vor der Mittagspause an den Zen
tralbeamten gewandt, mit der Bitte, 
diesen Mann in eine Einzelzelle zu 
verlegen, weil er psychisch gestört 
ist . Dazu muß noch erklärt werden, 
daß der Gefangene, um den es sich 
hier handelt, erst seit Tagen wie
der in der Teilanstalt lii war . Er 
I ag vorher in der PN ( Psych i atri seh
Neurologische Station) hier in Te
gel und war auf Anordnung des Le i
ters dieser Krankenabteilung, Dr . 
Misson i, wieder in das Haus III 
zurückverlegt worden . 
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Am Mittwoch den 14 . besuchte uns 
aufgrunddieses Vorfalles die Ab
geordnete der AL, Frau Künast, und 
sprach mit uns über diesen Vorfall. 
Bereits am Vortage hatten wir mit 
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dem zuständigen Zentralbeamten ein 
Gespräch geführt und dabei hatte 
der erklärt. er habe den Gefange
nen körperlich nicht berührt. In
zwischen hatten aber andere Mitge-

fangene Gespräche mit Beamten ge
führt und dabei gaben die Beamten 
indirekt zu, daß an diesem Vorfa 11 
etwas merkwürdig ist . 
Wir halten uns mit der Berichter
stattung nur an Fakten, weil in 
dieser Sache ja ein Ermittlungs
verfahren läuft und über schwebende 
Verfahren nicht berichtet werden 
darf. Der Gefangene, derdie eides
stattliche Versicherung abgegeben 
hat, ist für uns sehr glaubwürdig . 
Seine menschliche Erschütterung 
und Betroffenheit waren sehr deut
lich zu merken und bestimmt keine 
schauspielerische Glanzleistung . 
Wir haben bei dem Gespräch, das 
wir mit ihm in der Redaktion führ
ten, genau auf die Konsequenzen 
dieser Strafanzeige hingewiesen 
und ihm auch erklärt, daß er da
durch unter Umständen großen Ärger 
hat. Er sagte nur ganz ruhig und 
das hat mich sehr beeindruckt: "Was 
ich gesehen habe, das habe ich ge
sehen und noch bin ich Mensch und 
kann zu solchen Vorfällen nicht 
schweigen . " 

-gäh-

SCHILDBüRGERSTRE I CHE IN DER TEILANSTALT I 

Ein Gefangener, zu einer mehrjähri
gen Freiheitsstrafe verurteilt, 
besucht hier in der Justizvollzugs
anstalt Tegel die Schule, besteht 
auf dieser Schule seinen Haupt
schulabschluß, und nach einem wei
teren Jahr schließt er mit der 
Realschule ab . 
Nach dem erfolgreichen Besuch der 
Realschule will er einen Beruf er
lernen und bewirbt sich in der 
Ausbildungswerkstatt Metall. Dort 
wird er genommen und beginnt mit 
der üblichen Arbeit, die alle Leu
te im Metallberuf zu Beginn ihrer 
Lehre machen müssen, er feilt . 
Nach einigen Tagen eröffnet ihm 
sein Ausbilder, er sei von der Ar
beit abgelöst und müsse sofort zu
rück ins Haus . Dort angekommen 
wendet er sich an seinen Gruppen
leiter und dieser, nicht infor
miert, ruft bei der Arbeitsverwal
tung an, um dort zu erfahren, daß 
die Vertreterindes Teilanstalts
leiters, Frau Leue, veranlaßt hat, 
daß der Gefangene wegen Sicherheits
bedenken von der Arbeitsstelle ab
gelöst wird . 
Dazu muß man bemerken, daß der Ge
fangene sich in den zweieinbalb 
Jahren seiner Schulzeit ohne die 
geringste Beanstandung geführt hat 
und auch sein sonstiges Verhalten 
im Vollzug keinerlei Fluchtabsich
ten erkennen läßt. Nach einem Ge
spräch mit dem Teilanstaltsleiter, 

Herrn Zipse, sagt dieser eine Ober
prüfung zu und nach ein igen Tagen 
erfährt der Gefangene, daß er in 
dem Ausbildungsbetrieb weiter ar
beiten könnte. 
A b e r, inzwischen hatte der Mei 
ster Bedenken, weil der zweite 
Ausbilder, Herr Wittler, seine 
Stellung aufgeben wolle und zum 
Senator für Schulwesen wechseln 
möchte (die armen Schü ler ) . Nun 
kann also der Mitgefangene in die
sem Jahr in diesem Betrieb nicht 
mehr weiterlernen . Er müßte theo
retisch ein Jahr warten und käme 
dann natürlich ein Jahr später in 
den offenen Vollzug und würde auch 
zu einem späteren Zeitpunkt ent
lassen werden. 
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Dazu unser Kommentar: Hier wurde 
wieder einmal ohne jegliche Ober
prüfung des Einzelfal les nur nach 
Aktenlage von der Vertreterin des 
Teilanstaltsleiters, Frau Leue, 
entschieden. Dabei spielte es gar 
keine Rolle, daß vor zweieinhalb 
Jahren, zu Beginn der Schulmaßnah
men, die Sicherheitsüberprüfung für 
Schüler besonders genau war, da an 
der Schule gebaut wurde . Viele Ge
fangene wurden wegen der baulichen 
Maßnahmery als Schüler abgelehnt . 
Jeder Mensch meint natürlich, wenn 
eine Entscheidung ansteht, würde 
sich der Betreffende, der diese 
Entscheidung fällt, mit den Bedien
steten, die unmittelbar mit dem 
Gefangenen zu tun haben, absprechen . 
So war das aber nicht . Frau Leue 
hielt es nicht einmal für nötig 
den Gruppenleiter der Station zu 
befragen, ob ihm irgendwelche Er
kenntnisse über diesen Gefangenen 
vorliegen. Nein, es wurde eine 
Entscheidung getroffen ohne Rück
sicht auf Verluste . Die Vertreterin 
des Teilanstaltsleiters hat hier 
Schicksal gespie lt und eine ermes
sensfehlerhafte Entscheidung ge
troffen . Vielleicht sollte man der 
Dame nahe legen, in Zukunft nur noch 
reine Verwaltungsaufgaben zu er
ledigen und keine Entscheidungen 
mehr zu treffen, die Menschen be
treffen . 

-gäh-
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GESPRÄCH MIT DER AlGEORDNE 
Am Mlttwocn den 28. Mai 1986 
besuchte die AbgeordQete der 
AL, Renate Künast, die Licht
blickredaktion. Wir haben sie 
zu dem Vorfall vom 11. Mai be
fragt und wie jeder lesen kann, 
hat sie auch sehr ausführlich 
dazu Stellung bezogen . 
An dieser Stelle sei gl eich 
noch ei nma 1 darauf h i ngewie
sen, daß außer der AL noch 
kein Mitglied des Rechtsaus
schusses vor Ort beim Licht 
blick war. Man bemerkt die 
mangelnde Sachkenntnis an den 
Fragen. Vielleicht hat auch 
mal von der CDU jemand Zeit? 

***** libli: Frau Künast, vielen Dank, 
daß Sie zu uns gekommen sind . Als 
erste Frage: Wie sehen Sie die 
Chancen, daß wegen des Vorfallsam 
11.05. die Beamten strafrechtlich 
belangt werden? 

Künast: Ja, ich sehe gerade in die
sem Fall die Möglichkeit, daß die 
Staatsanwaltschaft wirklich rele
vante Dinge' ermittelt und es auch 
zu einer Verurteilung kommt, ei
gentlich als recht gut an . Es gibt 
immer wieder Fälle, von denen ich 
Kenntnis erlange, wo Gefangene ge
schlagen werden, und zwar nicht 
weil sie Widerstand geleistet ha
ben, sondern aus anderen Entwick
lungen heraus. In all diesen Fäl
len ist es oft so, daß es keine 
Zeugen gibt oder die Gefangenen 
einfach Angst haben. In diesem 
Fall gibt es Zeugen, die scheinbar 
auch bereit sind Aussagen zu ma
chen. Von daher denke ich, daß ec 
hier einmal einen Fall gibt, ähn
lich wie der vor kurzem in Moabit, 
wo man tatsächlich zu einem Ergeb
nis kommen kann. 

Iibli: Welchen Fall in Moabit mei
nen Sie? 

Künast: Vor kurzem ist ein Beamter 
aus der Haftanstalt Moabit verur
teilt worden, weil er einem Ge
fangenen den Unterarm gebrochen 
hat. Ich kann ja kurz noch einmal 
wiederholen worum es dabei ging. 
In dem Fall war es so, daß Beamte 
behauptet haben, es habe sich um 
einen Widerstand des Gefangenen 
gehandelt, und ihre Aktivitäten 
hätten sich nur darauf bezogen, 
diesen Widerstand zu brechen . Das 
Gericht hat dann aber festgestellt, 
daß dieser Unterarmbruch gar nicht 
so zustande gekommen sein kann 
wie die Beamten angegeben haben. 
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Deshalb haben s1e nier eine Kör
perverletzung im Amt angenommen 
und ihn verurteilt. Der wichtigste 
Punkt an diesem Vorfall ist sicher
li~h. daß das Gericht sehr stark 
die Absprachen zw i sehen den Beamten 
kritisiert hat . Diese haben ver
sucht, durch Absprachen ihre Aus
sagen quasi wasserdicht zu machen . 
Zum anderen hat das Gericht das 
Verhalten der Staatsanwaltschaft 
in dem Zusammenhang kritisiert, 
daß zumindest der Verdacht begrün
det sei, daß die Staatsanwaltschaft 
mit den Beamten zusammengearbeitet 
hat und ihnen eben Chancen ein
räumte sich abzusprechen. 

libli: Bei dem Vorfall hier be
streitet der wachhabende Zentral
beamte jede körperliche Berührung 
mit dem Gefangenen. Aber es ist 
mir von anderen Beamten zugetragen 

worden, daß da was dran ist. Sie 
hätten aber verständlicherweise 
Angst, sich gegen ihre Kollegen zu 
stellen. Wer sich hier gegen die 
Kollegen gestellt hat, gilt als 
Nestbeschmutzer und wird auch in 
seiner Beamtenkarriere nicht mehr 
vorwärts kommen . 

Künast: Das bezeichnet genau ei n 
ganz typisches Problem in den Knä
sten. Es ist nicht nur für die Ge
fangenen, die zum Beispiel von Be
amten geschlagen werden, schwierig 
zu einer Entscheidung zu kom
men, mache ich nun eine Strafanzei
ge oder nicht? Es ist genauso 
schwierig für die Mitgefangenen, 
die eventuell Beobachtungen ge
macht haben. Bei beiden Gruppen 
ist es so, daß sie sich sehr genau 
überlegen müssen, zu welchen Gegen
maßnahmen holen die Beamten aus . 
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~N DER AL, FRAU RENATE I(ÜNAST 
Das kann eine Menge an Konsequenzen 
haben, dann gibt es zum Beispiel 
nachher eine Strafanzeige wegen 
Widerstand . Die Gefangenen sind da
von nicht alleinbetroffen, sondern 
auch Beamte . Sie habenähnliche Pro
bleme und sind dem System Knast, 
dem ganzem Druck, den Strukturen 
genauso h i 1 fl os ausgesetzt. Sie müs
sen sich überlegen, was eine Zeugen
aussage für ihre Arbeitssituation 
bedeutet . 

libli: Wie ist Ihr Gefühl zu diesem 
Vorfall hier im Haus? Wir glauben 
aufgrundder detaillierten Zeugen
aussagen und der genauen Beschrei 
bung des Tatherganges unseren Mit
gefangenen . Neigen Sie auch dazu, 
diesen Vorfall so zu glauben wie 
er in der eidesstattlichen Versi 
cherung beschrieben worden ist? 

Künast: Wenn ich diesen Versiche
rungen nicht glauben würde, hätte 
ich ja keinen Anlaß gesehen selber 
eine Strafanzeige zu stellen . Es 
ist vom beschriebenen Vorgang her 
eine typische Sache und ein typi 
scher Ablauf, der mich ~n seh~. 
sehr viele andere Geschichten er
innert, die mir von Gefangenen aus 
Moabit mitgeteilt wurden . Solche 
Sachen pass ieren dann, wenn Ein
schluß ist. Ich habe keinen Grund 
an den Angaben der Gefangenen zu 
zweifeln. Für mich sind keine ab
wegigen Abläufe drin . 

libli: Wenn sich jetzt ein Beamter 
offenbaren wo l lte und von seinen 
Beobachtungen berichten würde , 
könnten Sie dem Mann (oder Frau) ga
rantieren, daß die Angaben völlig 
vertraulich behandelt werden und 
auch nicht der Namen des Informan
ten in die Öffentlichkeit gebracht 
wird? 

Künast: Oie Frage ist schon ~twas 
komisch gestellt . Ich könnte es 
nicht nur garantieren, ich muß so 
etwas garantieren! Als Abgeordnete 
habe ich das Recht zu schweigen, 
über Informationen, auch über die 
Person, die mir Informationen ge
geben hat . Es gehört zu der Kon
trol ltätigkeit dieses Amtes, daß, 
wenn man Informationen er
hält, damit nur soweit arbeitet, 
wie die Person, die einem Informa
tionen gibt, das wünscht . Das heißt, 
ich würde sicherlich versuchen mit 
der betreffenden Person darüber zu 
reden, ob sie sich nicht öffent lich 
bekennen will. Aber im Ergebn is 
meiner Arbeit kann ich nur soweit 
gehen, wie die Person bereit ist, 

sich zu offenbaren. Das heißt, man 
kann mit bestimmten Dingen öffent
lich arbeiten, an anderen Punkten 
muß ich mich darauf reduzieren, 
das als Hintergrundwissen zu be
nutzen, was sicherlich manchmal 
schade ist, aber man kann die Per
sonen ja nicht dazu zwingen, sich 
bestimmten Gefahren auszusetzen . 

libli: Sind Sie der Meinung, daß 
die Aufsichtsbehörde, die Abtei Jung 
V beim Senator für Justiz, umfassend 
genug von den Justizvollzugsanstal
ten über bestimmte Abläufe infor
miert wird? 

Kunast: Die Arbeit der Abteilung V 
ist eher dadurch gekennzeichnet, 
daß sie die Vorgänge in den Haft
anstalten sehr bürokratisch - oft
mals nur aus Sicherheitsgesichts
punkten - nur in den Kategorien 
sieht, um etwas in irgendeine Ver
fügung oder Anweisung zu fassen . 
Ich glaube, daß sie auf der ande
ren Seite wirklich ungetrübt si11d 
von der Sachkenntnis, was sich im 
Alltag in den Haftanstalten ab
spielt . Das ist eine Situation, 
die sich allein daraus ergibt, daß 
es eben alles sehr hochdotierte 
Posten sind, die in den seltensten 
Fällen den konkreten Ablauf im 
Alltag erlebt haben . Wie z. B. 
psychisch Druck auf Gefangene aus
geübt wird, in welchem Abhängig
keitsverhältn is Gefangene sich be
finden und Situationen, wo sich die 
Stimmung hochschaukelt und es schon 
deshalb zu Schlägen kommt. 
Der Herr Krebs hat einma l in einer 
Rechtsausschußsitzung gesagt, als 
es um das Anhalten des letzten 
Blitzlichtes, der Gefangenenzei
tung aus Moabit, ging, diese Zei
tung würde ja den Eindruck erwek
ken, als würde das Schlagen der 
Gefangenen zur Institution der Un
tersuchungshaft gehöreo. Diese 
blumenreiche Formulierung drückt 
aus, was in der Senatsverwaltung 
über die konkreten Abläufe im 
Knast bekannt ist. Sie kennen zum 
großen Teil diese Abläufe nicht . 
Daß es teilweise sehr oft Situati
onen gibt, wo verbale Provokatio
nen dann Schläge produz ieren, wo 
vom Verhalten der Beamten die Si
tuation hochgeschaukelt und soweit 
provoziert wird . Betroffen davon 
sind oftmals Ausländer, die sehr 
hilflos sind, wenn es um die Frage 
geht, wie ich mich dagegen - rein 
juristisch - wehren kann . 

Zum anderen ereignet sich so etwas 
oft in Situationen wo Gefangene 

sich verbal sehr stark verhalten . 
Manchmal werden auch solche Situa
tionen ausgebaut, wo die Beamten 
das Gefühl haben, dieser Gefangene 
fühlt sich als bedeutend klüger 
und intelligenter. Alleindas führt 
schon zu provokativen Situationen, 
wenn ein Beamter sagt, paß bloß 
auf, dir wirdnoch etwas passieren . 
Zieht der Gefangene dann nicht den 
Kopf ein, sondern reagiert verbal 
stark darauf und bringt verbal zum 
Ausdruck, daß er keine Angst hat, 
provoziert das die Beamten schon 
sehr stark. 

libli: Sehen Sie eine Möglichkeit, 
um die Vorgänge in den Justizvoll 
zugsanstalten transparenter zu ma
chen, daß die Öffentlichkeit eine 
gewisse Kontrollfunktion ausübt. 
Es gibt ja die sogenannten Anstalts 
beiräte, aber ich habe bei keinem 
derartigen Vorgang einmal einen 
solchen Anstaltsbeirat gesehen . 

Künast: Das Problem der Anstalts 
beiräte ist auch, daß an sie die 
Forderung erhoben wird vertrauens
voll mit der Anstaltsleitung zu
sammenzuarbeiten . Das führt immer 
dazu, daß die Anstaltsbeiräte sich 
als erstes, wenn ihnen ein solcher 
Vorfall bekannt wird, mit der An
staltsleitung in Verbindung setzen 
und diesen Vorfall nicht einmal 
veröffentlichen. Die Anstaltsbei 
räte befinden sich da in einem 
großen persönlichen Konflikt, weil 
sie schließlich auch die Interes
sen der Beamten vertreten wollen . 
Das führt wiederum dazu, daß sie 
in einigen Bereichen die öffent
lichkejt scheuen . 
Vorein paar Jahren war die Öffent
lichkeitsarbeit der Anstaltsbeirä
te bedeutend größer. Das liegt 
nicht nur daran, daß vor einigen 
Jahren das Problem Strafvollzug in 
der öffentli it mit mehr Inter-
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esse aufgenommen wurde. Es liegt 
wahrscheinlich auch daran, daß die 
Ansta 1 tsbei räteein Stück Interesse 
und Energie verloren haben und sich 
aufdiese vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der Anstaltsleitung re
duzieren. 

libli: Es ist eine Tatsache, daß 
heute in der Öffentlichkeit kaum 
noch Sympathie für Strafgefangene 
zu erwecken ist. Von hohen Poli
zeibeamten werden immer wieder Er
k 1 ä rungen abgegeben, _die nur...dari n: 
resultieren, daß zu milde bestraft 
wird. Wie ist die Situation bei 
der Justiz? Wird milde bestraft 
oder eher das Gegenteil? 

Künast: Die Frage ist nicht, ob zu 
milde, milde, überhaupt milde oder 
zu scharf bestraft wird. Die Frage 
ist nach welchen Kriterien über
haupt bestraft wird . Wenn man sich 
die Entscheidung ansieht, die gera
de gestern gefallen ist . Eine Frau 
hat sich selbst gestellt und ange
geben, daß sie für einen Raub ver
antwortlich sei. Dafür hat die 
Richterin, Frau Schwarzmann, die 
Frau zu drei Jahren verurteilt und 
ist damit über den Antrag ·der 
Staatsanwaltschaft weit hinausge
gangen. Das ist ein Punkt, der 
zeigt, daß sehr stark noch der Ge
sichtspunkt Rache und Sühne vor
handen ist und kaum Erwägungen ei
ne Rolle spielen, wie die Frau 
überhaupt in die Situation kam, 
sich selbst zu stellen. Ist mit 
diesem Sich-selber-stellen, dazu 
bekennen nicht auch schon gesagt, 
daß eigentlich Strafe überflüssig 
ist, weil die Frau gerade diesen 
Schritt getan hat . Es wird auch 
nicht gefragt, welche Konsequenzen 
hat das für ihre Familie, im Zu
sammenhang mit den kleinen Kindern. 
Wird die Gesellschaft überhaupt 
noch geschädigt, ist das nicht 
schon erreicht, was die Gesell
schaft will, wo die Frau erkannt 
hat, sie hat da etwas falsch ge
macht? Diese Gesichtspunkte spie
len ja gar keine Rolle. 

UMGt8LRT 
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Zu dem anderen Teil der Frage, In
teresse der öffentl i chkei t am Straf
vollzug, willichnoch etwas sagen. 
Die Situation hat sich wirklich 
sehr zum Negativen verändert. Als 
das Strafvollzugsgesetz 1977 in 
Kraft trat war das Interesse sehr 
sehr groß. Damals redeten alle von 
Resozialisierung. Heutenichtmehr. 
Es wird nur noch von Sicherheit 
geredet. Was wir in der Zeitung am 
meisten lesen ist der Hinweis dar
auf, daß mehr Sicherheit notwen
dig ist. Mit bestimmten Gruppen 
wie Drogenkriminalität und ähnli
chem wird die Situation in den 
Knästen immer weiter verschärft; 
auch innerhalb der Strafverfahren, 
wo zunehmend V-Männer eingesetzt 
werden und die Betroffenen sich in 
den Verfahren kaum noch vernünftig 
verteidigen können. 

libli: Sie haben eben über Resozi
alisierung gesprochen . Resoziali
sierung ist doch nur ein Schlag
wort für d·ie Öffentlichkeit. Hier 
wird nicht resozialisiert. Der Ge
fangene muß sich hier unterordnen, 
angleichen, und er wird infantili
siert. Das heißt, für alles was er 
will muß er einen Antrag schreiben. 
Für mich bedeutet Resozialisie
rung, dem Menschen helfen, daß er 
sich im Leben jenseits der Mauer 
selbst behaupten kann. Als Gefan
gener kann nur vorankommen, wer 
sich angleicht, die Flügel anklappt 
und nicht unangenehm bei der An
staltsleitung auffällt. Wer hier 
aufmuckt steht immer hinten an. 
Sehen Sie das anders? 

Künast: Nein. Das trifft auch meine 
Kritik am Strafvollzug . Mit dem 
Gedanken der Resozialis ierung und 
des Behandlungsvollzugs hat sich in 
den Anstalten nichts gebessert. 
Die Situation für die Gefangenen 
ist noch viel schwieriger geworden. 
Früher ging es um äußerliches Wohl
verhalten . Heute geht es auch um 
die Anforderung der Gefangenen, 
sich gegenüber Sozialarbeitern und 
Therapeuten psychisch zu offenba
ren, ihnen ein psychisches Problem 
zu bieten, an dem sie arbeiten 
können. Das heißt, daß die Kontrol
le im Gefängnis auch zu einer psy
chischen Kontrolle wird. Das macht 
die Situation viel schwieriger. 
Gerade nach meiner eigenen lang
jährigen Arbeit im Strafvollzug 
bin ich der festen Überzeugung, 
daß man im Gefängnis gar nicht re
sozialisieren kann . Die Tatsache, 
daß es eine Mauer gibt , Abhängig
keiten gibt, Abhängigkeiten sogar 
von den Leuten, denen man sich 
psychisch anvertrauen soll, bewirkt 
teilweise eine derartig perverse 
und skurile Situation, daß gar 

nicht behauptet werden kann, hier 
würde man für draußen 1 ernen . Drau
ßen wird man so eine Situation nie 
wieder finden. 

libli: In der Justizvollzugsan
stalt Tegel gibt es kaum noch So
zialarbeiter im Sinne dieses Wor
tes . Was wir hier haben sind zu
meist Verwaltungsangestellte, die 
auf diese Position, die sonst So
zialarbeiter bekleidet haben oder 
eigentlich bekleiden sollten, ge
setzt werden. Unser Anstaltsleiter 
hat auf die Frage, warum das so 
ist mal geantwortet, daß eben die 
Verwaltungsleute auch beschäftigt 
werden müssen, weil es eben so 
viele gibt und nicht genug Verwal
tungsposten für sie frei sind. 
Ich finde das völlig falsch. Sozial
arbeiter dürften nicht dem Senator 
für Justiz unterstellt sein und 
so l lten als vol lkommen externe Ab
teilung hier im Knast arbeiten, 
damit man sich als Gefangener auch 
vertrauensvoll an sie wenden kann. 
Jetzt ist es doch so, daß sie quasi 
als Erfüllungsgehilfen der Justiz 
anzusehen sind und sich zumeist 
auch so sehen. Haben Sie einen an
deren Eindruck? 

Künast: Nein . Das ist eigentlich 
eine gute Beschreibung eines Er
gebnisses einer jahrelangen ·Ent
wicklung . Als nach 1977 sehr viel 
Sozialarbeiter eingestellt wurden 
gab es einen recht frischen Wind 
in den Haftanstalten. Kurze Zeit 
später entstand bei der Anstalts 
leitung und den für die Sicherheit 
zuständigen die Idee, daß die So
zialarbeiter als störendes Element 
in den Anstalten betrachtet werden 
müßten . Es f ingdamit an, daß seI b'St 
die Schreibtische von Sozialarbei
tern durchsucht wurden. Man ver
suchte ihnen irgendwelche krummen 
Dinger anzuhängen. So ist es aus 
der Logik der Justiz eigentlich 
klar, daß sie immer mehr Verwal 
tungsangestellte auf diese Stellen 
setzt, mit der Absicht Ruhe zu 
schaffen . Ruhe ist hier eigentlich 
der falsche Begriff . Es geht nicht 
nur um Ruhe, sondern es geht auch 
darum, einige gute Ansätze zu zer
stören . 

Sozialarbeiter sollten - eine alte 
Forderung von uns - immer externe 
Personen sein. Realistisch kann 
ein Vertrauensverhältnis nur zu 
jemanden aufgebaut werden, der 
nicht gleichzeitig in der Situati 
on ist später einmal eine Stellung
nahme für 2/3-Anträge schreiben zu 
müssen. Er hat damit ja den Gefan
genen in der Hand. 
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Iibli: Frau Künast, wie sieht das 
Konzept Ihrer Partei aus? Lassen 
Sie jetzt in der Knastarbeit nach, 
ist es nicht mehr so für Sie von 
Interesse oder sind Sie einfach 
arbeitsmäßig überlastet? 

Künast: Dieser Eindruck, wir lassen 
nach, hat sicherlich viele Gründe . 
Zum einen liegt es an dem noch 
nicht abgeschlossenen Korruptions
und Sumpfskandal des Berliner Se
nats, dann der Anschlag auf ~La 

·seile", dann Tschernobyl. Das s1nd 
natürlich Sachen mit denen ich 
mich auch beschäftigen muß, und in 
solchen Fällen fehlt die Zeit an 
anderen Punkten. Der andere Grund 
für diesen Eindruck ist s icher! ich, 
daß Knastarbeit grundsätzlich in 
der Öffentlichkeit einiges an In
teresse verloren hat und zum anderen 
sind die Knastgruppen, die es drau
ßen gibt, doch relativ stark ein
geschlafen . Es gibt nicht mehr so 
viele Leute wievor einigen Jahren, 
die Gefangenenarbeit machen und 
dann zum Beispiel die AL als Sprach
rohr nutzen . Ein Stück weit würde 
ich diese Frage eigentlich auch 
zurückgeben wollen. 
Ich habe gerade in der letzten 
Zeit zunehmend den Eindruck, daß 
mich viele ansprechen, damit ich 
in ihrem Einzelfall tätig werde. 
Das ist aber eine Sache, die wir 
im Prinzip nicht machen wollen. 
Wir können uns das bei über vier
tausend Gefangenen in dieser Stadt 
nicht leisten 1 in sämtlichen Einzel
fällen tätig zu werden. Unser Be
streben ist grundsätzliche Fragen 
aufzugreifen und Einzelfälle nur 
dann, wennwir verallgemeinern kön
nen. Die Tätigkeit von Abgeordne
ten wird te i ll~e i se überschätzt. Es 
ist ja nicht so, daß man schlicht 
im Rechtsausschuß eine Frage stellt 
und darauf~in diese·s Vorkommnis 
durch die Senatsverwaltung abgeän
dert wird. Es ist eher so, um da 
einen Knastbegriff zu benutzen, daß 
gebunkert wird . Die Verwaltung 
macht einfach dicht und behauptet 
das Gegenteil . Teilweise auch wi
der besseres Wissen . Ich möthte 
auch diesen Punkt ein Stück weit 
zurückgeben. 
Ich habe den Eindruck, daß bei den 
Gefangenen zunehmend eine Lustlo
sigkeit entsteht selbst aktiv zu 
werden und sich gegen ihre Situa
tion zu wehren. Es sind immer mehr 
Gefangene, die sich durchaus be-

rechtigt mit ihrem Einzelschicksal 
besthäftigen . Das hat jedoch den 
Nachteil, daß die Mitarbeit an Ge
fangenenzeitungen, in Insassen
vertretungen usw . eigentlich immer 
mehr nachläßt und sich die Gefan
genen vermehrt um ihre Einzelfra
gen kümmern . Dann g 1 auben sie te i 1-
wei se, daß man immer über eine Per
son in der AL die Sachen nach drau
ßen transportieren könne. An den 
Bergen von Papier, das bei mir aber 
täglich eingeht, wo die Post aus 
dem Knast einen Teil ausmacht, muß 
ich feststellen, daß das nicht zu 
bewältigen ist . Zuletzt würde ich 
die Frage in den Raum stellen, wa 
rum Gefangene und Insassenvertre
tungen sich nicht verstärkt an die 
Vertreter und Vertreterinnen ande
rer Parteien wenden. Ich habe ge
rade bei der CDU immer das Gefühl, 
daß sie vollkommen ungetrübt sind 
vom Wissen darüber, was in den 
Haftanstalten konkret passiert und 
sie von Gefangenen überhaupt nicht 
angesprochen werden. Ich würde mir 
eigentlich wünschen, nicht nur um 
mich zu entlasten, sie einmal in 
die Situation zu bringen, sich mit 
dem Knast nicht nur abwehrend aus
einanderzusetzen. Daß sie in die 
Haftanstalten vermehrt eingeladen 
werden und sich Gefangene dazu 
äußern, was sie eigentlich tun. 

libli: Solange ich hier im Licht
blicktätig bin, haben wir noch nie 
Besuch von irgendwelchen Mitglie
dern des Rechtsausschusses gehabt, 
außer von Ihnen und Ihrem Vorgän
ger. Ansonsten kommt von den Leuten 
aus der Partei trotz Einladung 
niemand. Das Stichwort Rechtsaus
schuß ist gefallen. Mit welchem 
Thema befaßt sich der Rechtsaus
schuß zur Zeit? 

Künast: Im Augenblick steht die 
Situation der Vollzugsanstalt für 
Frauen zur Debatte. Da liegen drei 
Anträge vor. Es liegen inzwischen 
auch die Konzepte für die Frauen
haftanstalt vor. Das müßte in der 
nächsten Zeit einer der Schwer
punkte unserer Beschäftigung sein. 
Die Situation in der Frauenhaftan
stalt ist deshalb bezeichnend, wei 1 
sie vollkommen zu groß geplant ist. 
Sie ist noch nicht einmal zur Hälf
te besetzt und auf der anderen 
Seitewird da ein in der Praxis für 
meine Begriffe ungeheurer Sicher
hei tswahn praktiziert . Was auffällt 
ist auch, daßsichgerade die Frau
en viel weniger zur Wehr setzen 
können, als es den Männern möglich 
wäre. 

libli: Frau Künast, wir danken 
Ihnen für das Gespräch . 

Am Rande ben1erkt 
Kripo-Chef kritisiert zu 
milde Richter 
Unter der Uberschri ft "~1oti ve für 
Straftaten sind Macht und Ansehen" 
veröffent l ichte aie t·1orgenpost am 
24.05 .1 986' einen Bericht über die 
Diskussion des Berliner Kripo-Chefs 
Hanfred Kittlaus mitehrenamtlichen 
Mitarbeitern der Straffälligen- und 
Bewährungshilfe e. V. 
Der Kripo-Chef übte Kritik an der 
nach seiner Meinung zu mi Iden 
Strafpraxis mancher Richter. Man 
kann ihm da nur empfehlen, öfter 
ei nma 1 an Gerichtsverhand 1 ungen 
teilzunehmen . Hi r haben in Berl in 
viele Richter, die seine Heinung 
Lügen strafen. Als leuchtendes Bei 
spiel sei an dieser Stelle Frau 
Sch~tarzmann genannt, die man ja 
wirklich nicht als milde Richterin 
bezeichnen kann . 
Aber es zeigt sich doch erschrek
kend, ~tie praxisfremd hohe Krimi
nalbeamte oft sind . Da ~1i rd etv1as 
in den Raum geste 11 t was durch 
nichts bewiesen ist. Gerade in den 
letzten Jahren sind die Haftstra
fen zum Teil drastisch erhöht wor
den . Fachleute sind der ~leinung, 
daß eine Haftstrafe bis zu fünf 
Jahren noch psychisch verarbeitet 
werden kann, was darüber 1 i egt schä
digt den Gefangenen . 
Die Be1·1ährungshelfer meldeten je
denfalls erhebliche Zweifel am Er
folg längerer Haftstrafen an . Hä~
tere Strafen könnten nicht d1e 
al leinige Lösung beim Abbau zuneh
mender Kriminalität sein . 
"Die Polizei würde keine Sozialar
beiter beschäftigen", erklärte der 
Kripo-Chef, und das können wir Ge
fangene nur bestätigen. Mit l'lel 
chen Methoden da ermittelt wird 
be\teist nicht zuletzt die Straf
anzeige der AL gegen einen Beamten 
der kombinierten Rauschgi ftfahnder
truppe. 
Oie Aussagen des Landeskriminal~i 
rektors Kittlaus zeigen deutl1ch 
die politische Linie des Senats. 
HoheStrafen, um die Gefängnisse zu 
füllen . Schließlich sind ja auch 
noch einige Neubauten geplant . 
Al s Kind haben ~lir je länger - je 
1 ieber gespielt. Spielen es jetzt 
die Richter? 

* 
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Auf diesen Seiten hoben unsere Leser das Wort. I!Jre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der Meinung 
der Redaktion decken. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge - dem Sinn 
entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe hoben keine Chance. 

OB SO ETWAS MöGLICH IST? 

Stellt Euch doch einmal vor, daß 
eines nachmittags Euchein Arbeits
kollege im Treppenhaus begegnet, 
der versucht, mit ängstlicher, 
flüsternder Stimme und unbeholfe
nen Gesten, seine Panik vor der 
Abteilung Sicherheit, die es sich 
gerade in seinem Wohnklo bequem 
gemacht hat, zum Ausdruck zu brin
gen. Stellt Euch weiter vor, daß 
Ihr Euch gar keinen großen Kopf um 
so eine alltägliche, zwar lästige, 
doch anhand der traurigen Passivi 
tät gegenüber Lampenbauern schon 
fast normale Sache macht . 
Da ja der Verängstigte auch am 
nächsten Tag wieder ganz locker 
erscheint bei der Arbeit, besteht 
ja gar kein Grund das ganze noch 
großartig zu hinterfragen . Doch am 
Wochenende, stellt Euch vor es wä
re Freitag, kommt der Arbeitskol
lege kurz vor Feierabend wieder 
auf Euch zu . Wieder mit ängstli
cher, flüsternder St imme und unbe
holfenen Gesten. Um Euch vor sei
nen Karren zu spannen, indem er 
weitausholend erklärt, daß er hier 
Rauchware habe (Nein - nicht wie 
Ihr denkt, Schwarzer Krauser, son
dern Hasch, was ja sowas wie Brau
sepulver für die Seele ist), die 
ins Haus müsse . Er aber befürchte 
von der Sicherheit hinterhältig 
aufgelauert zu werden und bittet 

geht . Doch auch für einen verspro
chenen Verdienst von DM 50,--? 
Jedenfa l ls gibt es Menschen, die 
sich von so einem Hundeblick einer 
so armen Sau und DM 50,-- als Kom
pott erweichen lassen - Menschen 
wie mich. 
Stellt Euch vor, Ihr seid auch so 
dumm, bringt den Mist ins Haus, 
damit es etwa •ne Stunde später 
von der "armen Sau" abgeholt wird, 
und etwa vier Minuten nachdem Ihr 
Eure Zelle betreten habt folgt, 
seit sechs Jahren zum erstenmal, 
die Abteilung Sicherheit und macht 
zufällig 'ne Routinekontrolle . Was 
würdet Ihr da noch sagen? Hat man 
bei der "armen Sau" zuvor doch et
was gefunden? Wollte er sich mit 
meinem Kopf von der Abt. Sicher
heit freikaufen? Hat er mir di~ 
netten Herren geschickt? 
Stimmt es, wenn mir so etwas von 
Anstaltsbediensteten zugetragen 
werden sollte? 
Seit ich auf der A 4, der Abschi rm
station für Dealer liege, frage 
ich mich: Ob so etwas möglich ist . 

A. Bleckmann 
JVA Berlin Tegel, TA I 

Liebe Leute von der LICHTBLICK-Re
daktion, 

Euch das Zeug für ihn ins Haus zu zuerst möchte ich Euch für den 
transportieren. allmonatlichen 'LICHTBLICK' danken . 
Ihr könnt Euch bestimmt vorste l len er gibt mir die Möglichkeit das 
so etwas abzulehnen, sogar wenn Knastsystem von hier mit dem unse-

Euch zutiefst dankbar , wenn Ihrmir 
den LICHTBLICK bis Mai/87 weiter
hin zukommen lassen könntet. 
Ihr werdet im kommenden Jahr eini 
ge Berichte aus Schwedens Frauen
knastpolitik erhalten, da es die 
letzten oh' wau, schon vergangeneo 
Monate bedurfte, um der schwedi
schen Sprache Frau zu werden. Das 
wiederum hat bisher viel Positives 
gebracht . Ich bin unter anderem 
aktiv im Knastrat tätig, kann gegen 
die Diskriminierungen von auslän
dischen Gefangenen hier in dem doch 
ach so humanen, fortschrittlichen 
Schweden ankämpfen , weil SIE mir 
jetzt zuhören müssen. Ich spreche 
ihre Sprache und bin nicht mehr so 
einfach mit der Ausrede: "Das ist 
halt nun mal so hier rur euch Aus
länder" abzuspeisen . Wieabersenon 
angesprochen, dessen bedurfte es 
die bereits abgesessene Zeit hier , 
und ich hoffe Ihrse id nicht sauer, 
die ganze Zeit über nichts von mir 
gehört zu haben . 
Aus dem Chaos heraus bedarf es ei 
nes klaren obj~ktiven Blickes. 

Mit solidarischen Grüßen 
Marcella 

P. S. Insbesondere solidarische 
Grüße an die Frauen im Ber
liner Frauenknast und an die 
im Wessi land , an Hase , der 
mir geholfen hat meinen Kopf 
weiterhin aufrecht zu t.r~gen 
(Ich hoffe er kommt bald 
raus aus Kumla) . 
Außerdem hätt' ich gerne 
Kontakt zu den Frauen in 
Plötzensee. Petra Smudla, 
ich würde gern mehr von Euch 
im Anstaltsrat wissen. 

Also dann , tschüß 
Marcella Croessmann 
Box 1005 
71040 Frövi 

.?verige 

.Euch ein versprochener Brösel ent- ren zu vergleichen. Deshalb wär ich -;;;-:::::::::::==~=======:J 
~~~~~~==~~~~--------~------~------~~ 
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sich ausnahmslos um Häftlinge, 
Strafentlassene und deren Familien 
kümmert . 
Die vorhandenen Parteien haben lan
ge genug bewiesen, daß sie dazL 
nicht in der Lage sind. 

Es ist mir völlig klar, daß diese 
Partei nur Erfolg haben kann, ~1enn 
möglichst viele Gefangene, Entlas
sene, Angehörige und Freunde bei 
treten . 
Es geht nicht darum, daß sich ein 
Ehemaliger auf Kosten der "noch" 
Gefangenen profilieren will. 

~~~~~ Genausogut könnte ich sagen, "~tas 
~~~~• geht mich der Knast noch an - ich 

r ..... ~~~-:~~~~ bin doch schon fast drei Jahre 
" raus". 

Landesverband Berlin 
Kutsteu.er Straße 12 

0-1 000 Berlln 62 
Tel.: 0 30/854 C1 97 

Biirozeit: 01, Oo, Sa 9-12 h 

Postgirokonto: 

W. Stein 

Hallo Leidensgenossen, 
ich bitte Euch , meinen Brief in 
der nächsterreichbaren Ausgabe zu 
veröffentlichen. Vielleicht könnt 
Ihr die entsprechende große Ober
schrift bringen. 

Hallo Frauen, hallo Männer, hallo 
alle vom Strafvollzug Betroffene!! 
Mi t meinem heutigen Schreiben an 
Euch , um dessen Veröffentl ichung 
ich Euch herzliehst bitte , wil l 
ich auf eine Tatsache hinweisen, 
die für alle Gefangenen in Berlin 
und in der Bundesrepublik von gro
ßer Bedeutung sein kann und wird. 
Mein Plan ist aber nur mit Eurer 
Hilfe und Unterstützung durchführ
bar . 
Worum geht es nun: 
Nach insgesamt 10 Jahren Haft muß
te ich feststellen, daß ein "noch" 
Gefangener und ein bereits Entlas
sener keinerlei Chancen zur Wie
dereingl iederung bekommt . Im Ge
genteil. 
Oberall, ob bei der Arbeitssuche , 
bei der Wohnungssuche oder bei vie
len anderen Gelegenheiten, stößt 
der Vorbestrafte auf Ablehnung und 
Mißtrauen. 
Die sehrhohe Rückfallquote beweist 
di es eindeuti g. Dies war vor mehr 
als hundert Jahren so, so ist es 
heute und so wird es auch immer 
bleiben, wenn nicht etwas geschieht . 
Die großen Parteien kümmern sich 
keineswegs umdie Belange der Häft
linge und die, die entlassen wer
den. 
Oie Grünen und die AL haben zuviel 
eigene Probleme, um sich ernsthaft 
um diesen Personenkrei s zu kümmern . 
Aus diesem, und nur aus diesem 
Grunde werde ich in kürze eine 
neue Partei ins Leben rufen, die 

Nein, ich will versuchen, an den 
bestehenden Verhältnissen ebtas zu 
ändern . Dies ist aber nur mi t Eu
rer Hilfe möglich. 
Wer also beitreten möchte , der 
sehre i be mir. Gebt auchmeine Adres
se an Eure Angehörigen weiter. 
Ermutigt sie, für eine Sache ein
zutreten, wo andere seit Menschen
gedenken versagt haben. 
Ich beantworte .ieden Brief und 
jede Frage schn~1 1 und ehrlich . 
Durch meine fast zweijährige Aus
bi l dung in einem Berliner Anwalts
büro habe ich vorerst genügend 
Kenntnisse, um mit der Arbeit so
fort zu beginnen . 
Diese Partei wirdeine Partei sein, 
die nur und nur für Euch da sein 
wird (und Eure Familien). 
Ich werde Euch auf dem laufenden 
halten . 
Es grüßt für heute Euch alle 

Helmut Langhammer 
löwenhardtdamm 17 

1000 Berlin 42 

Bertin W 10 95 • lOS 

Liebe Redakteure, 

gefreut hat es uns , in Ihrer 
April-Ausgabe einen freundlichen 
Bericht ilber unsere seit mehr als 
sechs Jahren aktive Gefangenenbe
treuungsgruppe zu finden . Nicht 
zuletzt dieser enge Kontakt der 
Betreuungsgruppe von drinnen nach 
draußen (und umgekehrt) hat uns in 
unserer politischen Arbeit zum 
Strafvollzug den Ruf kenntnisrei
cher Kritiker eingebracht. Profi
tiert haben wi r bei dieser Arbeit 
immer auch von der Lektüre des 
LICHTBLICK, den wir gerne weiter
beziehen möchten . 
Unsere Spende kann leider nicht 
groß sein, weil wir selbst kein 
reicher Verein sind und leider bei 
den Gerichten von der Möglichkeit, 
der HUMANISTISCHEN UNION, einer 
als gemeinnützig anerkannten Bür
gerrechtsorganisation , Bußgelder 
zukommen zu lassen , immer weniger 
Gebrauch gemacht wi rd. 

Mit freundlichen Grüßen 

HUMANISTISCHE UNION 
landesverband Berlin 
Albert Eckert 

~l> ~INW::. -y::-al~N. 
\.AN~ rtP: 

~~~ $1~ iHee 1-u>,\..tT AN -........G 
"'D1t: SoNNe At.tl=" "teH ~ 2l4'i!-

tm.<>r / / I ' 

Reiser 
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An den Lichtblick 

Nachdem ich im März d. J. aus der 
JVA Kassel 1 nach Berlin verlegt 
wurde, landete ich zunächst im 
Mittelaltervollzug Moabit, wo mir 
zugleich ein Allround-Arrestvoll
zug (Einzelhofgang, Einzelduschen, 
von Hand zu Hand etc.) zuteil wur
de, weil ich es berechtigterweise 
gewagt hatte, die übliche Schirm
bilduntersuchung zu verweigern. 
Letzteres begründete ich damit, 
daß durch Röntgenstrahlen nachge
wiesenermaßen Krebs und genverän
dernde ~1uta.tionsprozesse bei Zel
len und Mikroorganismen (Bazillen, 
Viren) verursacht werden und daß 
ich nicht bereit bin, mich diesem 
gesundheitlichen Risiko auszuset
zen. 

Fazit: Die Anstaltsleitung beharr
te auf ihrem Standpunkt - und da 
ich nicht nachgab verblieb ich ca. 
fünf Wochen mit den o.a. Arrestbe
dingungen; die Sache ist zur Zeit 
noch bei der StVK anhängig. 
Die Haftbedingungen in Moabit er
innerten mich nicht grundlos an 
mittelalterliche Zustände. Täglich 
wurde pünktlich um 22 Uhr das 
Licht von draußen ausgeschaltet, 
stündlich peilte ein Beamter durch 
den sog. Zellenspion, so daß 
selbst auf der Toilette keine In
timsphäre gewahrt bleiben konnte. 
Jeden Morgen wurden die Messer 

Möglicherweise lag es daran, daß 
ic~ angab, daß meine Oberarme als 
Austragungsstätte für die nächste 
Winterolympiade im Gespräch sind. 
Wie auch immer, meinen Arrestvoll
zug hätte ich nur wegbekommen, 
wenn ich mich zur Röntgenbestrah
lung bereiterklärt hätte und somit 
-wie alle Gefangenen - die ge
sundheitlichen Folgeschäden und 
Risiken in Kauf genommen hätte, 
die damit einhergehen. 

Straßenmusik 

ausgegeben, abends wieder einge- -=_~~~~-~~~~~ii~~ 
sammelt usw. Ansonsten gab es für~ 
alle Gefangene 23stündigen Ein
schluß, denn das ist der Routine
vollzug in den Häusern I, II und 
IV, für U-Gefangene wie für Straf
gefangene. Arbeitsmöglichkeiten 
sind rar hoch drei. 
Ich befand mich im Haus II, auf 
dem F-Flügel , wo die Zellen derma
ßen klein sind, daß man keine zwei 
Schritte darin machen kann , ohne 
an einen Einrichtungsgegenstandf{oL1<>R
anzustoßen. Und das Fenster lag . D!;.:-, ,k,~~ 
auf einer besonders entzückenden roLTER. 
Seite, Nord-Ost, mit Ausblick auf "L-oi~"L-' 
einen Seitenflügel des Gerichtsge
bäudes, die Sonne erreichte nie 
das Fenster. - -- Oha, war das mein 
geliebtes Berlin? 

Als ich aufgrund des Mangels an 
kulturellen Veranstaltungen (nicht 
einmal Gemeinschaftsfernsehen gibt 
es dort) einen Antrag stellte ob 
nicht mal die Berliner Polizeika
pelle auf den Höfen aufspielen 
könnte wurde dieser als verspäte
ter Aprilscherz beschieden und at 
acta gebucht. Auch meinen eigenen 
Angaben über meinen Gesundheitszu
stand, der eine Röntgenuntersu
chung absolut überflüssig machte, 
wurde anscheinend wenig Glauben 
geschenkt. 
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Ich war sozusagen zum Schutze der 
anderen Gefangenen isoliert, da ja 
eine mögliche Ansteckungsgefahr 
durch Tbc nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Das war also der 
Grund, warum das Röntgen erZ\•IUngen 
werden sollte, erzwungen, wohlbe
merkt, wofür jegliche Rechtsgrund-
1 age fehlt. Ich machte allerhand 
Wirbel und wurde gerade warm; 
knack, am 22.4. hieß es dann ganz 
plötzlich Sachen packen, ab nach 
Tegel. Hier angekommen landete ich 
erstmal in einer Zelle, die mir 
beim ersten Anblick fast die Schu-

he ausgezogen hätte; kein Radio, 
verdreckte ~Iände, das übl iche 
Zahnpastaprogramm (Erläuterung: 
Zahnpasta wird mangels Klebstoff 
gerne als Ersatz desselben be
nutzt, ~. B. zum Anbringen von 
Postern etc ... ). -- Also Zelle 
ohne Poster, aber mit ville Pasta . .. 
Zum Eingewöhnen gab' s e.rstmal eine 
satte Urlaubsablehnung, soviel Mü
he habe ich noch nirgendwo erlebt, 
zwei DIN A 4 Seiten lang nur Auf
zählungen meines Vorlebens und 
diskriminierende Auslegungen von 
durchaus normalen Verhaltenswei
sen , z . B. Selbständigkeit= Reni
tenz usw ... 

Dort wurden Hausstrafen aufgezählt, 
die ich gehabt haben sollte, die 
es gar nicht gab, Verh.altensv.Jeisen 
wie z. B. unordentlich und faul, 
welche ebenfalls jeglicher Grund
lage entbehrten, die einfach 
schlichtweg erfunden wurden, wa
rum? 
Gute Frage. -- - Heute (Muttertag) 
fiel mein Blick auf den Artikel im 
Lichtblick Mai-Ausgabe '86- "Haft
schäden - Warum?" 

Ausgezeichnet! Zumindest ein Ver
such, diese Frage einmal von ver
schiedenen Seiten zu beleuchten . 
Und offen zu lassen. 
Hier im Haus II der JVA Tegel gibt 
es z. B. für sogenannte BTMer ab
solut keine Resozialisi~ru~gsange
bote. Weder Gesprächsgruppen noch 
Therapie oder Psychologen, noch 
Gelegenheit sich in einer Selbst
erfahrungsgruppe mit der .eigenen 
Drogensituation auseinanderzuset
zen. Hier wird absolut nix gebo
ten, reiner Verwahrvollzug, so ist 
natürlich auch die Atmosphäre . Je
der Psychoanalytiker würde mir 
rechtgeben, wenn ich hier behaup
te, daß der Strafvollzug in Moabit 
und in Tegel dazu geeignet ist , 
Rückfalltäter zu produzieren. 
WARUM? Gibt es keine Psychoanaly
tiker im Strafvollzug? 
Schon wieder diese Frage. Dumm
heit, Unkompetenz, Ohnmacht? Oder 
sollte gar ein Interesse bestehen, 
eine Resozialisierung rur Gefange
ne nach besten Kräften zu erschwe
ren, sie seelisch und psychisch 
kranker zu machen als sie vor der 
Inhaftierung waren? 
Der Knastalltag macht seelisch 
krank. Für mich hat das mehrere 
Ursachen, zum Teil traditionelle 
Wert- und Weltanschauungen, die 
unser gesamtes bundesdeutsches 
(ebenso weltliches) Gesellschafts
system prägten, dann die Tatsache, 
daß weder Richter noch Staatsan
wälte oder Justizangestellte eige
ne Erfahrungen über die tatsächli
chen Zustände und Auswirkungen des 



gegenwärtigen Strafsystems haben, 
sie sind weder psychologisch noch 
humanmedizinisch ausgebildet, Psy
choanalyse gibt es im Knast eben
sowenig wie gesamttherapeutische 
Behandlungsformen, die auch den 
seelischen Aspekt berücksichtigen . 

Seelentröster sind hier nicht ge
meint . Trost heilt keine Wunden! 
Vollzugslockerungen sollten für 
alle Gefangene gewährt werden, um 
die Aufrechterhaltung und Festi
gung der sozialen Kontakte zu 
ermöglichen und um Haftschäden zu 
kompensieren. Doch die Realität 
sieht anders aus. Warum? Lauter 
warums , .,.,a rum, warum? 

Strahlenbelastung (u.a . Gefährdung 
der Lebensmittel und Trinkwasser) 
gemacht werden. Gibt es überhaupt 
Geigerzähler in den Knästen oder 
stößt man auch hier wieder auf 
völlige Unkompetenz? Warum, warum· 
usw. 

Henry Förster 
JVA Berlin-Tegel, TA II 

Liebe Lichtblick-Redaktion, 

seit dem 21 . 10.1985 darf auch ich 
unseren "schönen" humanen Straf
vollzug genießen. 

Seitdem gehöre ich zu dem Kreis 
Eurer begeisterten Leser. Leider 
ist es nicht immer ganz leicht, an 
den Lichtblick zu kommen . Auch 
nach meiner Entlassung werde ich 
versuchen, weiterhinden Lichtblick 
regelmäßig zu lesen. Auch wenn bis 
zum 10.10. noch etwas Zeit ist 

L\U;~"'--~- könnt ihr mir ja schon mal eine 
~0.~~&~1 Zahlkarte schicken, damit mi r kei -

• ne Ausgabe verloren geht. Leider 
-~-ZA-~----,·habe ich die Mai-Ausgabe noch 

~\\1\J\J\LJ\....J\~~~~g:;q:~ "'Pt~. nicht in die Finger bekommen . 
In einer 300 Jahre alten Schrift~~~~ ~1i) Eure Rubrik Haftrecht hat mir bis-
von Shakyamuni-Buddha, in der sog. O ~A,r~l her sehr geholfen. Auch wenn ich 
Lotos-Sutra, ist eine sehr weise ,,.,.,." aus Dank für meine zahlreichen 
Parabe 1 beschrieben, aus der i eh --Klagen und Beschwerden auf das Ab-
hier mal den symbolischen Sinn stellgleis Kantstraße verlegt wur-
wiedergeben will: de. 'Doch derartige Praktiken sind 

Euch ja bekannt. 
Viele Menschen leiden an inneren 
Vergiftungen, ohne es selbst rich
tig zu bemerken . Manche versuchen 
ihr Unglück dadurch zu lindern, 
daß sie es ständig beklagen . Ande

Ansonsten, macht weiter so und 
laßt Euch nicht unterbuttern . 

Hans -Rudolf Schmidt 
VA Kantstr./Berlin 

re warten da rauf, daß i rgendj eman d l(ltiEii~~lf '~~~ 
kommen \·lird, der sie von ihren --..S"~'~~r------ , 
Leiden befreit. \~enn ein sol cher•r~n..-•...:----..;. 
Arzt dann aber kommt, erkennen ihn 
nur sehr wenige . Und diejenigen, 
die bereits am meisten vergiftet) 
sind, lehnen die Medizin ab, die 
der fähige Arzt ihnen anbietet. 
Doch irgendwann kommen sie von 
selbst darauf, daß ihr Verhalten 
die Ursache rur ihr Unglück ist. 
Und daran wird sich nichts ändern, 
solange sich nicht jeder einzelne 
besinnt und nach der richtigen Me
dizin greift (sucht) . 

Liebe Lichtblicker, 

ich möchte hiermit bitten , mir den 
"Lichtblick" regelmäßig zuzusen
den, da ich bisher nur sporadisch 
ein Heft ergatterte. Längere Zeit 
wußte ich gar nichts von der Exi 
stenz Eurer Zeitung. 
Ich befinde mich -wie fast alle 
hier - in Einzelhaft und habe kaum 
Kontakt zu d~n Mitgefangenen . Be
dingt durch die starke -Fluktuation 
und häufige Verlegung hat man auch 
kaum Gelegenheit jemanden kennen
zulernen, der sich etwas auskennt 

<=? und entsprechende Informationen 
<:::geben kann . 

Betrachten wir das Strafsystem wie 
eine Krankheit, so wird klar, was 
dieses symbolische Beispiel aus
sagt. Man kann Feuer nicht mit 
Benzin löschen. Und bei Vergiftun
gen helfen auch keine äußeren Sal
ben oder Pflaster (unsinnige Haft
strafen , Methoden, we 1 ehe meh __ ......,"".....~·-VJ Vielleicht könnt Ihr den Leuten in 

~~w~Moabit mal ein paar Dinge vet'mit
ti~~~~ teln, die einen in Tegel erwarten. 

schaden als nutzen). Um etwas 
ändern, müßte es mehr Leute geben, 
die die Zusamnenhänge z.,.1ischen Ur
sache und Wirkung zu erkennen und 
aufzuzeigen in der Lage sind. 

Und daran mangelt es meiner t~ei
nung nach hauptsächlich. Das macht 
mich persönlich jeden Tag aufs 
neue betroffen, denn für die mei 
sten Gefangenen bedeutet eine Ver
wahrung im Gefängnis verlorene 
Zeit, die letztendlich mehr Scha
den als Nutzen verursacht . 

Themawechsel: Mich würde mal ganz 
ernsthaft interessieren, welche 
Bemühungen in den Gefängnissen 
hinsichtlich der radioaktiven 

_.::::==:::=::::====-- Ich meine, welche Betriebe gibt 
Hallo, es, was wird an Freizeitgestaltung 

- Fortbildung geboten, welche 
Vollzugsgruppen gibt es usw. , usw. ich hätte eine Fraoe: Ist es möo-

1 ich Adressen von Strafgefangenen 
(egal ob Mann oder Frau) für Brief
freundschaften zu bekoAmen? 
Vielleicht sind auch Christen un
ter ihnen? Ich I•Jürde mich sehr freu
en etwas zu hören! 
Danke im voraus. 
Gruß Beate 
Beate Ziesel 
Huttenstr. 22 
7520 Bruchsal 

Trotz meiner bisher neun Monate 
U-Haft war es mir nicht möglich , 
konkrete Informationen zu erhal
ten - entweder ~1aren die Leute 
noch nie in Tegel oder es lag ei
nige Jahre zurück, so daß über den 
aktuellen Stand der Dinge keine 
Auskunft zu bekommen ist . 

Mit freundlichen Grüßen 

Josef Kamm 
JVA Berlin-Moabit 
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Hallo Lichtblicker! 

Betr. : Lichtblick-Ausgabe f.la i 1986 
Offener Brief an Hinister
präsident E. Albrecht 

Den "Offenen Brief" vom t-1ai 1986 
an unseren immer noch strahlenden 
Landesvater Ernst Al brecht nehme 
ich zum Anlaß, ihn und seinen "ems
ländischen" Justizminister aufeine 
kleine JVA im Emsland aufmerksam 
zu machen. Die Rede ist von der 
JVA Groß Hesepe, eine Teilanstalt 
der JVA Lingen I. 
Beide Anstalten haben den gleichen 
Anstaltsleiter ·und trotzdem liegen 
zwischen Lingen I und Groß Hesepe 
nicht nur wenige Kilometer, son
dern Welten. Diese riesige Entfer
nung von 15 km mag wohl auch der 
Grund sein , ~1arum man den Anstalts
leiter hier so wenig zu Gesicht 
bekommt. 
In Lingen I gibt es beispielsweise 
längst keine Schwarzweißfernseher 
zum Gemeinschaftsprogramm mehr. 
Dort hat man Farbfernseher natür
lich mit Videoanschluß für jede 
Station. Man kann das Fernsehver
gnügen sogar von Sesseln und Sofas 
aus genießen. Außerdem ist es dort 
jedem Strafgefangenen erlaubt, ei
nen Fernseher im Haftraum zu haben 
-ja, damit auch nun wirklich fUr 
jeden Geschmack das richtige Pro
gramm da ist, hat man jede Zelle 
mit einem eigenen Videoanschluß 
incl. Kabel ausgerüstet. 
Prima, und das sei den inhaftier
ten Menschen in Lingen I auch von 
ganzem Herzen gegönnt - nur dem 
Anstaltsleiter möchte ich die Fra
ge stellen, und ichwürde mich freu
en , wenn der Herr Minister der Ju
sti z ihm die gleiche Frage stellt 
- gibt es Gefangene verschiedener 
Klassen? 
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Die Speisepläne lesen sich mei
stens wie die eines guten Nittel
klassehotels - nur steht da auch 
immer drauf, daß ~nderungen vorbe
halten sind. Davon macht man weid
lich Gebrauch. Gemessen an dem Es
sen, was in L ingen I gereicht wird, 
muß man den Eindruck haben, daß 
hier \'IOhl Köche am Werk sind, die 
ihre Kochkunst als Teerkocher beim 
Straßenbau erworben haben. 
Gibt es Gefangene verschiedener 
Klassen? 

Ich werde jedenfalls nicht aufhö
ren, Unrecht beim Namen zu nennen} 
und \·tenn man hier schon keine GMV 
hat, so muß ich meine Kritik eben 
als einzelner vorbringen. Repres
salien habe ich nicht zu fUrchten, 
denn ich habe bereits schriftlich 
auf 2/3, Ausgang und Urlaub ver
zichtet, denn ich bin es mir und 
meiner Selbstachtung schuldig ge
gen diesen Vollzug, der eindeutig 
den Auftrag des Gesetzgebers nicht 
erfüllt, Sturm zu laufen. 
Unserem Justizminister sei hier an 
dieser Stelle noch gesagt, daß der 
größte Teil meiner Mitgefangenen 
und i eh unser Kreuzehen bei der Land
tags\·rahl an der richtigen Stelle 
machen lverden. Ihm wünsche ich ei 
nen geruhsamen Ruhestand - viel
leicht kann er ja von seinem Ruhe
standsgehalt einmal ein paar Mark 
abzweigen, um den malochenden Ge
fangenen von Groß Hesepe auch mal 
ein weichsitzendes Fernsehvergnü
gen zu ermöglichen. Sein freiwer
dender Ministersessel ist uns herz
lich willkommen. 

Willi Stock 
4478 Geeste 4 

.... 
Hi! 
Wo 11 te nur ma 1 kurz Besehe i d sagen, 
daß ich Eure Zeitung nicht mehr 
ertragen kann. · 
Ich bitte, mich aus dem Empfän~er
kreis zu streichen. 
Mit freundlichem Gruß 
Rainer Britten 
JVA-SaarbrOcken 
Ps.: Ich kann den grünen Schleim 

nicht mehr ertragen ... ! 
..-(/, 

~ \ _{~,, \ . -{fi ~ 
·~rr~ 

~ iA 



Hallo, Ihr 1 ieben "Lichtbl icker", 
zuerst möchte ich mich bei Euch be
danken, daß Ihr meinen Leserbrief 
im letzten "Lichtblicku Mai'86, 
veröffentlicht habt. Danke! Habe 
auch sehr nette Briefe daraufhin 
erha 1 ten und habe mi eh gefreut über 
die Anteilnahme und Hilfsbereit
schaft in meiner Sache! 
Die Ausgabe vom Mai'86 habe ich 
erst erhalten, nachdem ich den 
uuchtblick" im Hause durch einen 
uRapportschein" reklamierte . 
Durch den Brief eines Insassen aus 
Berlin, der mir auf meinen Leser
brief im uuchtb l icku antwortete' 
wurde i eh erst stutzig , und es wur
de mir bewußt, daß man mich wieder 
einmal hintergangen hatte in der 
uAnstalt". Eine unserer Beamtinnen, 
die meinen "Rapportscheinu gelesen 
hatte, auf dem i eh anfragte, ob der 
"Lichtblick" eventuel l auch mir 
zum Lesen übergeben werden könne, 
überbrachte mir dann den uucht
blick" am 21.5 .86 mit der Begrün
dung, man hätte ihn zwischen den 
Zeitungen auf der Poststelle ge
funden (wer glaubt schon aoch an 
den "Weihnachtsmann") . 
Da fragt man sich doch auch, wie 
lange bleiben die Zeitungen auf 
der Poststelle liegen bi s sie ein
mal gelesen werden? Auf jeden Fall 
habe ich nun die Ausgabe vom Mai 186 
undhoffe natürlich, daß in Zukunft 
allesetwas reibungsloser abläuft!? 
Zu dieser Ausgabe muß ich Euch sa
gen. daß der Artikel über die 
"Haftschäden - warum?", mich am 
meisten interessiert hat, denn 
vieles, was ihrda geschrieben habt, 
habe ich an mir selbst und auch 
an anderen schon festgestellt. Nur 
was nützt es uns "Knackisu, wenn 
wir unsere Haftleiden (Haftschä
den) aufs genauste kennen, der 
"verantwortl iche'1 Arzt aber alles 
mit dem Wort "Haftbedingt" abtut . 
Allein durch diese Feststellung 
(Diagnose) des Arztes, ist ja ei
gentlich schon klar, daß die "Ver
antwort! ichen" genau wissen, daß 
uns durch die uHaft" Schäden zuge
fügt werden. 

Auch kann man (ich) diese uHaft
schäden" nach der Haft nicht ein
fach ablegen wie eine zweite Haut . 
Wasabersollmantun, wennmanweiß, 
Daß der Arzt zwar zugibt, daß die 
Haft für unsereins schädlich ist 
(psychisch wie physisch}, aber 
dies mit totaler Gleichgültigkeit 
(Einverständnis) hingenommen wird . 

Im Einzelfall wird zwar auch mal 
ein wenig hin und her behandelt, 
aber im großen und ganzen sind wir 
alle diesen Knast-Doc's völlig 
egal und werden behandelt wie Men
schen zweiter Klasse . 

Nil , ()P,A, S<HVt..7E, WIE qfiff ES VIJ5 OENN HEUTE, 
KONNEN Wll? PEN.'I MS' TA6U:JELD Z-1Hl.EN ? 

Es gibt hier bei uns einen Bundes
wehrarzt, der die Leutchen mit den 
Worten behandelt: uwären sie nicht 
in den Knast geraten, dann gi nge 
es ihnen j etzt besser. " Unter ande
rem hat fast jeder das Gefühl, wenn 
er zum Arzt kommt (geht), daß er 
als Simulantangesehen wird, da der 
Arzt bei seiner Behandlung in den 
meisten Fällen einen Körperkontakt 
vermeidet und somit anzunehmen ist, 
daß er Röntgenaugen hat. 
Das heißt also, daß ich bei meiner 
Verurteilung zu einer "Freiheits
strafe" zwarverurteilt wurde, aber 
es wurde vergessen mir zu sagen, 
daß ich die körperlichen Fo lgen 
der Haft und die dazugehörige min
derwertige Behandlung von Ärzt en 
(Sanis) mitzutragen habe!? 
Es gehört schon eine Portion Mut 
dazu sich vorzustellen, daß man 
solchen Arzt, wie es ihn im Knast 
gibt, draußen konsultieren würde!? 
Daß das Konsultieren dieser Ärzte 
ja auch, wie alles im Knast, 
zwangswei se passiert, da uns kei ne 
Möglichkeit gegeben ist, so wie 
draußen, die freie Wahl ei nes Arz
tes, der unserVertrauen hat, zu be
stimmen . 

Ich kann mir von daher auch nicht 
vorstellen, daß ein Arzt dieser 
Klasse jemals eine Existenz auf 
der Basis so 1 eher Behand 1 ungsmetho
den draußen aufbauen könnte . Lei 
der kormlt hinzu, daß die behandeln
den Knast - Ärzte auch den § 3 des 
StVol l zG nicht zu kennen scheinen? 
(2 . ) Schädl ichen Fo lgen des Fre i
heitsentzuges istentgegenzuwirken! 
Mir persönlich wurde vor nicht zu 
langer Zeit sogar eine Beschrei 
bungsinformation eines Medikaments, 
das mir der Arzt verschrieb, mit 
der Begründung verweigert, daß 

~ • 
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dies nicht zulässig sei . Nach län
gerem debattieren mit dem Arzt und 
auch der Sani -Beamtinhabe ich dann 
erklärt, daß ich dieses Medikament 
nicht einnehmen werde. Da ich von 
anderen Ärzten (draußen) bis jetzt 
immer darauf aufmerksam gemacht 
wurde, bei einem Medikament auf 
die Beschreibung zu achten, kann 
ich mir auch diese Form ärztlicher 
Behandlung nur so erklären, daß 
man uns zu einer total lebensunfä
higen Haltung erziehen möchte!? 
So ihr "Lichtbl icker", für heute 
mal wieder genug der Schlechtig
kei t en im Knast und auf baldige 
Besserung des "Zustandes" ! 
Wie immer, grüße ich alle "Knackis 1

' 

nah und fern, das "Hoppel 1 chen" 
undnatürlich Euch, den "Lichtblick" 
der Ihr mit Eurer vielseitigen In
formation doch etwas Licht in die
se Dunkelheit bringt! 

Tschau 
Eure Rosie 

Roswitha Bäumler 
6660 Zweibrücken-JVA 

Der Polizeipräsident in Ber lin 
Direkt ion Spezial aufgaben 
der Ver brechensbekämpfung 
Dir VB B II 4 

Betr·. : Ermittlungsverfahren v1egen 
Beleidigung ; 
Az . 4 P Js 39/86 

Sehr geehrte Herren! 
Für das o. a. Ermittlungsverfahren 
ist von der StA darum gebeten viOr
den, daß ein vollständiges Exem
plar der Zeitung "Lichtblick" zu 
den Akten genommen wi rd . 
Es handelt sich um die Februar
Ausgabe des "Lichtblicks", die am 
2.02 .86 erschienen sein soll. 
Ich bitte um Zusendung eines der
artigen Exemplares . 
Mit freund l ichen Grüßen 
im Auftrag 
Steinström 

'der lichtblick' 19 



(Oi e Tageszeitung 2.05 .1986) 

Randale in den Knästen 
(Die Tageszeitung 9.05 . 1986) 

Kritik am Frauengefängnis Plötzensee 

Oberstundenboykott der~ngnlswllter lieB die britischen Gefängnisse explodieren 
Weitem Streikaktionen vorlluflg aufgeschoben 

Autobahnraststätte statt 
Knast 

Die britischen Gefängniswäner 
habenamDonnerstageineAusset· 
zung ihres ÜberstundenboykottS 
beschlonen.DieamMinwocbbe
gonnene Alction hallt in den Ge
flngnlsstn von England, Wales 
und Nordirland zu schweren Aus
schreitungen geführt. 

Die Ereignisse in der. Nacht 
zum Donnerstag, so erlcll!.ne ein 
Sprecher der Wärtergewerk
scbaft, bitten bewiesen, daß es 
den Wirtern um Sicherheit in den 
Knästen und nicht um reine Über
stundenschieberei gehe. 

Das Nonbey-Gefängnis in der 
Gralliehalt Sussex wurde von Po
lizeilruppen in Kampfanzügen 
umzingelt, nachdemdie randalie
renden Insassen ihre ungeliebten 
Bebausungenin Brandgeset4that
ten. In anderen Gefängnissen 
mußte die Polizei die Häftlinge 
evalcuieren und ln PolizeileUen 
unterbringen. Insgesamt zehn 
Hilftlinge nuu en das allgemeine 
Chaos in den Knästen zu einem 
Spontanausflug ohne Return
Ticket. 

Die .Prison Officers Associa
tion" (POA) hane den Überstun· 
deoboykon beschlossen. nach
dem 13 Gewerkschafter wegen 
ihrer Weigerung, von weiteren 
Streikaktionen abzusehen. vom 
Dienst suspendiert worden 
waren. 

denboykott istdie Situation hinter 
den Gefängnismauem gespannt. 
Gründe zur Randale gäbe es ge
nug. In Großbritannien werden 
jährlich mehr Strafl!llige hinter 
Gitter geschickt als in jedemande· 
renLand Europas. In den veralte
ten Knästen aus dem leiZten Jahr
bunden hausen 9.000 Hlftlinge 
mehr ,alsoffaiell tul!ssig. Diesa· 
nitaren Bedingungen sind skanda
lös. Oie POA fordert 3.000 neue 
Wänerstellen, um eine sichere 
und menschliche Betreuung der 
Häftlinge zu gewlhrleisten. 

Seit langem befaßt sich der FrauenausschuB krlllsch mit dem 
neuen Frauengefängnis ln Pl6tzen&Be. Zu groB, zu wenig frelzD
glg Innen, zu slchsrlleltsflxlert &BI die neue Anstalt, meinen dls 
Abgeordneten. Vorgestern allerdings r111g 11&11 eins Mehrhell 
von Ihnen nur zu einem Berichtsauftrag an den Justizsenat 
dureh. 
Der SPD-Antrag erteilte immer
hinkonkreteAufla~eo, wennauch 
deutlich abgemildert im Ver· 
gleich zudem, wasdie Parteiinder 
letzten Legislaturperiode in der 
Enquete-Kommission zum Straf
vollzug gefordert hatte. Die AL 
hält de.n Neubau filr überflüssig. 
Einem Konzeptpapier des SenaiS 
entnommene Zahlen belegen filr 
die.AL. daß die meisten Häftlinge 
ohnehin in den Offenen Vollzug, 
bzw. ineineTh.erapiegebörenund 
nicht hinter moderne Gitter. 
Haushaltsbewußt schlug die AL 
vor, den 100-Mio-Bau zur Auto· 
bahnrastst!tte vor allem filr Se
natsgiste umzurüsten. 

VoUzug nicht, wie vorgeschrie· 
ben, zur Regel wird, am Umgang 
mitden Drogenabhängigen. 

Doch eine Mehrheit entschied 
sich fürdiemilde Varianteder Kri
tik. BisEndeJuni soUder Jusrizse
nat einen Bericht über die Anstalt 
vorlegen, in dem man die Kritik 
aufgenommen sehen will. Tolks
dorf(FDP) legte Wert darauf, da.8 
damit keine Kritik am SPD-An· 
trag verbunden sei. Wie Obiich, 
wird der Frauenausschuß auch in 
dieser Frage nicht das Ieute Wort 
haben: federführend ist der 
Rechtsausschuß. 

Als die Insassen il!l Knast von 
Brislol am Mittwochnachmittag 
erfahren hatten, daß aufgrond des 
Boykous keine Verwandtenbesu
che mehrmöglich seien, hattensie 
den Streit zwischen dem Innenmi
nister und der Gewerkschaft über 
die .Herrschaft im Knast" selbst 
in die Hand genommen. Die ver
bliebene l'otbesetzung der Ge· 
fängnisw!rterwurdeverjagt. ül
len demoliert und Matrauen in 
Brand gesetzt. Ohne die Wärter, 
so schrie den Fernsehreportern 
ein Häftling vom Dach seiner 
Zelle zu. sei dies ein • weitaus an
genehmerer Ort". 

Der Konflikt zwischen dem in· 
neoministerund den Wärtern geht 
um die durchschnittlich 16,5 
Überstundeo pro Woche, die rund 
30'it eines Wänergeha.lls ausma· 
chen. Während die Regierung ih· 
ren jährlichen Überstundenetat 
,·on 300 Mio. DM beschneiden 
will. sehen die Wärter durch die 
KÜrzungen nicht nur ihr Einkom
men, sondernauch ihre Sicherheit 
10 den Knästen gefährdet . 

Denn auch ohne den Überstun-

Das Kräftemessen mit den ent
schlossenen Geflngniswänern 
kommt der Regierung Thaieher 
zumgegenwlrtigen Zeitpunkt we
nig gelegen. Kurz vor den Lokal
wahlenam8. MaisiodvondenDä· 
ehern ihrer Zellen winkende 
Knackis nicht gerade dazu ange
tan, das .law and Order" -Image 
der Konserntiven Partei Ober· 
zeugend zu illustrieren. 

Schon allem des" egen wird ln
nenminister Douglas Hurd der 
Forderung seines rechten Partei
flügels nachgeben milssen, im 
FaUeweitererUnruhendieArmee 
indieZellenrufen. Dochnachdem 
Rückzieher der Oefängniswäner 
wirdeserst einmal neue Verhand
lungen geben. 

EinigsiodCDU, FDP, SPDund 
AL in ihrer Kritik an den überzo. 
genen Sicberbeitsvorkehrungeo 
in der Anstalt, vor allem auf der 
Mutter·Kind-5tation, an der Tat· 
sacjle, daß Häftlinge ohne Bezah· 
Jung für Pu14arbeiten herangezo
gen werden. daran, daßderOffene 

Oie in den letzten W oehen be
kAnntgewordene Praxis einiger 
Soziallinter, Sozialhilfe an 
Frauen nur dann auszuzahlen, 
wenn sie den Vater ihres Kindes 
OAIIlcntlichnenoen,laitisicrteder 
Ausschuß. Er verabschiedete 
einen Antrag, nach dem es den 
Frauen freistehen soll, dle Ant
wort auf solch indiskrete Fragen 
abzulehnen. mk 

(Oie ~anrneit 23.n5 . 1986) 

Nicht hinnehmbare Verhältnisse 
in der Mutter-Kind-Station 

Aus dem Rechtsausschuß des Parlaments 
(0 \\-E. SI.). .Drinaend not,.endiae 

Verbtsserunasma8nahmeo· und ein .•öl· 
llg ntuts 'l(uaungskooz:epr· mr dlt ntut 
Raflanstall liir frauto rordene dit PO 
an Oonnti1UIR in der Sittung du Rechts· 
ausschusses im Ratbaus Schönebera. Der 
Abatordnete Gerl kritisierte •or allem die 
.Gberdlmenslonierte Größenordnuna· 
und die .:u hohen SicberbeitsauOagen'•. 
die den B•handlung»·ollzug verhindern. 
Lnzurticheod seien auch der offene Voll· 
zuc und das schulische und btruOiche 811-
dllD&Unttbot. Zu untersuchen selen dlt 
Ursacbtn mr den . besonders hohen Kran
lteo~tand• beim Personal. .:-.lebt hinneh
men· kGnne man die Verblltnlsse ln der 
:\t uuer-Klad·Sitltioo. 

D1e AL-Abgeordnete Künast lmllsi~r
te dte baul1then Mängel des erst kUrz
lieh eingerichteten Neubau~. Es regne 
durch. der Putz falle aus den Fusen. und 
sllind1g mußten Bauarbetier •n der IIoft· 
anstalt arbellen Künast forderte zu Pril· 

feo. ob n1cht alle !01) lo)Jssmnen furden 
ofTenen Vollzug geeignet seien und d1e 
>\nsrall deshalb aufzulösen v.'iire. 

Staatsse~retar •on ~tahl erldäne d.;ge
gen. die Anstalt habe doch .Hotelcha· 
rakter· und er se1 .Knrik gewohnt". Es 
werde überlegt, ob ein Haus der für 320 
Gefangene konzap1enen Anstalt zu 
schließen sea. Von den Abgeordneten 
fordene er .konkretere Anregungen" 
und war nicht eanmal bereit, für ärztli
che Versorgung rund um dae Uhr zu sor
gen. "eil .die Mehrkosten mcht zu ver
antworten· se•en. 

Der Aus.cnuO verragte eme Entschei
dung über Anträge zu diesem Thema 
ebenso w1e einen Antrag der AL. die ei· 
ne OO'enlegung der Luwendungen der 
KJassenlouerie forderte. Parteinahe Stif· 
lUngen würden unter Geheimhaltung 
Gelder erhalten, eane Prüfung sei nicht 
mögUch 

(Ber I i ner Heroenpost 9 .05 . 1985) 

Strafvollzug verbessern 
Einhellige Kritik aller Mllglieder 

du Frauenausschusses zog sach ge· 
stem der Staatssekretär der Justiz. 
~rwaltuna. Alexander von Stahl. 
ltinsichUJch des vorUeaenden Kon· 
zepta N Vtrbessenrngen tn der 
neuen Justiz.VoUzugsanstalt 1\ir 
Frt.uen in Berlin zu. 

Neben stark eingeschränkter Be
weaun a~iheit, unzureichender 
äntUchar Venorcunc, ~uUch 
ta<:hnl.lcher llfli.n&el, unzuraichen
der BUdunpan~bote gibt die Si· 
tuation auf der Mutter-Klnd-Sta· 
tlon Ari.WI zu Klqen. 

Mlt Unmut nahmen die Abgaord· 
naten IUr KaMtnla. daß zu dlenr 
Problematllt im Oktober 1885 be· 

reits eine Anhörung stattgefunden 
habe. von der die Parlamentarier 
erst ;eut erfuhren. NunsoU die Ju. 
stiz..-erwaltung bis 30. Juni einen 
Bertcht vorlegen, der Krttik be
rvcksichtigl fnluenspezillschen 
Forderungen Rechnung trägt. 

Außerdem fordeMA! der Aus.
schuß, Schwangere sollten nicht 
gegen Ihren Wilren veranlaßt wer
den, den Namen des Vaters ihres 
Kmdes zu nennen. 

Und schließlich wurde der Senat 
aufgefordert zu prültn, ob Sozial· 
hilfe-Empfanaer nicht arundsätz
Uch 1D die aeseWiche Krankenver· 
51c:herung aufgenommen werden 
können. A. G. 

(Taqesspiegel 9.05.1986) 

Prozeß gegen früheren 
Gefängnispfarrer vertagt 

Mit einer Vertagung endete d.ie gestern beim p R E s s E• s p l i 
Amisgericht Tiergarten eröllnete Hauptver- , 
handlung gegen den lrilheren Berliner Gefäng-
nisseelsorger Hans-Martin KOhnle. Der unter- • U E ~ ~ E ~ '(_ J I 
de.sen ln einer Gemeinde tltlge Kilhnle ist D .1.) C. C. C, D 
dabei wegen unerlaubten Besitzes und Erwerbes 
von Haschisch angeklagt. Ferner wird ihm 
vorge ... -orfen. Rauschgilt in Verkehr geb~acht 
zu haben. Die Vertagung des Verfahrens hatte 
die Staatsanwaltschaft beantragt. weil sie die 
Anwesenheit des Sicherheitsbeauftragten der 
Moabiter Haftanstalt. in der Knhnle als Seel-
sorger tätig war, für unumgangllc:h bieiL Der 
Sicherheitsbeauftragte war als Zeuge zur Ver-
handlung nicht erschienen. Mitangeklagt sind 
vier Gefangene der Hallanstalt sowie ein 
ehemaliger Häftling. Die Verhandlung soll am 
17. September fortgesetzt werden. (epd) 

(Die Wahrheit 24 .05.1986} 

Sicherheit und Ordnung dürfen 
sich nicht verselbständigen 

Forderungen zum Strafvollzug aufgestellt 
(DW/epd). i\111 e.ioem forderungskala· sem. BeschlOsst der Strafvollstrelc· 

loaiDr elntn humaneren Sua!vollzu1 und lcungskammer mD8ten der Justizverwal
rur eine bessere Vorbereitung der Sua!ge- tung gegenUber vollstreckbar sein. Die 
rangeneo auf ihrr Entla<sunc hat sich die Mit verantwortuns der Gefangenen, z. B. 
Konferenz der evangelischen kln:hllcben durch lnteressenvertretung, sei zu för
Mharbeiler an den Justltvollzugsanstal· dern. Die Öffentlichkeit· könne noch 
ten an die Öffentlichkeil gewandt. stärker als bisher an den Problemen des 

So lange der geschlossene Strafvoll· 
zua die Regel sei, dürften sich Aspekte 
der Sicherheit und Ordnung nicht ver
'elbs(jndigen und dem Resozialisie
rungsgedanlcen und lntesralionsziel 
enraegeo«'irken. wird in dem Papier 
.Zum Sinn von Strafe und Strafvollzug• 
unterstrichen. 

Sicherheitsmaßnahmen seien nur auf 
den einzelnen Gefangenen bezogen 
durchzuflihren. Sie dürften nicht vom 
Einzelfall ausgehend verallgemeinen 
werden, heißt es in dem Papier. Bestraf
te seien nicht Rechtlose. Deshalb sei der 
Rechtuchul% der Inhaftierten zu verbes· 

Vollzuges beteiligt werden. Dabei kom
me der Arbeit der Beiräte und der frei· 
willigen Mitarbeiter außerordentliche 
Bedeutung zu. Die sozialen Kontakte 
nach draußenseien zu lördem. Besuchs
möglichkeiten seien so 'auszuwejren, 
daß famlliire und freundschanliehe 
Kontakte aufrechterhallen und intensi
viert werden k6nnten. Rechtzeitige Ent
lassungsvorbereitungen mit dem Ziel, 
Wohnuns und Arbeit vor der Entlas
sung zu finden. mOßten gewährleistet 
sein. Bewlhrunas- und Entlassungshalle 
mODle ausaebaut und Übergana!· und 
Nachsoraeeinrichtungen auch rreler 
Tri8•' aefördert werden. 



(Die Tageszeitung 6.05.1986) 

Toclln Polizeiklauen 
Ihmburg (tu)- Der 21-jlhrige 
Arbeitslose Andreu V. iSt am 
Freitagabend bei einem Fwnah· 
me· Versuch von einem Polizisten 
erwilrgt worden . Hamburgs Poli· 
te1pmident Dieter Heering mus· 
s te iniwiscMn auf Druck der 
SwuanwaltSChaft die .Abtei· 
lung für Beamrendelilcte" mit der 
Aufkllru.ngdes Vorfalls beauftra· 
gen . 

Nach Darstelluni der Polizei 
warendievier Polizisten voneiner 
Pusanrin almniert worden, die 
beobachtet harte, w1e Andreu V. 
im angetrunkenen Zustand auf of· 
fener Straße auf seine 20-j lhrige 
Freundin einschlug und splter in 
em Treppenhaus flüchtete . Wih· 
rend zwei Beamte dort denjungen 
Mann stellten. nahmen d ie ande· 
ren Polizisten von der traktierten 
Fraueine Anzeigewegen .geflhr· 
lieber Kö rperverletzung" entge· 
gen . 

AlsdiePolizistenAndreasV. in 
einen Streifenwagen verfrachten 
wollten, nachdem er sich zuvor 
widerstandslos abfilhren heB. 
wehrte sich der junge Mann. Es 

kam zu einem Handgemenge. in 
deren Verlauf, so später mehrere 
Augenzeugen,einPolizistdenAr· 
bejtslosen am Hals packte und ihn 
so lange WÜrgte, bis er .blau an
lief" und zu Boden sank. Ein Au· 
genzeuge: .Der Polizist harte ihn 
lange im Clinch.· Wiederbele
bungsvenuche von einer NO!irz· 
tinundRettUngssanititembUeben 
erfolalos. 

Die Polizei bestritt in ersten 
Stellungnahmendiese Versionder 
Ettignuse. Stattdessen seien 
beim Versuch, dem .randalieren· 
den Mann• die Handschellen an· 
zuleaen. alle zu Boden gefallen. 
Plötzhch hltten die Polizisten 
festgestellt. daß der Mann leblos 
am Boden liegenblieb. Erst nach 
der Obduktion der Leiche durch 
das gericbtsmedizinische Institut 
am Wochenende. in der eindeutig 
als Todesursache. .Ersticken 
durch starke Kompression· er
mlnclt wurde. bekamen die poll· 
zcillchen Darstellungen einige 
Korrekturen. Es müsseuntersucht 
werden . ob Andreas V. durch sei· 
nen Widerstsandden Vorfall nicht 
selbst verschuldet habe. k.a. 

(Berl inerrt.orqenpost 15.05 . 1986) 

Jurist: Schwarzfahren 
ist nicht "kriminell" 

AP Hambura. 15. Mal worden. Sch&trner, Sperren und 
ilhnllches gebe es nicht mehr. 

EL 
Ef 

Schwanfahren in. ötrenUlchen 
Verkehnmltwln ltt nach Ansicht 
des Hamburaer Strafrechtlers u.nd 
Rechtsphilosophen Heiner Alwart 
rucht strafbar. In KlnCr Anlntu
vorlesuna an der Uruversit&t Ham· 
burg vertrat er die Amicht. dafl 
Schwarz!ahn!n ledlalich ein unfaf. 
rer Mißbrauch der öffentUchen 
Nahverk.ehnmltwl se i. Deshalb sei 
Schwarzfahren nicht . kriminell". 

. Nicht selten fllhlt sich der Bür
aer Im Labynnth der Geisterbahn
hOfe und U-Bahn·Stationen verias
tmer als auf offener Straße. ln die
sen FäDen kann nicht mehr die Re
de davon seltl, daß sich em 
Schwarzfahrer die Berörderung er. 
schleicht, wenn er etwa die U-Bahn 
benutzt. Gerade das ,Erschleichen' 
aber macht nach dem Wortlaut des 
Strafgesetzes aus dem Jahre 193$ 
du Unrecht du Tat aus•. heißt es 
bei dem Juristen Alwart. 

Alwart beariindet aelne Aulfu
sung nach Anaaben der Uruveni· 
tiitspressemlle tm wesentUchen 
danut. daß sich 1m Geaenaau zu 
l'rüher große Verlinderungen 1m 
Erscheinungablld modernen Mas· 
senverkehre ergeben hiltten. Das 
System vorbeuaender Wachsam
kelt sei durch ein System repreul· 
ver Zufalllüberwachung ersetzt 

Nachdrücklich wies er darauf 
hin, daß die Annahme einer S traf· 
loslgkeit nicht bedeute, daß man 
nun schwarzfahren dürfe. Es sei 
aber ebensowenia .. kriminell" wie 
du Verhalten von Autofahrern, die 
Parkuhren nicht beachten.. 

(Spal'ld . Volksblatt 25 .04 . 1986) 

Suchtkranke stark gefährdet 
Drogenexperten fordern eine deutsche AJOS.Kllnlk 

Panberg (dP«) 
Auf den %llnehmenden Bedarf fOr 

eine ertte deuteehe AJDS.Kilnlk hat 
der Letter von SOddeutaehlancb el.n· 
zlgem gesehloaaenen Krukenhaua 
zur ~hud.lung atralllillg geword .. 
ner Jugelld.llcher DrogeDJOchUger, 
Fre:ngot. hfllgew1eaen. 

Frangos wies gestern darauf IWI, 
da! berelta.ein Drittel der PaUenten 
ln dern vom Bezirk Oberpfalz gefQhr· 
ten und fdr gAilZ Bayern %\lltlnd.lgen 
Behandlungszentrum fdr Suchtkran· 
kein PUI!)erg Triger des AIDS.Virua 
bt. in Crelen Theraple:tantren fdr 
Rauschg11taOehUge Uege d.le In!eld1· 
onsquote tellweise berelta bel 50 Pro
zent. 

rm lltesten dar drelln der Bundes· 
repubUk vorhandenen gesehlouenen 
Therapiezentren zur HeUung atraftll· 
Ug gewordener junger DrogeMbhln· 
gtger wurden nach Angaben der 10.1· 
n1kleitung aelt &einer Er6rtnung vor 
licht Jahren 230 Mlnnlr und Prauen 
~Wiachen 17 und 30 Jahren behan· 

delt. Oie durchschn1tU1ch 40 bla 50 
atand.lgen PaUenten koiiiZDen nach 
Straltaten auf Gerlchtabeschluß aus 
ganz Bayern %UID Zwangsentzug in 
d.l.l Kl1n1lc. 

Die HeUungJqUote liege nach in der 
Regel 18monaUgar Therapie mit 30 
Prozent mit an dar SpiLle in der Bun· 
dHTepubllk. Die ~ der Drogen· 
aOchUgen tat nach El.nJchltzung der 
Panberger Mediziner in Jtl.ngster 
Verge:nganhelt nicht me.hr apdrbar 
g11t1egen. Auch bel den Jugendll· 
eben :r.elehne lieh aber eine Tendenz 
vom Heroin· zum Kok.a1nkODIWil ab. 

Beaorvn!Mrregendatl Entwtddung 
bel der Behandlung Drogenlaanker 
bleibe du AIDs-Problem. Fllr die Kll· 
n1k gebe ea fonnaljurtatlaeh keine 
M6gllchkelt, die von eine.m Richter 
verlO.gte Einwelaung ein11 Viruatr!· 
gert oder AIDs-Kranken ab~ehnen. 

Auch die VertOrgung eUfl!enom· 
muer AIDS.Intlzlert.er nach der 
Therapie 1ZD Drogellkrt.nltenh&ua 111 
unzullngllch. 

(Tagesspieqel 7.05.1986) 

SPD-Juristen: Freiheitsentzug 
"weitestgehend entbehrlich machen" 

Mehr Strafaussetzungen auf BewAhrung verlangt 
Bonn (AP). Die Gerichte sollen veratlrkt von I den, sieht dle Novelle vor. &I NlchterlO.lluog 

der Mllglic:hkelt der Strafausseuung auf Be.- einer Aufloge soll ln Zukunft nur noch eine 
wlhrung Gebrauch auchen. Mit der Forderung. Ordnungshaft in Betracht kommen. 
dle ..Elospe.rrquote spllrbar t u senken·. verb&lld 
die Arbeitsgemeinschaft scnialdemokntlJcher (Oi e Taoeszeitunq 23 .04 . 1986) 
Juristen (ASJ) geste rn bei der Vorate llung des . 
Entwurfs eines Buodesresozlallsie runasaesetzes Traktinsasse too8 zahlen 
den Hinweis, daß der Strafvollzug mit bundes· 
weiten Kosten von jlhrllch rund zwei Mllllar· 
den D!llf zehnmal teurer ala die Bewlhrungshille 
ael 

Die· Erfahruna zeige. dd das Einsperren von 
Menschen am wenlasten daxu beltzaae. d ie 
KrlminalJtJt xu beseotlgeo. Gleichwohl werde 
aelbtt von dem Hintergrund wieder zunehmen· 
der Probleme Im Strafvollzug nur aehr zllgemd 
dar11ber nachgedacht, die Quote der lnhafller· 
ten zu senken. Ziel des Entwurfs Ist ea nach 
Anaaben von ASJ.Sprechem, die Bewlhtllngs
hllfe und andere ambulante Maßnahmen oraa· 
nUIItor!sch zusammen'lufGhren und als .zweite 
Slule neben dem Strafvollzug zu etablieren·. 

Lanafristlg gelte ea die Voraussetzungen 
daf\lr zu schaffen, daß Freiheitsentzug .weltest
gehedn entbehrliche' wird. Unter anderem 
sollen die Möglichkellen des Widerrufs e iner 
Strafaussetzung zur &wahrung ertchwert wer-

(Sozialnaoazin Apr il 86) 

Eine Million 
vor Gericht 

1934 standen rund eme Milhon 
Bundesburger ,.e,en e1nes \'er· 
brechensoder \ erj:ehen~ \OrGe
ncht. Dre1 \'On \ler Be-.chulJ1g· 
ten (7.53000) ,. ur~en \ e runetlt 
und drei Prozent (33000) freige· 
>prochen. ln den resthellen 
179000 Fällen (20 Prozent) ,.ur· 
de das Verfahren emge>tellt 

Fronten verbärtat 
MI/ 10 Mut Gtldllnfl g/Rg 1111111 
dn llfllfugmtflllru 11111 
111111 tnnn• d11 Hotba/ttlrtllll· 
trlktll rr1g111 8111/d/gr/lg d11 
Tntlllftlrr Astnth zr Elldl. 

Seine Zeugenaussage im ProzeB 
des Knutblanherausgebers Rralf' 
AltelSimonhattedemTraktinsas
sen Klaus W. das leidige Verfah· 
ren eingebrockt. Damals war 
Klaus W. vom Gericht eine Aus· 
sage des früheren Leiters der Te· 
geler Sicherheitsgruppe. Astrath, 
vorgehalten worden, mit der die· 
ser bestritt, daß es im Anschluß 
von Zellenkontrollen zu Verwil· 
stungen durch die Be.t.mten ge· 
kommen sei. VonKlaus W .sspon· 
taner Antwon•Astrath lOgt, wenn 
er das Maul aufmacht• . hatte sicn 
der Traktleiter so beleidigt ge
fühlt, daß er den Insassen an· 
zeigte. Nach vier Prozeßtagen io 
der zweiten lostanz verwarf das 
Gericht gestern das Uneil der er· 
sten lnsl4lll von drei Monaten 
ohneBewährungunderk.annteauf 
Geldstrafe. Das Gericht bemerkte 
zudem. daß die Fronten zwischen 
Astrathund Klaus W. -er befin· 
det sich seit zwei Ja.hren im Tralct 
- \ erhinet seien und d18 beide 
Seiten nachgeben mUßten. tat 

(Taoessoieqel 6.05. 1986) 
Polizist erschoß 19jährigen 
bei einer Verfolgungsjagd 

O.e me1sten StT"•fen (~ Pr.>
zent) gab es ,.egen Straftaten 1m 
Straßemerkehr gefolgt \On 
Diebstahl (~4 Prozent). Betrug 
und Untreue (ti Prozent) und 
Körperverletzung (4 Prolent) , 
Am haufig1ten )t~nllen Manner 
Z\\ischen 18 und ~I Jahren \Or 
Gcncht. 1hre \ eruneiltenz1t· 
fer•- das ßt die Zahl der Verur· 
teilten je 100000 Em-.ohner doe· 
ser Gruppe - h1g bei 5258. Fast 
Jeder 14. dieser Alter~gruppe •~t 
1984 vo m Gencht mu einer Strafe 
belegt wo rden 

Der TaqesspteQel 3.05. 1986) 

Dannstadt (dpa~ Bei einer wilden Verfol· 
gungsjasd Ist e in 19 Jahre alter Strafgefangener 
am Wochenende in Dannstadt von einem 
Polizeibeamten erschossen worden. Wie die 
Staatsanwaltschalt a,m Sonntag mltteilte, hatte 
der junge Mann, der bereits am 7. April nach 
einem Urlaub nicht mehr in die Jugend8traf· 
anstalt zurliekgekehrt war, versucht, ln einem 
gestohlenen Wohnmobil zu flOchten. Eine 
Streifenwaaenbesatzung hatte das verm1Bte 
Fahrzeug in Pfunastadt entdeckt und zu stoppen 
versuchL 

Landgericht: Strafgefangene haben 
Anspruch auf Radioempfang 

80pUmale Bedeutung" des Hörfunks - Tegellegt Rechtsbeschwerde ein 

Die Berliner VollzugS&Dstalten mGssen Straf. 
gefangenen den Empfana des Radioproaramms 
erml!gllc:hen. Zu diesem Ergebnis ist jeut die 
45. Strafvollstttckunaskammer des Landae· 
richts in einem Beschluß aeko mmen. Der Leiter 
der Justizvollzugsansalt Teael. Lange·Lehngut. 
hat aegen die Entscheld.ung lnn'iscben aller
dina• Rechubeschwerde beim l<a.mmtfiericht 
einaeleg~. 

Du Gericht stGut seinen Beschluß vor allem 
auf das in Artikel 5 des Grundgesetzes 
granUerte Grundrecht auf lnformationalrelheit. 
Nach Oberzeuguns des Gerichts kommt dem 
Hörfunk bei der Information der BGrger .nach 
wie vor die optimale Bedeutung zu•. lo der 
Begrilnduog he!Bt es dann weiter: • Wlhrend 
dem Fernsehen vorranala unterhaltende Bedeu
tung zukommen dGrfte, kaDll - unaeachtet 
mllgUcher Ausbilduoatdeflzlte - eine Verwel· 
aung auf Pre.sseloformatlon allein schon weaen 
der kaum tu bew8ltlgenden LektQre nicht 
erfolgen.' 

Die Tegeler Anltalt hatte in dem Proze.8 
araumeutlert. der H&Stllna könne a,m gemeln· 
IChaftUchen Fernaehemprana teUnehmen, dle 
BlbUothelr. bellut.un und &II Dltkuulone:n, 
Freizeit. und Bildunastberap!e:n in der Wohn· 

groppe teilnehmen. Der Teilanstalt.slelter hatte 
Ierner angekilndlgt. daß dle Ge.meiD$Chafts
rundfunkanlage in Haus 1 bis zum Jahtt$ende 
1985 vorauulchtllch instandgesetzt sein werde. 
Die Kammer weist in ihrem Beschluß vom Mlrz 
dArauf hin. daß dies im:ner ooch ofcht gesche
hen sei. W~itn der .wirtschaiUlch und !inan~ 
rlell iu&ent eiogMChränkten Lage' des H!ft
Ungs könne dieser auch nicht die Kosten fllr 
ein batteriebetriebenes Radio tragen. erg!.Dzte 
das Gericht seine Begründuna. Steckdosen 
sollen laut Tellanstaltsleiter .in den Folgejahren" 
in Haus I lnatall!ert werden. 

in seiner Beschwerde gegen den Beschluß des 
Landgerichts argumentiert Lanae-Leh.ngut. a 
gebe auf Grund des einschllglaen Paragraphen 
69 des Strafvoll%ugsgesetzes keioeo gerlchUlch 
durchsetzbaren Anspruch des Oei<U\aeneo auf 
Hörfunkempfang. Im Gesetz würdeo vielmehr 
nur ,programmatische Zielvorstellungen• vor
gegeben. Laoge·Lehngut weist auch darauf bin, 
dafl die lnformatlonafrelhelt des Grundgesetze• 
als Abwehrrecht keinen Anspruch auf die 
Einrlchtuna einer lnlormatlousquelle durch de:n 
Staat verachaffen könne. (AZ: M5 StVK 187/85 
Vollz) bts 



Auch mal etwas Erfreuliches können 
wir aus der JVA-Tegel berichten. 
Bei der ersten Realschulprüfung 
nach den neuen Bestimmungen (Frem
denprüfung durch den Senator für 
Schulwesen), haben alle 14 Schüler, 
die zur Prüfung angetreten sind, 
den Realschulabschluß bestanden. 
Wir waren zur Zeugnisvergabe ein
geladen, hatten den Termin aber 
verschwitzt und werden nun in der 
Juli-Ausgabe ausführlich darüber 
berichten. 

Träume von "schneller Kohle" zer
brachen, als sich der vermeintliche 
Gönner Karl Kimpel als Anstalts
leiter der JVA Kassel erwies. 
Die Anzeige eines "linken Erbe", 
in der "taz", der zwei Millionen 
Märker loswerden wi 11, war getorkt. 
"übler Scherz" tönte die Presse in 
Kassel,nachdem dem Anstaltsleiter 
150 Bettelbriefe ins Haus flatter
ten . Soviel Sensibilität würden 
wir uns über manchtm "üblen Scherz" 
von Anstaltsleitern auch einmal 
wünschen. 

Außen Cola - innen Schultheiss. so 
trinkt man locker und offen mal 
einen in der Zentrale der TA V. 
Jedenfallsden Worten eines Beamten 
zufolge, nachdem er einen prüfen
den BI ick auf die Cola - Büchsen 
eines Gefangenen geworfen hatte. 
Aber alles muß man ja nicht glau
ben, oder können Beamte nicht lü
gen? (Sie können! Red.) 

lmmer seinerZeit voraus ist Staats
sekretär Alexander von Staal. In 
der "Deutschen Beamten Zeitung " 
3/ 1986 befand er einen Artikel 
("Das Hochglanzpapier täuscht") für 
ergänzungsbedürftig, da er nach 
seiner Meinung den tatsächlichen 
Verhältnissen in den Vollzugsan
stalten nicht gerecht wurde. Be
müht, das Bild zu korrigieren, er
klärte er flugs die TA VI der JVA 
Tegel seit Frühjahr 1985 für er
öffnet. Seitdem arbeitet die 
Schlosserei II unter verstärktem 
Druck, um wenigstens die Zellentü
ren und Fenstergitter in dem gera
de fertiggestellten Rohbau einzu
setzen . Es geht voran! 

!I!""''!!B~~ 



Wenn ein Häftling mit "seinem" Be
amten vom begleiteten Ausgang zu
rückkommt, müssen dann beide "bla
sen"? Nein- soweitgehtdie Gleich
behandlung nun doch nicht. Der be
I iebte "Alko-Test" bleibt dem Häft
ling vorbehalten . Ob sich der Be
amte der TA V dadurch von seinem 
Dienstherrn ungerecht behandelt 
fühlte konnte nicht in Erfahrung 
gebracht werden. 

Eine kleine Anfrage des Abgeordne
ten Kar 1-He i nz Baetge ( FDP) über 
die Probleme bei der Weiterent
wicklung des offenen Strafvollzu
ges ~JUrde vom S€nator für Justiz 
dahingehend beantwortet, daß man 
dieAttraktiv i tät des offenen Voll
zuges noch erhöhen möchte. Oami t 
die vielen Gefangenen, die jetzt 
noch die Zustimmung zur Verlegung 
dorthin verl\eigern, veranlaßt \'/er
den können, ihre bisherigen Vorbe
halte aufzugeben. 

Der Redaktion ist bisher nur ein 
Gefangener bekannt gewcrden, der 
seine Verlegung verweigert hat. Es 
sind uns aber minde>stens 100 Nitge
fangene bekannt, denen der offene 
Vollzug in der jetzigen Form at
traktiv genug ist. ~Jir geben dem 
Senator gerne die Namen bekannt. 

-gäh-

Rosige Zeiten für alle Muskelmänner 
und solche, die es werden wollen. 
Auf erfolgreichen Antrag der ln
sassenvertretung IV, b1etet die Fa. 
Rühl ab diesen Monat zwei Ei
weißpräparate an. "Multikraft For
mel 80", ein Muskelaufbaukonzen
trat und "Multikl"'aft Professional 
Weight Gain", eine Kohlenhydrat
Protein Mischung zum extremen 
Muskelaufbau, können zum Preis von 
e 32,-- DM allerdings nur über 

ld en werden. 

Nicht schlecht gestaunt haben die 
Beamten 1m Haus II I a 1 s auf der 
Station A 1 1 50 Kilogramm Eisen 
aus der Zelle geholt wurden. 

Nach kurzer Diskussion wurde dann 
der Schrott nicht auf die Zentrale 
geschafft, sondern gleich mit dem 
Stationswagen auf den Bauhof ge
bracht. Sehe 1 nbar war es zu schwer, 
das ganze Eisen in die Zentrale zu 
schleppen. 
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Kaum zu glauben aber wahr, man 
spricht wieder miteinander. Die 
Rede ist vom Chef der Küche, Herrn 
Schröter, und den Insassenvertre
tungen . Böse Worte gab's vor län
gerer Zeit mal im Küchenbeirat , 
und dann war Funkstille! Jetzt, 
nach der Lichtblick-Umfrage, traf 
man sich wieder auf dem neutralen 
Boden der Redaktion zu einem Plausch 
über das, was die einen Essen und 
die anderen Fraß nennen. 
Die Umfrage hat deutlich gezeigt: 
Die Verpflegung liegt im argen . 
Ober Geschmack läßt sich bekannt
lich streiten, doch darum ging es 
nicht in erster Linie. Denn über 
Geschmack läßt sich streiten, setzt 
solchen voraus . "So 'ne Frage ist 
'ne Frechheit" war dann auch des 
öfteren zu lesen, wenn es darum 
ging welches Essen am besten 
schmeckt. Manch einer erinnerte 
sich noch an "das von Muttern" . 
Nun verlangt keiner gleich von 
Herrn Schröter die "Mutter der 
Knackis" zu werden, sondern man 
wäremit pikanter würzen zufrieden. 
In der Kürze liegt die Würze, so 
scheint di e Devise der Küche zu 
sein . Aber ist es eben nicht, und 
darin wa ren sich fast alle einig . 
Der Griff in die "Gewürzkiste" 
darf ruhig zur lieben Gewohnheit 
werden. Und wenn es dann noch ge
lingen würde den Eintopf grundle
gend von einer Wassersuppe zu un
terscheiden, ist schon vieles ge
tan . Da wird man auch nicht umhin
kommen den "Langfingern" in der 
Küche auf dieselben zu klopfen. 
Oie Anstal t zu beklauen mag ja le
gitim sein, aber wenn sich in hun
dert Liter Eintopf fünfzig Gramm 
Fleisch anfinden ist der Knacki 
der Gelackmeierte . 
Gelackmeiert bleibt weiter jeder, 
der noch Hoffnung auf warmes 
Fleisch hat . Das Thema ist für die 
Küche ausgereizt . Sie liefert heiß 
in den großen Behältern an, und 
was dann in den Häusern geschieht 
ist ''Schicksal '' . Selbst im Neubau 
der TA V gibt es keine Warmhaite
behälter für jede Station, sondern 
das Fleisch wird im Plastikeimer 
geschleppt . Wie überall - von der 
Diätküche im Eimer durchs Haus auf 
die Station in den Porzellannapf 
warm von der Küche, kalt auf den 
Tisch. Ob Haus I, II, !V oder V; 
hier herrscht echte Gleichbehand
lung. 

24 'der lichtblick' 

Händeringend steht der Leiter der 
Wirtschaft, Herr Mewes, dem Pro
blem gegenüber. Was soll er tun
was kann er tun? Nichts als gedul
dig die sattsam bekannte Problematik 
zu erläutern . Alte Häuser, kein 
Strom, kein Geld, ke ine Möglich
keiten, außer mit tränenden Augen 
nach Schöneberg zu blicken . Von 
dort blickt man mürrisch zurück 
mit schönen Worten, von Neubauten. 
Wer dann bedenkt wie lange das noch 
dauern wird, dem wird auch ohne 
das Essen übel. 
Obel bleibt's um die Rationen beim 
Abendessen beste 11 t . "The boss says 
no money", a 1 so woher nehmen und 
so schnell steh len. Da scheint 
wirklich nur noch zu hel
fen, wenn man die zwei Scheiben 
Salami und die eine Scheibe Käse 
in ein Kuvert steckt und an den 
Senator für Justiz schicKt. "Klei
ne Anfrage" zum x-ten mal : "Ent
spricht diese Menge auch ihrem 
Abendbrot"! Nicht vergessen Marga
rine mitzuschicken, denn "L india" 
ist ein Erlebnis für sich . Die 
Chemiker sollen sich ja einig sein, 
daß die Ingredienzen stimmen, nur 
haben die Jungs versäumt an den 
Geschmack zu denken, und der ist 
ab scheu I i eh . Hier irren se 1 bst 
Millionen von Fliegen . 

Im Irrtum s ind auch alle "Antikäse
fans", wenn sie glauben man könnte 
den Käse reduzieren und dafür ei n
fach mehr Wurst ausgeben. Schließ
lich haben da die Herren Ernäh
rungswissenschaftlernoch ein Wört
chen mitzureden. Weniger Käse wäre 
weniger Eiweiß, und das geht nicht . 
Soweit will man die Gesundheit der 
Knackis doch nicht aus den Augen 
lassen . Herr Schröter wi ll aber 
einen Kompromiß bieten, mit Wurst
bzw . Gemüsesalat und einem Ei. Was 
uns zeigt: Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg. 

Der Spruch "wes Brot ich eß, des 
Lied ich pfeif" f indet keinen An
klang . Im Gegenteil, man pfeift 
auf das Kastenbrot. Ein Bl ick in 
die Mülleimer und, schändlich ge
nug, auf den Hof, beweist es. Die 
Umfrage nicht minder, denn Voll
kornbrot und "Fre i geschobenes" sind 
"in". Jetzt muß es sich nur noch 
bis zur Bäckerei rumsprechen . Be
stimmt nicht ohne Widerstand, denn 
das Kastenbrot backt sich halt 
schnell und einfach . Aber so etwas 
ist für uns kein Argument; letzt
lich ist es nicht Sinn und Zweck 
für den MOlleimer zu produzieren . 
Abhilfe schafft nur das zu backen 
was dann auch gegessen wird . 

.,Merk dir: Milch. Nudeln. Brot und zwei Pfund Äpfel." 

Reisiger 
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Sehr gern gegessen werden auch 
Schusterjungs oder Schrippen. Nur 
gibt es sie so selten , daß sich 
scheinbar keiner mehr daran erin
nert, betrachtet man das Umfrage
ergebnis. Oberraschend kamen die 
Schusterjungs oft nicht nur fOr 
die Knackis, sondern auch fOr die 
Küche . Was dann dazu als Belag ge
boten wurde , ist mit "Koordinati 
onsproble~' milde ausgedrückt. Wen 
wundert's wenn gar ein Knacki "das 
Gnadenbrot" als das Beste empfand. 
Zwei waren der Meinung: "Das von 
Pater Vincens . " 

Der Mensch lebt nicht vom Brot al 
lein und schon gar nicht von Ver
sprechungen und schön zu lesenden 

Urlaub ist im Strafvollzug mit die 
begehrteste Haftlockerung. Einge
führt 1976 mit der Reform des 
Strafvollzuges, wurde der Urlaub 
zum "Hauptzankapfel" innerhalb des 
Vollzuges. Eine der entscheidend
sten Beschränkungen ist die z.Zt. 
gültige Ausführungsverordnung {AV) 
des Senators für Justiz vom 15. 
September 1983. Trotz heftiger 
Proteste bei ihrer Einrührung ist 
sie Richtlinie ru r die Entschei
dungsbasis der Teilanstaltsleiter. 
Hatte das Strafvollzugsgesetz Ur
laub zur "Kannbestimmung" erklärt, 
so wurde sie noch durch die AV zur 
Anpassung und Disziplinierung 
"hochgesetzt" . Durch s ie wurde der 
Häftling , unabhängig von seiner 
persönlichen Situation, Persön
lichkeitsentwicklung und sozialer 
Struktur, eingebunden in einen 
reinen verwaltungstechnischen Vor
gang. Der Gedanke des behandlungs
orientierten Vollzugs wird davon 
nicht berührt, da die Verwahrung 
erst in Behandl ung übergeht, \-Jenn 
der durch die AV festgesetzte 
Zeitrahmen erreicht ist . 
Auf den ersten Blick sieht es so 
aus als wenn diese Systemi erung 
für den Häftling wenigstens den 
Vorteil einer klaren Richtlinie 
ergibt an der er sich orientieren 
kann . t~eit gefehlt , denn Gummipa 
ragraphen lassen sich bekanntli ch 
dehnen! Beispielhaft ist dafür die 
TA V. Räumlich wurde sie als \oJohn
gruppenvollzug konzipiert. Die 
Aufnahmekriterien sind ein Straf
rahmen von maximal dreieinhalb 
Jahren , Teilnahme an Gruppen und 
Arbeitspflicht . Oi e Belegungskapa
zität liegt bei 180 Haftplätzen . 
Fassadenmäßig das erste Haus im 
"neuen Stil " der"modernen" Anstalt 

Speiseplänen . Entscheidend ist was 
davon im Napf bleibt . Das. so l l 
sieh bessern, versprach Herr Schrö
ter . Gut so - die Atmosphäre des 
Gesprächs war auch dazu angetan. 
Niemand wird gleich erwarten wie 
im Hilton zu speisen. Erwarten 
kann man aber, daß mit mehr Gei st 
und Sorgfalt gekocht wird. Oft er
scheint die Zubereitung schlampig 
und lieblos, was aber ein Punkt 
ist, der sich schwerlich konkret 
besprechen läßt. Da muß das Essen 
für sich selber sprechen. Merklich 
geändert hat es sich seit dem Ge
spräch vor einigen Wochen. Fragt 
sich nur, ob dieser Trend anhält 
und vielleicht noch steigende Ten
denz erkennen läßt! Hoffentlich 

vermittelt die ·TA V gerne den 
Eindruck , daß der inhaltli che 
Voll~ug diesem Bi ld entspricht. 
"Blender" nennt der Häftling so 
eb1as im Jargon, vor allem im Hin
blick auf die Urlaubspraxis . Der 
TAL V, Herr Auer , und sein für 
diese Anstalt enorm gut auf Ver
•.va 1 tung ged ri 11 tes Hausteam haben 
vor "dem Preis" Hürden gesetzt , die 
es in sich haben. 
HOROE 1: 

Nach der Ausführungsverordnung 
zur Urlaubsregelung ist urlaubsfä
hig , wer zwei Jahre vor vora us 
sichtli cher Entlassung steht. Doch 
hier beginnt die erste Gummibefug-

fällt man nicht binnen kürzester 
Zeit in den alten Trott zurück . 

Als besten Verbesserungsvorschlag 
erschien einem Knacki die "Bedie
nung durch Girls" . Da er alle an
deren Fragen mit "weiß nicht" be
antwortete steht zu befürchten, 
daß er geschmacklich schwer ge
schädigt worden ist. Ob er noch 
weiß, was er mit. den Girls anfan
gen soll? Dagegen wußten immerhin 
vierhundert Gefangene ihrer Mei 
nung Ausdruck zu verleihen, was 
ihnen schmeckt und was nicht, mit 
dem Fazi t: Das nicht! 
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nis eines TALs . 2/3 Abstellungen, 
die diesen Zeitpunkt teilweise er
heblich heranrücken, sind in der 
TA V wie Wasser in der Wüste -
selten . Dagegen praktiziert man 
ein eigenes System mit dem Kürzel 

· "VEZ" , \·las soviel wie vorzeitiger 
Entlassungs zeitpunkt heißen soll . 
Es kommt einer 5/6 Praxis, wie sie 
in der therapeutischen Anstalt an
gewendet wird , sehrnahe. Eine ent
sprechende gesetzliche Verankerung 
gibt es nicht, abgesehen von der 
Mögli chkeit mit Voll zugsplänen 
eben umzugehen wie mit To iletten
papier. So kommt es, daß in der TA 
V viel e Insassen (nach der gelten
den AV) nicht urlaubsfähig sind. 
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HORDE 2: 
l~er nun endlich soweit ist, daß 
ein Urlaubsantrag akzeptiert \·tird, 
wird einer künstlichen StreBsitua
tion unterworfen. Der Antrag wird 
zwar nicht grundsätz 1 i eh abge 1 ehnt, 
aber der vom Häftling eingereichte 
Termin um ein bis zwei Monate ver
schoben . Da gibt es nur eines: 
Schweigen und lächeln . Wer nicht 
konform geht , kann leicht in sei
ner Akte ein psychologisches Wert
urteil wiederfinden und muß demzu
folge einer noch längeren Beobach
tung, Erprobung, Beurteilung etc. 
unterzogen werden. 

HORDE 3: 

Ist der Urlaub termingemäß festge
setzt muß sich der Insasse damit 
abfinden weiter Beschneidungen, 
natürlich nur zur Erprobung seiner 
Bel astungsfähigkeit, in Kauf zu 
nehmen. Er erhält die ersten bei
den Urlaubstage als Ausgang von 

naten in den offenen Vollzug ver
legt. Dies vor Augen, froh endlich 
den Urlaub zu haben, und die Lang
samkeit der Strafvollstreckungs
kammer, hält ihn davon ab Klage 
einzureichen (Interessierten In
sassen stellen wir gerne entspre
chende Urteile zur Verrugungl Anm. 
d. Red . ). 

SPEZIELLE TAKTIKEN: 
Wer im Umfeld seiner Tat oder ak
tenmäßig jemals mit Btm oder Alko
hol in Verbindung gekommen ist, 
ist im wahrsten Sinne des Wortes 
"ein armes Schwein". Oie AV sieht 
für ihn schwerste Bedenken bei der 
Gewährung von Urlaub. In der TA V 
hat man für diesen Personenkreis 
daher eine spezielle Behandlung 
eingerichtet. Um zu Urlaub zu ge
langen, müssen entsprechende Ge
sprächsgruppen besucht werden. 
Eine Gewißheit, daß dies zu Urlaub 
ruhrt, gibt es nicht. 

9 - 18 Uhr und 9 - 21 Uhr , die ihm Da dies in der Vergangenheit auf 
als volle Tage angerechnet werden . Unwillen stieß und zum Abbruch der 
Desweiteren werden im Urlaubsplan, Teilnahme führte, ist der Besuch 
der dem Häftling zur Unterschrift solcher Gruppen seit Anfang des 
vorgelegt wird, nicht 21 Tage pro Jahres Pflicht. Der Häftling muß 
Jahr, sondern nur jeweils wei Ta- eine Aufnahmevereinbarung unter
ge rur jeden verbleibenden Monat zeichnen und kann im Falle eines 
angerechnet . Verstoßes dann wieder aus dem Haus 
Ein Häftling, der z. B. im Juli verlegt werden. Trotzdem bleibt 
Regelurlaub bekommt, erhält nur hier Gruppenteilnehmern wenigstens 
noch 12 Tage. Eine Praxis, die von eine "kleine Pforte'' . So gibt es 
der Strafvollstreckungskammer schon für Auserwählte eine wöchentl i ehe 
lange abgelehnt wird, gegen die Gruppenbetreuung "draußen" für ein 
sich der einzelne Häftling aber, paar Stunden, und der Einsatz bei 
da Einzel fallentscheidung, erst der "sozialen Aktion" (acht Sams
per Klage zur Wehr setzen muß. Da- tage draußen sechs Stunden Arbeit 
vor schützt man sich in der TA V und sechs Stunden freie Zeit) ist 
durch die clevere Variante der gerne gesehen. 
Urlaubsgewährung . Durch die "VEZ" Regelurlaub dagegen ist selten. 
und den gewährten Urlaub wird der Wesentlich beliebter ist es diese 
Häftling meist nach ca. sechs Mo- Risikogruppe nach oben durchgeführ-

~~//~ .. 
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ten Maßnahmen in den offenen Voll 
zug zu verlegen. Oie "Absturzquote" 
schlägt sich dann nicht in der 
Statistik der TA V nieder . Obliga
torisch ist außerdem eine Begut
achtung durch die PN-Abteilung als 
weitere Absicherung. 
Urlaub ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen, die der Gesetzgeber zur 
I.Jiederei ngl iederung geschaffen 
hat. Psychologisch entlastet sie 
den Häftling zudem stark, ohne zu 
bestreiten, daß sie ihn auch be
lastet. Die Anwendung aber als 
ve~~altungstechnischer Vorgang , 
als statistische Augenwischerei 
und als Beweismittel zur Führungs
befähigung, ist eine Pervertierung 
der gesetzlichen Erwartungshal 
tung . Oie Erprobung "sicherer" 
Kandidaten verfälscht Sinn und 
Zweck. Für den Häftling und seine 
Angehörigen ist der Urlaub nicht 
mehr Pflege der Kontakte oder "so-
7.iales Training", sondern aus
schließliche Belastungsprobe ob 
es gelingt den Normierungen de r 
Anstalt gerecht zu werden . Ein 
menschlicher Sl al om durch die 
Stangen von Paragraphen, Bestim
mungen und Strafsanktionen, wobei 
bereits kleinste Ausrutscher pin
gelig und mit äußerster Härte be
straft werden. 
Diese Urlaubspraxis, die nicht al 
lein die TA V charakterisiert, be
darf einer dringenden Änderung . 
\4er als Zielsetzung im Vollzug 
v.rieder nur Verwahrung und einen 
reibungslosen Ablauf im Kopf hat , 
sollte sich in den Bereich der 
Sachvervtaltung, z. B. das schöne 
Gebiet der Denkmalspflege, verset
zen lassen. Im Strafvollzug ist er 
fehl am Platze. · 
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HoppeJ'cben 

Das hätte ich jedem Leser gern ge
gönnt: Ich komm' schlappen Fußes in 
die Redaktion, blicke "dem Dicken" 
tief ins verantwortliche Auge und 
knurre ihn an: "Du bist gefeuert . " 
Schvteiß tritt ihm auf die Stirn, die 
zitternden Hände greifen nach dem 
Lineal, und erholt zu einem ~tuch 
tigen Schlag aus . Bevormiraber ein 
Scheitel gezogen wird stürzt Peter 
schreiend daz1~ischen: "Zurück da, 
alles ein Gerücht - er ist gefeu
ert! " 

Verdutzt blicke ich auf seinen aus 
gestreckten Zeigefinger, und es be 
ginnt bei mir zu dämmern. Er zeigt 
auf mich! Ich rei ße "dem Dicken" 
das Lineal aus der Hand, und wäh
rend ich noch im Zweifel darüber 
bin ob ich einenstilvollen Samurai 
schrei ausstoßen soll oder nicht , 
fällt mein Blick auf Hoppel'chen . 
Wahrlich , meine Augen trügen nicht, 
das Karnickel trägt ein Schild um 
den Hals , mit der Aufschrift : Ich 
bin gefeuert . l~ortlos reiche i eh 
ihm das Lineal . 

Um zu vermeiden, daß er mir noch 
eins überbrät, mach ' ichmich lieber 
aus dem Staub . Prompt läuftmir Dr . 
l~egener über den Weg . I eh hab 1 heut 
wirklich kein Glück . Solche Begeg
nungen auf "offenem Gelände" sind 
nicht ohne Peinlichkeit. Grüß ich 
ihn jetzt und mich s ieht jemand 
dabei, steht im nächsten Ourchb 1 i ck : 
"-map- im Einvernehmen mit Dr . We 
gener nach I 11/E!?" Grüß i eh ihn 
nicht seh' ich schon die Schlag-
zeile: "Stilles Einvernehmen 
zwischen Anstaltsleitung undLicht
bl ickredakteur!" 

Da fliegt die Tür von Haus II auf, 
undeinTrupp von Sicherheitsleuten 
lenkt die Aufmerksamkeit von Dr . 
Wegener auf sich . Auf einer Bah re 
schleppen sie einen Schäferhund 
mit einer Sauerstoffmaske vor der 
Schnauze heraus, und ich höre den 
Hundeführer verz1o~eife lt murmeln: 
"Er hat doch nur an den Socken ge
rochen und bums ... " 

\.Jas für ein Tag! Meine Hausaufga
ben hab' ich auch noch nicht ge
macht. Dabei hab' ich mir fest vor
genommen , heut noch hundertmal 
"I eh bin ansta 1 tskonform" zu schrei 
ben . Wenn das schon der durch
schnittliche "Tratschsüchti ge" 
von mir eno~artet, wird es Zeit, daß 
ich es endlich glaube . 

Ist mi r doch neulich passiert, daß 
ich in einer Kölner Stadtzeitung 
unter dem Stichwort "Li chtblick" 

auf 

lese: "Vor Eingriffen nicht gefeit" 
und verträumt "vor mies recher
chierten Angaben auch nicht" da
runterschreibe . So darf ich mi ch 
nicht mehr gehen lassen, das ver
sa ut noch das Image . Ich notie re 
vors i chtsha 1 ber : "Ansta ltskonform 
fünfzigmal mehr schreiben." 

Auf dem Weg in den siebten Stock, 
nicht Himmel , schließlich liege ich 
in der TA V, kommt mir Ra 11 e entge
gen . "Was hör' ich da", fängteran 
zu frotzel n, "der Dicke herrscht in 
der Redaktion gottähnl ich?" "All es 
nur Gerüchte" , ant\-10rte i eh und 
winke müde ab, "Gott herrscht ähn
lich wie - gäh- . " Ralle grinst, und 
weil er so auf vertraulich macht, 
flüster' ich ihm ins Ohr: "Haste 
schon gehört, daß der Dicke täg 1 i eh 
eine Torte ißt? A 11 es Quatsch, A 1 ter, 
zwei, aber beha 1 t' s bitte für di eh . " 
Während ich ein Stockwerk höher 
klimme, hör' ich ihn unten zu je
mand flüstern: "Haste schon ge
hört, drei ..... " 

Keine zwei Minuten auf der Station, 
zitiert mich der Gruppenleiter zu 
s i ch. Und, sieh mal einer an, er 
eröffnet mir , daß der TAL II ange
rufen hat, ob ich nicht auf ein 
Täßchen Kaffee rüberkommen will . 
Das schlägt dem Faß den Boden aus . 
Erst- den "Durchb 1 i ckern" und jetzt 
- Nein! 

Weil ich schon mal da bin, nehm ' 
ich lässig Platz , greif' mir mit 
"ich darf doch mal" seinen "Van 
Nelle" Tabak und laß ihn das klar e 
"Nein" verdauen. Le i der hat das e in 
anderer Knacki beobachtet , und eine 
Stunde später erzählt man sich be
reits in Düppel , daß ich zehn Pa
kete Tabak eingestrichen hab', flir 
den l~erbes 1 ogan: "GL Rippen for 
TAL VI! II 

Fast hätte der Tag nocheinen guten 
Abschluß gefunden , hätte ich bloß 
nicht die "Zitty'' gelesen, oder 
mich wenigstens auf "~/ sucht M" be
schränkt . So erfahr i eh von Angelika 
Neumann , daß der Lichtblick die 
ähnliche Funktion e ines anstalts
konformen Klatschblättchens hat . 
Ja sogar vom Senat finanziert , 
sprich also: kontrolliert l·lird. 
"Angel" , denk ich, dich reitetauch 
schon der "Klatschteufel" . Schuld 
daran ist aber eindeutig der Senat, 
wei 1 er unsere Nul11ller über den Fall 
Wolkenstein und das "Blitzlicht" 
nicht auch verboten hat . Ich war 
schon immer dagegen, daß wir ca . 
600 Exemplare in Umlauf bringen, 
bevor der Senator seines überhaupt 
zu Gesicht kriegt. 

Trotzdem nagen tiefe Selbstzweifel 
an mir. Angelika packt die brand
heißen Themen an, und i eh geb' mi eh, 
ja etiam ego , mi t so harmlosen 
Themen wie dem Essen ab. Wen \'tun
dert's? - Ich mußesja auch essen . 

Von Ne 1 tbe1·1egenden Skanda 1 en so 1-
cher~rt zermürbt setze ich mein 
Kündigungsschreiben auf und be
schl ieße mi ch bei " Frau im Spiegel" 
zu bewerben . Mit K 1 a tsch kenn' i eh 
mich aus, undüberdiescharfenHut
moden von Lady Oi bin ich top in
formiert . Da schiebt jemand ein 
Kuvert unter meiner Tür durch . Ei
lig reiße ich es auf und starre ge
bannt auf die neueste Nachricht : 
"Karnickel richtet Blutbad in Licht
bl ickredaktion an - stop - Anstalts 
leiter gefeuert - stop - er1-1arte 
Bewerbung - stop- gez . Bubi. 

Mir stehen die Tränen in den Augen . 
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Samstag, 21.06 . 1986 

"O I E VERROHUNG DES FRANZ BLUH" 

Schon der Titel des Films läßt kei 
nen Zweifel über die Aussage, die 
er treffen will: Knast erzeugt 
Verrohung! Burkhard Oriest, Autor 
der Geschichte und Darsteller im 
Film, weiß wovon er spricht. Die 
Geschichte, die er erzählt, trägt 
autobiographische ZUge . Driest, 
Ex - Bankräuber mit sechs Jahren 
Haft, will aber mehr als nur Trans
parenz - er klagt an. 
Oie fiktive Figur des Sohnes aus 
gutem Hause, Franz Blum, gerät aus 
der Bahn und l*li rd wegen Bankraub 
zu sechs Jahren Haft verurteilt. 
Bald schon muß Franz B. erkennen, 
daß die Wertmaßstäbe und Verhal -

tensmuster "seiner" Welt keine 
Gültigkeit mehr haben , im Knast. 
Insassen und Institution bewegen 
sich nach eigenen Gesetzen. Wer 
nicht mit dem Strom schwimmt muß 
doch Anpassung an die "neuen" Ge
setzmäßigkeiten finden . 
Franz B. lernt schnell der Verro
hung keinen Druck mehr entgegen
zusetzen, sondern si ch se lbst wis
sentli ch darauf ei nzulassen, und 
seinen Platz in dem Gefüge zwischen 
Anstalt und Häftling zu erzwingen . 
Wie zum Hohn wird er dann auch 
vorzeitig entlassen , und der An
staltsleiter bescheinigt ihm seine 
Wandlung zu einem nun "nützlichen" 
Mitglied in der Gesellschaft. 

HOPPE L 'C HE N S IEHT FERN 

Heute : "Schimmis letzter Fall " 

Krachend flog die Tür auf, und 
eine massige Gestalt schob sich 
schreiend in den Raum. "Wo i st 
Simon?'' Lässig griff Schimmi in 
seinen Parka, fischte einen Kau
gummi heraus und sagte grinsend: 

Reinhard Hauff ("Messer im Kopf", 
"Endstation Freiheit", "Mann auf 
der Mauer") hat diesen Film 1973 
beklemmend in Szene gesetzt. Jürgen 
Prochnow ("Oie Konsequenz", "Das 
Boot") als Franz B. und Burkhard 
Driest in seiner Erstlingsrolle 
als gewalttätigerGegenspieler Kuul 
schaffen völlige Realität der Cha
raktere. Die Erstausstrahlung im 
Fernsehen rief dann auch heftige 
Proteste hervor . Heute, dreizehn 
Jahre später hat der Film nichts 
von seiner Aussagekraft und Inten
sität verloren. Gezeigt werden 
sollte er aber statt im Kultursaal 
der JVA Tegel eher beim Senator 
rür Justiz, und der Anstaltslei 
tung würde ein Besuch am Samstag 
auch nicht schaden! 
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Rechtsberat ung durch Mit
glieder des Berliner An
waltsvereins 

Liebe Mitgefangene! 
Der Berliner Anwaltsverein führt 
seit 1980 aufgrundder damaligen 
HausverfUgung Nr. 8/1980 Rechtsbe
ratungen durch . Interessierte An
wälte suchen in einem regelmäßigen 
Turnus montagsdie fünf Tei 1 ansta 1-
ten (TA) auf und suchen dort bera
tungswillige Gefangene, die sich 
vorgerneIdet haben, auf. Der Schwer
punkt der angebotenen Beratung und 
eventuellen Rechtsbesorgung liegt 
nicht im Strafrecht, sondern im 
Zivilrecht, also z. B. Familien-, 
Miet- , und Arbeitsrecht. 
Bitte nehmt das Angebot wahr. "Du bist scheinbar der Letzte, der 

noch nicht weiß, daß er mit Robos 
durchgebrannt ist." ''Heiliges Ka
nonenrohr! Und Simon?" "Simon, 
Simon, immer nur Simon", maulte 
Schimmi, "er und Faber fahnden 
nach der Einschaltquote von Soko." 
Entgeistert blickte er Schimmi 

in die Augen und flüsterte: "Jetzt 
kann mir nur noch Colt helfen ." 
"Das gibt 's doch nicht!", explo
dierte Schimmi, "bin ich viel 
leicht ein Nichts?" Nachdenklich 
fuhr sich Liebling über die Plat
te, bevor er leise die Tür hinter 
sich zuzog. Traurig blieb Schimmi 
zurück , und das "Du bist out, 
dein letzter ·Fall war haarsträu- .__IIJ!!!!!!II!!I~~~l 
bend" klang ihm noch lange in den -
Ohren nach . 
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MUSTERBEGRÜNDUNGEN 
für Anträge und Besehwerden 

zum Thema: 

li. ELEKTROGERÄTE 

Oie fo 1 genden t4us terbegründungen 
stammen aus dem "Ratgeber für Ge
fangene mit medizinischen und ju
ristischenHinweisen" (Berlin 1985). 
Sie sind von Mitarbeitern des 
Strafvollzugsarchivs der Universi 
tät Bremen für die kommende Neu
auflage des Ratgebers auf den neu
esten Stand gebracht worden. Vor 
der Benutzung ist folgender Hin
weis aus dem "Ratgeber" zu beach
ten: 
"Das Arbeiten mit den Musterbegrün
dungen ist nicht einfach; vlir ha
ben einige allgemeine Begründungen 
ausgesucht, die man bei immer wie
der auftretenden Problemen anwen
den kann . Dein Problem ist aber 
auch immer ein besonderes. Hinzu 
kommen die Regelungen deiner An
stalt, die Strafe, wegen der du 
sitzt, dein Ansehen dort, Besonder
heiten der Situation , in der du 
rechtlich vorgehen willst. All das 
ist in den Mustern nicht erfaßt. 
Sie können daher nur Hilfsmittel 
sein, das juristisch zu begründen, 
was du erreichen willst. Ihr Wert 
ist nur die Anerkennung, die Juri 
sten ihrem eigenen Zeug geben. Für 
di eh haben sie nur Wert, v1enn du 
sie einigennaßen richtig am-1endest . 
Entscheidend ist daher zunächst, 
daß du immer möglichst genau mit 
deinen eigenen Worten sagst, was 
du willst und wogegen du dich wen
dest. l~enn dazu eine Musterbegrün
dung paßt - umso besser. Wenn eine 
nicht so ganz paßt, laß die juri
stischen Sachen lieberweg. Wichtig 
ist aber, daßduein Strafvollzugs
gesetz mit den Verwaltungsvor
schriften zur Hand hast , mit dem du 
argumentieren kannst . " 
Und noch etwas: Die Erfolgsaussich
ten im Rechtsstreit mit der Voll
zugsverwa 1 tung sind äußerst gering . 
Aber: 1-lanches was juristisch nicht 
vorgesehen ist, erv1eist sich den
noch als politisch durchsetzbar 
(z. B. generelles Einzelfernsehen 
in Bremen und Hamburg). 

1. Einleitung 

Die Benutzung von Elektrogeräten 
setzt natürlich eine eigene Steck
dose voraus . Die mußt du vielleicht 
erst einmal beantragen . Wenn eine 

Steckdose in der Zelle ist, soll
test du die Geräte mit Netzanschluß 
beantragen, so sparst du viel Geld 
für Batterien. Ein Batteriegerät 
kann dir dann immer noch genehmigt 
werden. 
Es liegt im Ennessen der Anstalt, 
die Stromzufuhr nachts zu sperren . 
Sie muß bei so einer Entscheidung 
aber immer einerseits dein Inter
esse sowie den Grundsatz, daß das 
Leben im Vollzug den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweitwie mög
lich angeglichen werden soll (§ 3 
I StVollzG), andererseits eventu
elle Gefahren für die Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt berücksich
tigen (OLG Celle NStZ 1981, 238). 
Wenn du a 1 s Rundfunk- oder Fernseh
teilnehmer Gebühren zahlst, kannst 
du eine Befreiung von der Gebühren
pfl icht nach § 1 Abs. VII Ziffer 
la der BefreiungsVO bei der Rund
funkanstalt deines Bundeslandes 
beantragen (vgl. VG Bremen, Straf
verteidiger 1986, 67). 

2 . Fernsehen 

Wenn du mit dem Grundrecht der In
fonnationsfreiheit (Art. 5 GG) ar
gumentierst, wird sich die Anstalt 
regelmäßig darauf berufen, daß 
<Eine Infonnationsfreiheit auf ande
re Weise gewährleistet ist: Durch 
die Gelegenheit zur Information 
aus anderen Medien (Radio, Zeitun
gen ... )und das Recht, am gemein
schaftlichen Fernsehempfang teil
zunehmen. In diesem Fall mußt du 
nachweisen, daß du deine Rechte 
nicht in zurnutbarer Weise wahrneh
men kannst und deshalb ein begrün
deter Ausnahmefall im Sinne des 
§ 69 Abs. 2 StVollzG vorliegt. 
Allgemein kannst du damit argumen
tieren, daß die Gesamtheit der 
übrigen in der Anstalt vorhandenen 
allgemeinen Informationsquellen 
die vorhandenen Programmlücken des 
gemeinschaftlichen Fernsehens nicht 
ausgleichen können. Programmlücken 
sind insbesondere dadurch gegeben, 
daß im gemeinschaftlichen Fernseh
empfang der JVA keine oder nur se 1-
ten Informationssendungen gezeigt 
l'lerden. Oie anderen Informations
quellen sind kein Ersatz rur das 
Fernsehen mit seiner aktuellen und 
vor Ort stattfindenden Berichter
stattung mit allen ihren visuellen 
Eindrücken, die unerläßlich sind, 
um sich im Zeitalter des Fernsehens 
qualifizierte Informationen zu ver-

schaffen und ein eigenes Urteil zu 
bilden (vgl. OLG Harnburg ZfStrVo 
1980, 127 f). Gerade das Fernsehen 
ist ein besonders gutes Mittel, 
mit der Außenwelt in Kontakt zu 
b 1 ei ben und a 11 e Veränderungen mit
zuerleben (LG Krefeld v. 10.7.1979 
- 16 Vollz 18/79). 
Hier sind noch einige speziellere 
Musterbegründungen: 
- Es ist mir durch den frühen 

Nachteinschluß nicht möglich, 
mein Informationsinteresse 
durch die Teilnahme am Gemein
schaftsfernsehen genügend zu 
befriedigen (OLG Celle vom 
8.11.1985 3 Ws 547/85 
StrVollz). Ich beantrage daher 
eine Verlängerung des Gemein
schaftsfernsehens . Für den Fal l, 
daß die Zeit rur das Gemein
schaftsfernsehen aus vollzugs
organisatorischen Gründen nicht 
verlängert werden kann, bean
trage ich hilfsweise, mir Ein
zelfernsehen zu gestatten. 

- Ich befinde mich in Einzelhaft 
und kann daheram Gemeinschafts
fernsehen nicht teilnehmen (OLG 
Frankfurt NStZ 1982, 350; KG v. 
19.10.1981- 2 Ws 141/81 Vollz; 
Schwind/Böhm § 69 Rz . 7). 

- Ich bin Nichtraucher und bekom
me beim Gemeinschaftsfernsehen 
durch den Zigarettenrauch Kopf
schmerzen, Augenbrennen , Husten, 
Heiserkeit ... Derartige Beein
trächtigungen meiner Gesundheit . 
sind mir nicht zurnutbar (vgl. 
OLG Hamm NStZ 1984, 574; LG 
Heilbronn MOR 1984, 427). 

- Ich nehme an einem allgemein
bildenden (Hauptschulabschluß 
etc.) I berufsbildenden Unter
richt teil, nämlich der Ausbil 
dung in .. . In diesen Fällen 
des § 38 StVollzG muß schon 
dann ein eigener Fernseher ge
nehmigt werden , wenn dieser ei
ne bessere Ausbildung gewähr
leistet. In meinem Fall isteine 
bessere Ausbildung durch die 
Sendungen ... und dadurch ge
währleistet, daß ich für die 
Fächer ... weitere Informationen 
beziehen kann. ~1ein Recht auf 
einen eigenen Fernseher ergibt 
sich auch aus §§ 2, 3 Abs . 1 
und 3 StVollzG (OLG Harnburg 
ZfStrVo 1980, 127). 
Ich beabsichtige, in meiner 
Freizeit an einem Fortbildungs
kurs über . . . tei 1 zunehmen ( § 
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67 StVollzG). Angesichts der 
unzulänglichen Möglichkeiten in 
der JVA, den genannten Kursus 
erfolgreich durchzuführen, ist 
mir eine Vermittlung der Bil
dungsinhalte dieses Kurses nur 
durch die Tei 1 nahme an der Fern
sehsendung . . . mög 1 i eh . Da mir 
bestimmte Bildungsinhalte nur 
durch das Fernsehen und nicht 
anders vermi tte 1 t werden können, 
muß mir der Fernseher genehmigt 
werden (OLG Harnburg ZfStrVo 
1980,. 127). 

- Ich kann infolge Krankheit/Ge
brechlichkeit nicht am Gemein
schaftsfernsehen teilnehmen 
{OLG Hamm v. 13.1.1986 - 1 Vollz 
251/85; LG Krefeldv. 26.11.1985 
- 33 VollzG 11/85) . Ich leide 
insbesondere an Durchblutungs
störungen und habe daher An
spruch auf Zulassung eines Ein
zelfernsehers (OLG Celle v. 
13.2 .1985 - 3 Ws 43/85StrVollz). 
o d e r: 
Ich leide an Sehschwäche oder 
Schwerhörigkeit und habe daher 
Anspruch auf Zulassung eines 
Einzelfernsehers {OLG Frankfurt 
v. 17 .2. 1982 - 3 Ws 880/80). 

- Da ich Anal phabet bin, sind mir 
andere Erlebnisbere iche und In
formationsquel len als das Fern
sehen verschlossen oder nur 
sehr eingeschränkt zugänglich 
(LG Krefeld v. 10. 7. 1979- 16 
Vollz 18/79) . 

3 . Radi o 
Aus § 69 II StVollzG ergibt sich, 
daß die Anstalt grundsätzlich ver
pflichtet ist, die Benutzung von 
Radios auch mit UKW-Teil zuzulas
sen (OLG Nürnberg ZfStrVo 1983 , 
190) . Wenn die Anstalt mit einer 
Gefahr für Sicherheit und Ordnung 
argumentiert , weise darauf hin, 
daß das Gerät notfalls verplombt 
werden kann. 
Verbleibende Sicherheitsrisiken 
müssen mit Rücksicht auf den An
gleichungsgrundsatz {§ 3 Abs . 1 
StVollzG)und den Verhältnismäßig
keitsgrundsatz (§ 81 Abs . 2 
StVollzG) hingenommen werden (OLG 
Frankfurt v. 14 .11. 1979 - 3 l~s 
331/78) . 
Nichts anderes gilt in Hochsicher
heitstrakten (OLG Celle vom 
20.3. 1981 - 3 Ws 498/80) . 

4. Schallplattenspieler 
Der Besitz eines Scha 11 p 1 a ttenspi e
lers bedeutet in der Regel keine 
Gefährdung der Sicherheit der An
stalt (Schwindt/Böhm § 81 Rz . 10) . 
Sollte die Anstal t trotzdem mit 
einer Gefahr für die Sicherheit 
argumentieren , beantrage hilfswei
se eine Verplombung oder den Er-
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werb eines Gerätes in Plexiglas
bauweise durch Vermittlung der An

· stalt (OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 
190; Schwind/Böhm § 70 Rz. 7). 

5. Walkman 
Henn du et\·Ja einen Sprachkurs mit 
Kassetten machen willst, kannst du 
einen Walkman beantragen. Die Si
cherheit der Anstalt wird durch 
den Walkman grundsätzlich nicht 
gefährdet (vgl. OLG Koblenz v. 
22.5 . 1985- 1 Ws 277/85). 

6. Kassettenrecorder 
Um z. B. e4n: Fremdsprache zu er
lernen, kannst du einen Kassetten
recorder beantragen. Du solltest 
möglichst ausrührlieh begründen, 
warum du die Sprache erlernen 
willst und daß du sie hierzu im 
Original hören mußt. Wenn die An
stalt dann unter Berufung auf Ge
richtsurteile antwortet, jegliche 
Ven-1endung von Kassettenrecordern 
stelle eine erhebliche Gefährdung 
der Sicherheit und Ordnung der An
stalt dar, so ant~1orte, daß die 
Annahme abstrakter Gefahren nicht 
genüge (Schwind/Böhm § 81 Rz. 10; 
Call ies/f4üller- Dietz § 70 Rz. 2; 
AK § 70 Rz . 8), sondern vielmehr 
konkrete Gefahren genannt werden 
müssen . 
Notfalls argumentiere: 

\oJenn mir schon zum Sprachen 1 er
nen aus Sicherheitsgründen kein 
Kassettenrecorder erlaubt wird, 
dann aber jedenfalls ein Plat
tenspieler (OLG Frankfurt BlSTV 
6/81, S. 7; OLG Zweibrücken 
Z fStrVo 1981, 214). 

7 . Tisc hl ampe 
Die Genehmigung zum Besitz einer 
Tischlampe wird durch § 19 StVollzG 
geregelt. Die Lampe kann von der 
Anstalt gemäß§ 19 Abs. 2 StVollzG 
ausgeschlossen werden. Bei einer 
Ablehnung deines Antrages auf Be
sitz einer Tischlampe muß die An
stalt jedoch eine Begründung vor
legen , aus der ersichtlich wird, 
worin die Unübersichtlichkeit oder 
die Gefahr konkret bestehen soll 
(OLG Celle, NStZ 1981, 238). 
Zusätzlich muß die Anstalt auch 
den Grad der drohenden Gefahr ge
gen dein Interesse an einer Tisch-
1 ampe ab\·iägen und berücksichtigen, 
daß das Leben im Knast den allge
meinen Lebensverhältnissen soweit 
wie mög 1 i eh angeg l i chen werden so 11 
{§ 1 StVollzG). 

Dein Interesse an einer Tischlampe 
kann z. B. sein, daß du viel lesen 
mußt (z . B. Fortbildung oder/und 
du wegen des grellen und indirek
ten Neonlichtes in deiner Zelle an 
Sehstörungen leidest, denen durch 

das direkte Licht einer Tischlampe 
während des Lesens und Schreibens 
wirksam entgegengetreten werden 
kann. 

8. Kochplatte, Tauchsieder 

Zum Antrag auf Besitz einer Koch
platte/eines Tauchsieders und zu 
der möglichen Ablehnung dieses An
trages durch die Anstalt gi l t das 
gleiche wie oben bei der Tischlam
pe: Die Anstalt muß die drohende 
Gefahr benennen und gegen deine 
Interessen abwägen (OLG Celle NStZ 
1981, 238 zu§ 19 StVollzG) . Dabei 
müssen wiederum die allgemeinen 
Lebensverhältnisse SO\•Ieit \'lie mög
lich berücksichtigt werden. 
Eine Abwägung liegt z. B. nicht 
vor, v1enn die Anstalt meint, du 
brauchst keinen Heißwassertopf, 
weil du arderweitig heißes Wasser 
erhalten könntest . Ein solcher Be
scheid entspricht nicht dem Gesetz 
{OLG Celle v. 7.10.82 - 3 Ws 332/82 
StrVollz). 

9. Schreibmaschinen 

~Jährend sich allgemein die Meinung 
durchgesetzt hat, daß mechanische 
Schreibmaschinen zur notwendigen 
Ausrüstung eines jeden Gefangenen 
gehören (AK § 70 Rz. 7) , gibt es 
Schwierigkeiten mit der Bewilli
gung elektrischer und elektroni 
scher Schreibmaschinen . 
Argumentiertwird seitens der Behör
den, es sei leicht, in ihnen et\'Jas 
zu verstecken und diesbezügliche 
Kontrollen seien im Gegensatz zu 
mechanischen Geräten zu aufwendig. 

Dies allerdings darf die Anstalt 
nicht einfach allgemein als Grund 
für eine Ablehnung vorbringen. Sie 
muß sich konkret mit der angeblich 
erhöhten Sch\~i eri gkei t der Sicher
heitskontrolle der von dir bean
tragten Schreibmaschine auseinan
dersetzen (so OLG Frankfurt v. 
6.2 .1985, 3 Hs 125/85) . Wenn die 
Anstalt dennoch mit einer Sicher
heitsgefährdung argumentiert, 
kannst du hilfsweise eine Verplom
bung des Gerätes beantragen (vgl . 
Baumann, Strafvert . 1985 , S. 294) . 
Schließlich ist wegen des Grundsat
zes der sozialen Gleichbehandlung 
von Gefangenen in der Anstalt auch 
noch von Bedeutung, ob andere Ge
fangene solche Schreibmaschinen 
haben, ob also elektrische oder 
elektronische Schreibmaschinen als 
"anstaltsüblich" anzusehen sind 
(OLG Frankfurt v. 6.2.1985 - 3 Ws 
125/85). 

Mitgeteilt von : Prof. Dr . Johannes 
Feest, Strafvollzugsarchiv, Uni 
versität Bremen. (Stand: 4.4.1986) 



Europas letzte Instanz für Hilfesuehende 

Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg ist 
eine Zuflucht für alle, die ihre 
Grundrechte im eigenen l and nicht 
durchsetzen können. 

Am Abend des 14 . Dezember 1977 
wurde Wi l lern Ploegs schwachsinnige 
Tochter Anneke (Die Namen von Va
t er und Tochter sind zum Schutz 
der Persönlichkeit geändert . ), iie 
in einer niederlandischen H~ilan
stalt untergebracht war, vergewal
tigt . Das Mädchen war nicht in der 
Lage, den Täter anzuzeigen . Des
ha lb tat es ihr Vater für s ie. Ob
wohl der Sachverhalt klar wa r , lei
tete die Staatsanwaltschaft kein 
Strafverfahren ein. Ploegs Be
schwerde bei der nächsthöheren In
stanz wurde mit der Begründung ab
gewiesen, daß das Opfer 16 gewe
sen sei und daher nur selbst ein 
Verfahren anstrengen könne . Eine 
Beschwerde be im nieder ländischen 
Obersten Gericht war ihm nach der 
Rechtslage verwehrt . 
So wandte sich Ploeg am 10 . Januar 
1980 an den Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte in Straß
burg . Er gibt als Hüter der Euro
päischen Menschenrechtskonvention 
Einzelpersonen, die sich i n ihren 
Grundrecht en beschnitten füh len, 
die Möglichkeit, gegen die 21 Mit
gliedstaaten des Europarats zu 
prozessieren . In seiner Beschwerde 
warf Ploeg der niederländischen 
Regierung vor, sie habe si ch durch 
die Unterlassung der Straf verfo l
gung des Täters über den Rechtsan
spruch seiner Tochter auf den 

Oberzeugen Sie sich , ob der be
treffende Europastaat Einzel 
personen das Ein legen von Be
schwerden gegen ihn gestattet . 
Sie müssen nicht Staat sangehö-

1 riger des Landes se in, aber Op
fer des angegebenen Menschen

, rechtsverstoßes . 

von Paul Martin 

Schutz ihrer Privatsphäre hi nweg
gesetzt . Im März 1985 entschied 
der Gerichtshof, daß t atsächlich 
ein Verstoß gegen einen Konventi
onsartikel vorlag. Die Niederlande 
wurden zur Zahlung einer Entschä
digung von 3.000 Gulden verurteilt . 
Inzwischen arbeitet die Regierung 
des Landes an einer Ausdehnung des 
Not zuchtparagraphen . 

Seit der Gründung des Gerichtshofs 
vor 33 Jahren hat noch nie ein Un
terzeichnerstaat seine Entschei
dungen angefochten . Die Befugnis 
des Gerichtshofs zu weitreichenden 
juri st ischen Entscheidungen ist in 
der103 Art ikel umfassenden Konven
tion zum Schutze der Menschenrech
te und Grundfreiheiten verankert, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg von 
maßgebenden westeuropäischen 
Staatsmännern ausgearbeitet wurde . 
Die 21 Straßburger Richter prä
sentieren alle mtgliedstaaten 
des Europarats und werden von des 
sen Beratender Versammlung aufgrund 
von Nominierungen durch die Re
gierungen bestellt. Dem Kollegium 
werden nur Fälle zur Entscheidung 
vorgelegt, die die ebenfalls aus 
21 Landesrepräsentanten zusammen
gesetzt e Ennittlungsinstanz, die 
Europäische Kommiss ion für Men 
schenrechte, passiert haben. 

Wenn eine Beschwerde in Straßburg 
einläuft, wird der Fall zunächst 
von der Kommission begutachtet . 
Die Eingabe muß vier Grundbedin
gungen erfüllen : daß der Beschwer
deführer ent weder ein t4itg l ied
staat oder der Betroffene se lbst 

Beschwerdegr und und Bezeich
nung der als verletzt ange
sehenen Konventionsart ikel. 
Kurze chronologi sehe Darstel
lung des Sachverhalts mit 
genauen Daten. 

ist, daß es sich um einen Verstoß 
gegen einen Konventionsartikel 
hande lt, daß die Rechtsmitte l im 
beklagten Land ausgeschöpft sind 
und daß die Anrufung innerhalb 
sechs Monaten nach dem letzten na 
tionalen Rechtsakt erfolgt . Wird 
der Fall zugelassen, dann beginnt 
di e Komm ission mit den formellen 
Ermitt lungen. 
Die Liste der Beschwerdeführer 
reicht von Behinderten und Heimat
losen bis zu Generaldirektoren von 
Industriekonzernen . Gegenstand von 
Beschwerden war das unzulässige 
Anzapfen von Telefonleitungen durch 
die britische Pol izei ebenso wie 
die Enteignung von Land für öffent
liche Bauten in Schweden. 
Trotz seiner Leistungen hat der 
Europäische Gerichtshof seine 
Schwächen; die augenfälligste ist 
die langwierigkeit der Urteilsfin
dung . Gegenwärtig arbeitet der ge
samte Apparat auf Teilzeitbasis . 
Der Gerichtssenat tagt eine Woche 
pro Monat, und die Kommission tritt 
jährlich für jeweils 14 Tage zu 
Anhörungen zusammen . Eine Möglich
keit wäre die Verschmelzung des 
Ger ichtshofs und der Kommission zu 
einer einzigen, st ändig amtieren
den Körperschaft . 
Ganz gleich, für welche Art von 
Reform sich die Unterzeichner der 
Konvention letztlich entscheiden 
- Straßburg wird stets ein leit
stern nicht nur für die Demokrati 
en Europas ble iben, sondern für 
al le freien Länder de r Erde . 

Aus DAS BESTE aus READER'S DIGEST 

Verwal tungsinstanzen. Sobald 
der Fal l reg istriert ist, 
nimmt der Europäische Ge
r ichtshof , sofern ein Men
schenrechtsverstoß vorliegt, 
di~ Beweislast auf sich . 

Sie müssen al le Recht smitte l im 
eigenen Land ausgeschöpft haben . 
Ihre Beschwerde muß sechs Mona
te nach dem letzten Rechtsakt 
einer nationalen Gerichts- und 
Verwaltungsinstanz eingebracht 
sein. -
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§§ 7, 8, 109 Abs. 2 StVol1zG (Bindung an Vollzugsplan 
nach Verlegung) 

1. DER VOLLZUGSPLAN (§ 7 StVollzG) STELLT KEINE MASS
NAHME ZUR REGELUNG EINZELNER ANGELEGENHEITEN AUF 
DEM GEBIET DES STRAFVOLLZUGS IM SINNE DES § 109 
StVoll zG DAR. 

2. DER EINMAL AUFGESTELLTE VOLLZUGSPLAN STEHT NACH 
VERLEGUNG EINES GEFANGENEN IN EINE ANDERE ANSTALT 
NICHT ZU DEREN FREIER DISPOSITION. SEINE FUNKTION, 
ALS GRUNDLAGE FOR EINEN FORTLAUFEND GEPLANTEN UNO 
KONTROLLIERTEN PROZESS UNTER LEISTUNG GEEIGNETER 
HILFEN ZUR ERREICHUNG DES VOLLZUGSZIELS ZU DIENEN, 
SCHLIESST EINE BELIEBIGE ÄNDERUNG ODER GAR GÄNZ
LICHE NEUPLANUNG DURCH DIE OBERNEHt1ENOE ANSTAlT 
AUS. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 30 . 9.1985 
- 2 Vol lz {Ws) 74/85-

GRONDE: 
Mit dem angefochtenen Beschluß hatdie Strafvollstrek
kungskammer den auf Gewährung von Vollzugslockerungen 
gerichteten Antrag des Gefangenen auf gerichtliche 
Entscheidung als unzulässig verworfen. 
Die hiergegen form- und fristgerecht erhobene Rechts
beschwerde des Gefangenen ist zulässig. Oie Nachprü
fung der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer 
ist SO\'IOhl zur Fortbildung des Rechts als auch zur 
Sicherung einereinheitlichen Rechtssprechung geboten. 
Es geht um die Frage, ob und inwieweit er nach Verle
gung in eine andere Anstalt geändert ~1erden kann. 
Die Rechtsbeschwerde hat auch sachlich einen vorläu
figen Erfolg . 
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung wäre dann zu 
Recht als unzulässig ven-1orfen \'/Orden, wenn er gegen 
den Vollzugsplan vom 2. t•1ai 1985 im ganzen gerichtet 
gewesen wäre. Der Vollzugsplan legt fest, \•tas mit dem 
Gefangenen \oJährend der Vollzugszeit geschehen soll 
(vgl . § 7 Abs. 2 StVollzG). Er wird im Verlauf des 
Vo 11 zuges entsprechend der Ent\oJi ckl ung, die der Ge
fangene nimmt, fortgeschrieben (§ 7 Abs. 3 StVollzG). 
Daraus ergibt sich, daß er selbst keine "t~aßnahme zur 
Regelung einzelner Angelegenheiten" auf dem Gebiet 
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des Strafvollzugs ist, sondern nur einen - abänderba
ren - Plan für die Vollzugsgestaltung darstellt, auf 
Grund dessen die einzelnen Behandlungsmaßnahmen künf
tig getroffen \'/erden sollen. Er ist folglich nicht 
nach § lOQ StVollzG anfechtbar (KG in ZfStrVo 1984, 
s. 370, 372; 1983, s. 181). 

Die Strafvollstreckungskammer hat jedoch übersehen , 
daß der Gefangene mit seinem Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung den Vollzugsplan nur insoweit angreift , 
als dieser - im Gegensatz zu dem in der JVA Kassel 
aufgestellten Vollzugsplan - für ihn keine Voll Zugs
lockerungen in Form von Urlaub und Ausgang vorsieht . 
Es kann in vorliegendem Fall dahingestellt bleiben , 
ob einzelne Regelungen des Vollzugsplanes angefochten 
werden können, wie das Kammergericht (aaO) meint , ob
wohl auch diese nur "geplante" Regelungen sind. Hier 
jedenfalls ist der Gefangene dadurch inseinen Rechten 
verletzt (§ 109 Abs. 2 StVollzG), daß derVollzugsplan 
vorerst keinen Urlaub und Ausgang vorsieht, nachdem 
dem Gefangenen diese Vollzugslockerungen in der JVA 
Kassel bereits gewährt worden waren, und der Leiter 
der JVA Wittlich durch seine Stellungnahme zum Antrag 
des Gefangenen zu erkennen gegeben hat, daß er tat
sächlich weder Urlaub noch Ausgang gewähren will . 
Oie Strafvollstreckungskammer hätte daher die Zuläs
sigkeit des Antrags auf gerichtliche Entscheidung be
jahen und die Rechtmäßigkeit der Versagung der Voll 
zugslockerungen prüfen müssen . Um die Nachholung die
ser Prüfung zu ermöglichen, war der angefochtene Be
schluß aufzuheben und die Sache an die Strafvoll strek
kungskammer zurückzuverweisen . 
Bei ihrer materiellen Prüfung wird die Strafvoll strek
kungskammer folgendes zu berücksichtigen haben: Der 
einmal aufgestellte Vollzugsplan steht nach Verlegung 
des Gefangenen in eine andere Anstalt nicht zu deren 
freier Disposition. Sinn der Vollzugsplanung ist es , 
"die Grundlage dafür zu liefern, daß das Behandlungs
ziel in einem fortlaufend geplanten und kontrol l ierten 
Prozeß unter Leistung geeigneter Hilfen während des 
Vo 11 zugs erreicht \>/erden kann" ( Mey in Schwi nd-Böhm, 
StVollzG, Vorbemerkung 1 vor§ 5). Der Strafvollzug 
muß daher als "ganzheitlicher, fortlaufender Prozeß 
von der Aufname bis zur Entlassung" gesta 1 tet sein 
(14ey, aaO, § 6 Rdnr . 1) . Schon diese Erwägung schließt 
eine beliebige Änderung oder gar gänzliche Neuplanung 
durch die übernehmende Anstalt aus . Zudem ergibt sich 
eindeutig aus § 7 Abs . 3 StVollzG, daß nur die Ent
wicklung des Gefangenen und 1-1eitere Ergebnisse der 
Persönlichkeitsforschung Anlaß zur Änderung des Voll
zugsplans geben können . Letztere muß allerdings auch 
dann möglich sein, \·lenn et\'ta der erste Vollzugsplan 
von falschen Voraussetzungen (so z. B. bezüglich der 
weiteren Dauer des Vollzuges) ausgegangen war . 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FÄLLIGENHILFE, 35. Jahrgang, Heft 2, Seite 114, April 
1986 



Keine zeitlichen Voraus-

DIE AUFFASSUNG , AUSGANG GEMASS § 11 Abs. 1 Nr. 2 
StVollzG KAMENURIN BETRACHT, WENN DIE WEITERE VOLL
ZUGSDAUER WENIGER ALS DREI MONATE BETRAGE, FINDET IM 
S tVo 11 zG KEINE STOTZE. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Hamrn vom 9.9. 1985 
- 1 Vollz (Ws) 116/85 -

AUS DEN GRONDEN: 
Durch den angefochtenen Beschluß hat die Strafvoll
streckungskamrner die Entscheidung des Leiters ·der JVA, 
durch den ein Antrag des Betroffenen auf Ausgang zu
rückgewiesen worden ist, sowie den Widerspruchsbe
scheid des Präsidenten des Justizvollzugsamts Hamm 
vom 22. Januar 1985 aufgehoben und den Anstaltsleiter 
verpflichtet, den Betroffenen unter Beachtung der 
Rechtsauffassung der Kammer neu z~ bescheiden . 
Nach der Widerspruchsentscheidung des Präsidenten des 
Justizvollzugsamts Hamm wurde eine Urlaubseignung und 
eine entsprechende Eignung türeinen Ausgang verneint. 
Dabei wurde auf die Urlaubsentscheidung vom gleichen 
Tage Bezug genommen, die bereits Gegenstand eines 
Rechtsbeschwerdeverfahrens des Betroffenen vor dem 
Senat war (vgl . Beschl . vom 25. Juli 1985 - 1 Vollz 
(Ws) 117/85) . 
Die Strafvollstreckungskammer hält diese Begründung 
nicht für ausreichend . Die Vorstrafen des Betroffenen 
könnten nicht als Kriteri um für eine ablehnende Voll
zugslockerungsentscheidung anzusehen sein . Insoweit 
bezieht sich die Kammer auf die vom Senat in der er
wähnten Senatsentscheidung aufgehobene Kamrnerentschei 
dung vom 5. Juni 1985 . Auf die weitere Entwicklung 
des Betroffenen sei durch die angefochtene l~ider
spruchsentscheidung überhaupt nicht eingegangen wor
den . Darüber hinaus enthielten die angefochtenen Ent
scheidungen keine Tatsachen, daß der Betroffene auch 
jetzt noch zu aggressiven Verhalten neige. Daß Voll
zugslockerungen gern. § 11 Abs. 1 StVollzG nur dann 
gewährt werden könnten , wenn die Vollzugsdauer weni 
ger als drei Monate betrage, sei gesetzlich nicht 
vorgesehen. 
Die hiergegen form- und fristgerecht eingelegte Rechts
beschwerde des Leiters der JVA ist auch im übrigen 
zulässig (§ 116 Abs. 1 StVol lzG), da es zur Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist, die 
Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses zu ermögli
chen. 
Das Rechtsmittel ist auch begründet. 

Der Strafvoll Streckungskammer istallerdings zuzugeben, 
daß die Auffassung der Vollzugsbehörde, Ausgang gemäß 
§ 11 Abs . 1 StVollzG käme nur in Betracht, wenn die 
weitere Vollzugsdauerwenigerals 3 Monate betrage, im 
Gesetz keine Stütze findet (zur Problematik vgl . auch 
Senatsbeschluß vom 8. 11 . 1984- 1 Vollz (Ws) 170/84 -; 
NStZ 1985, 189) . Ersichtlich haben die Vollzugsbe
hörden ihre Entscheidung mit diesem Argument nur hil fs
weise begründet. 
Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung vom 25. 
Juli 1985 (1 Vollz (Ws) 117/85) dargelegt hat, hat 
indessen die Strafvollstreckungskammer die von der 
Voll zugsbehörde niedergelegte Entscheidung, soweit es 
um den Versagungsgrund der Gefahr \'leiterer Straftaten 
geht , nicht in der gebotenen Weise ausgedeutet und 
entsprechende Ermittlungen insoweitangestellt. Dieser 
Rechtsfehler nötigt zur Aufhebung der angefochtenen 
Entscheidung .... 

Entnommen aus ZEITSCHRIFT FOR STRAFVOLLZUG UND STRAF
FÄLL IGENHILFE, 35. Jahrgang, Heft 2, Seite 114, April 
1986 

§§ 10, 11 StVollzG (Lebenslange Freiheitsstrafe und 
offener Vollzug) 

1. DIE VERLEGUNG EINES ZU LEBENSLANGER FREIHEITSSTRA
FE VERURTEILTEN GEFANGENEN NACH§ 10 StVollzG IN 
DEN OFFENEN VOLLZUG IST GRUNDSÄTZLICH OHNE ROCK
SICHT AUF DIE DAUER DES VOLLZUGES ZULASSIG. 

2. EINE VERLEGUNG IN DEN OFFENEN VOLLZUG UND DIE GE 
WÄHRUNG VON VOLLZUGSLOCKERUNGEN HABEN NICHT NUR 
DER I~IEDEREINGLIEDERUNG, SONDERN AUCH DER GEGEN
IHRKUNG GEGEN SCHÄDLICHE FOLGEN DES FREIHEITSENT
ZUGES ZU DIENEN (vgl . § 3 Abs. 2 StVollzG) . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 9.5. 1986 
- 3 Ws 126/85 -
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§~ 17 Abs. 3 Nr. 3, 69 Abs. 2, 115 Abs. 5 StVollzG §§ 31 Abs. 1 Nr. 1, 115 StVollzG (Rechtliches Gehör 
( Fluchtgefahr, Fernsehgerät und "Umsch 1 uß") beim Anha 1 ten eines Briefes) 

1. HAT DER GEFANGENE DIE ANORDNUNG DER EINZELHAFT 
DURCH EINEN FLUCHTVERSUCH UNDEINE GELUNGE~E FLUCHT 
SELBST VERSCHULDET, KANN DIES OIE ANNAHME EINES 
BEGRüNDETEN AUSNAHMEFALLES IM SINNE DES § 69 Abs. 2 
StVollzG NICHT RECHTFERTIGEN. OIE ZULASSUNG EINES 
EIGENEN FERNSEHGERÄTES ~ME SONST EINER "BELOHNUNG" 
FOR DEN FLUCHTVERSUCH GLEICH. 

2. STöRT EIN GEFANGENER DURCH EINEN AUSBRUCHSVERSUCH 
UND EINEN VOLLENDETEN AUSBRUCH DIE SICHERHEIT UND 
ORDNUNG EMPFINDLICH, HANDELT DIE VOLLZUGSBEHöRDE 
IM RAHMEN IHRES ERMESSENS, WENN SIE DEN BEANTRAGTEN 
"UMSCHLOSS" VERWEIGERT. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 23.1.1985 
- 3 Ws 496/84 (StrVoll z) -

§§ 22 Abs. 3, 41, 53, 114 Abs. 1 Satz 3 StVollzG 
(Freie Religionsausübung und Ablösung von der Arbeit) 

1. § 114 Abs . 1 Satz 3 StVollzG SCHLIESST DIE AN
FECHTUNG DER VERSAGUNG EINER EINSTWEILIGEN AN
ORDNUNG AUS. 

2.a) DAS GRUNDRECHT DER GLAUBENS- UNO BEKENNTNISFREI
HEIT (Art . 4 Abs. 1 GG} UNO DER UNGESTöRTEN RE
LIGIONSAUSOBUNG (Art. 4 Abs. 2 GG) GILT AUCH Ul 
STRAFVOLLZUG. 

b} FRE IE RELIGIONSAUSüBUNG BEDEUTET AUCH DAS RECHT 
DES GLÄUBIGEN, SEIN ÄUSSERES VERHALTEN NACH DEN 
GEBOTEN SEINES GLAUBENS EINZURICHTEN. 

3.a) WEIGERT SICH EIN GEFANGENER AUS RELIGiöSEN GRüN
DEN, SICH EINER STICHPROBENWEISEN KöRPERLICHEN 
DURCHSUCHUNG UNO ENTKLEIDUNG, OIE BEI DER ROCK
KEHR AUS DEM WERKSBETRIEB IN DIE ANSTALT AUS 
GRüNDEN DER SICHERHEIT UNO ORDNUNG ERFORDERLICH 
IST, ZU UNTERZIEHEN, SO IST SEINE ABLöSUNG VOM 
ARBEITSPLATZ RECHTLICH NICHT ZU BEANSTANDEN. 

4. 

b) DAS RECHT DES GEFANGENEN, SICH SEINER RELIGION 
ENTSPRECHEND ZU VE·RHAL TEN, WIRD NICHT DADURCH 
EINGESCHRÄNKT, DASS ER DIE FOLGEN TRAGEN MUSS, 
DIE SICH AUS DIESEM VERHALTEN AUF GRUND DER BE
SONDEREN VERHÄLTNISSE EINER VOLLZUGSANSTALT ER
GEBEN . 
DIE GRUNDGESETZLICH GESCHüTZTE, RECHTMÄSSIGE BE
ACHTUNG VON GLAUBENSGEBOTEN IST NICHT VORWERFBAR. 
WIRD DER GEFANGENE DESHALB VON DER ARBEIT ABGE
LöST, SO RECHTFERTIGT DIES NICHT DIE FESTSTEL
LUNG, DASS ER SCHULDHAFT OHNE ARBEIT SEI . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 2.10 .1985 
- 2 Vollz (Ws) 15/85-
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Suter 

§§ 17 Abs. 2 Satz 1, 109 ff., 114 Abs. 2 Satz 3, 116 
Abs. 1, 201 Nr. 2 StVollzG (gemeinsame Freizeit, Vor
aussetzungen einer Einschränkung) 

1. § 114 Abs. 2 Satz 3 StVollzG SCHLIESST DIE ANFECH
TUNG ALLER - AUCH ABLEHNENDER - ENTSCHEIDUNGEN 
OBER ANTRÄGE AUF ~INSTWEIL1GE ANORDNUNGEN AUS. 

2. IM VERFAHREN NACH §§ 109 ff . StVollzG GILT DAS 
AMTSERMITTLUNGSPRINZIP. 

3. SIND OIE FESTSTELLUNGEN DES BESCHLUSSES DER STRAF
VOLLSTRECKUNGSKAMMER DERART UNZUREICHEND, DASS DIE 
VORAUSSETZUNGEN DER ZULÄSSIGKElT DER RECHTSBESCHWER
DE NACH § 116 Abs . 1 StVollzG NICHT OBERPRüFT WER
DEN KöNNEN, IST DIE RECHTSBESCHl~ERDE STADHAFT. 

4. DER GEFANGENE HAT NACH§ 17 Abs. 2 Satz 1 StVollzG 
EIN RECHT DARAUF, SEINE FREIZEIT IN GEMEINSCHAFT 
MIT ANDEREN GEFANGENEN ZU VERBRINGEN. DARAUS FOLGT 
NICHT, DASS DER GEFANGENE EINEN ANSPRUCH DARAUF 
HAT, SEINE GESAMTE ODER OBERWIEGENDE FREIZEIT ZU
SAMMEN MIT ANDEREN ZU VERBRINGEN . 

5. DIE FRAGE, OB DIE RÄUMLICHEN, PERSONELLEN ODER OR
GANISATORISCHEN VERHÄLTNISSE TATSÄCHLICH EINER GE
MEINSAMEN FREIZEIT DER GEFANGENEN ENTGEGENSTEHEN 
(§ 201 Nr . 2 StVollzG), UNTERLIEGT DER GERICHTLI
CHEN NACHPRüFUNG . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 24 .9.1985 
- 2 Vollz (Ws) 75/85 -
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StVollzG §§ 23 ff. {Besuchsrecht von Strafgefangenen) 

VON DEM RECHT DES GEFANGENEN, "t4IT PERSONEN AUSSER
HALB DER ANSTALT ... ZU VERKEHREN (§ 23 S. 1 StVollzG), 
SIND NUR SOLCHE PERSONEN AUSGENO~~EN, DIE IN DERSEL
BEN ANSTALT INHAFTIERT SIND . DEMENTSPRECHEND GILT 
§ 25 StVollzG AUCH FOR BESUCHSANTRÄGE VON STRAFGEFAN
GENEN, DIE IN EINER ANDEREN ANSTALT ALS DER ZU BESU
CHENDE GEFANGENE EINSITZEN. 

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 6.3.1985- 1 Vollz (Ws ) 
12/84 

SACHVERHALT: 
Der Bf. verbüßt in der JVA B. eine Freiheitsstrafe. 
Auf seinen Antrag erbat die JVA Dietz von der JVA 
Zweibrücken deren Zustimmung zu einer von der JVA 
Dietz befürworteten Oberstellung des Bf. in die JVA 
Zweibrücken, damit er die dort einsitzende Strafge
fangene A., die er als seine Verlobte bezeichnet, be
suchen könne. Der zuständige Abtei lungsleiter der JVA 
Zweibrücken lehnte die Aufnahme des Bf. ab, weil die 
Zusammenführung der beiden Gefangenen, zwischen denen 
lediglich eine Brieffreundschaft bestehe, keine Vor
teile für die Wiedereingliederung bringe. Einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung nach § 109 StVollzG 
wies die StVK Zweibrücken zurück. Die hiergegen ge
richtete Rechtsbeschwerde führtP. zur Aufhebung dieses 
Beschlusses und zur Zurückwe1sung an die StVK. 

AUS DEN GRONOEN : 
Die Auffassung der StVK, bei dem Bescheid des Leiters 
der JVA Zweibrücken v. 11 .1.1984 handele es sich um 
eine dienstaufsichtliche Entscheidung ohne unmittel
bare Rechtswirkung, die nach den §§ 109 ff. StVollzG 
nicht anfechtbar sei, trifft nicht zu. Zwar hat der 
Bf. seine Eingabeandie JVA Zweibrücken vom 3.11.1983 
als 11 0ienstaufsichtsbeschwerde" bezeichnet, und der 
Leiter der JVA Zweibrücken hat seinen Bescheid v. 
11 .1.1984ersichtlichals Entscheidungauf eine Dieost
aufsichtsbeschwerde verstanden wissen wollen. Dies 
ist jedoch nicht ausschlaggebend. Bei verständiger 
Würdigung des Begehrens des Bf. unter Beachtung der 
Grundsätze des§ 300 StPO wollte er mit seiner 11 Dienst
aufs i chtsbeschwerde" die Ertei 1 ung einer Besuchserl aub
nis erreichen, und dementsprechend stellt sichder Be
scheid v. 11.1.1984, insbesondere auch nach seiner Be
gründung, als Ablehnung dieses Antrags und damit als 
"Maßnahme zur Regelung einer einzelnen Angelegenheit 
auf dem Gebiete des Strafvollzugs" dar, gegen die der 
Rechtsweg nach den §§ 109 ff. StVollzG eröffnet ist. 
Aus diesem Grunde stellt sich auch nicht die von der 
StVK verneinte Frage, ob die Verweigerung der Aufnah
me des Bf. in der JVA Zweibrücken selbständig an
fechtbar oder nur im Zusammenhang mit einer die Ober
ste 11 ung des Bf. ab 1 ehnenden Entscheidung der JVA Di ez 
bei der für diese Anstalt zuständigen StVK überprüf
bar wäre. 
Der angefochtene Beschluß mußte daher schon aus den 
genannten Gründen aufgehoben werden. Da die StVK über 
das richtig verstandene Begehren des Bf. in der Sache 
nicht entschieden hat, war es geboten, die Sache zur 
erneuten Prüfung und Entscheidung an das LG zurückzu
verweisen. 
Bei der Entscheidung, ob der Leiter der JVA Z1~ei brUk
ken den Antrag des Bf. auf Erteilung einer Besuchs
erlaubnis mit Recht abgelehnt hat, sind die Vorschrif
ten in §§ 23 ff. StVollzG anzuwenden, obwohl der Bf. 
sich in behördlichen Gewahrsam befindet. Nach dem 
Grundsatz des§ 23 S. 1 StVoll zG hat jeder Gefangene 
das Recht, mit 11 Personen außerhalb der Anstalt 11 

- im 
Rahmen der Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes - zu 
verkehren. Die Regelung betrifft also nur solche Per-

sonen nicht, die in derselben Anstalt inhaftiert 
sind; sie ent hält umgekehrt betrachtet, keine Ein
schränkungen f ür Personen außerhalb dieser Anstalt, 
gi lt also auch für in anderen Vollzugsanstalten ein
sitzende Gefangene wie hier den Bf. 
Die StVK wird deshalb zunächst klären müssen, ob der 
Bf., wie er behauptet, mit Frau A. verlobt ist oder 
ob zwischen ihm und Frau A. nureine Brieffreundschaft 
besteht. Besteht ein Verlöbnis, so ist der Bf. "im 
Sinne des Strafgesetzbuchs 11 Angehöriger von Frau A. 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StGB). Dann kann die Be
suchserlaubni s nicht - wie im angefochtenen Bescheid 
des Leiters der JVA Z~tleibrücken v. 11.1.1984 - mit 
der Begründung verweigert werden, es sei zu befürch
ten, daß der Bf. einen schädlichen Einfluß auf Frau 
A. habe, ihre Eingliederung behindere und ihr Ver
trauen mißbrauche; mit einer solchen Begründung kann 
die Besuchserlaubnis nur Personen verweigert werden, 
die nicht Angehörige des zu besuchenden Gefangenen 
sind(§ 25 Nr. 2 StVollzG) . Der BesuchvonAngehörigen 
kann nur wegen Gefährdung der Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt abgelehnt werden (§ 25 Nr. 1 StVollzG). 
Eine solche Gefährdung hat der Anstaltsleiter jedoch 
nicht geltend gemacht. Was die von der StVK verneinte 
Frage anlangt , ob der Bf. mit Frau A. verlobt ist, 
wird mit der Rechtsbesch1~erde zutreffend die Verlet
zung des rechtlichen Gehörs gerügt. Oie StVK stUtzt 
sich in diesem Zusammenhang auf die Personalakten der 
Frau A., wonach diese "eigenen Angaben zufolge ein 
Heiratsansinnen von X. 11 ablehne; dazu ist der Ast . im 
gerichtlichen Verfahren nicht gehört worden. FUr die 
StVK wird sich dabei die Frage stellen, ob sie unge
achtet eines ausdrücklichen Beweisantrags des Bf. 
nicht Frau A. a 1 s Zeugin vernehmen muß ( vg 1 . § 244 
Abs. 2 StPO). 
Sollte sich ergeben, daß ein Verlöbnis nicht besteht, 
so konnte und kann der Besuch aus den Gründen in § 25 
Nr. 2 StVollzG abgelehnt werden. Bei der Nachprüfung, 
ob von dem Bf. ein schädlicher Einfluß auf Frau A. zu 
befürchten ist oder ob er ihre Eingliederung behin
dern würde, wird die StVK darauf zu achten haben, daß 
sie die in der Stellungnahme des Anstaltsleiters v. 
30.1.1984 erwähnte "ausdrückliche Stellungnahme des 
Abteilungsleiters der hiesigen Frauenabteilung" nicht 
vel"\'Jerten darf, ohne diese zuvor dem Bf. bekanntge
macht und ihm Gelegenheit gegeben zu haben , sich dazu 
zu äußern. Dabei wird freilich auch das Interesse von 
Frau A. an dem Schutz ihrer Intimsphäre berücksichtigt 
werden müssen. 
Sollte sich herausstellen, daß der Besuchsantrag des 
Bf. mit Recht abgelehnt worden ist, so wird sein an 
die JVA Diez gerichtetes Begehren, in die JVA Zwei
brücken überstellt zu werden, gegenstandslos. Im Fal 
le der Genehmigung des Besuchs wäredie Ab 1 ehnung einer 
Aufnahme des Bf. in die JVA Z~tleibrücken aus Gründen 
der Vollzugsorganisation oder der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt oder aus Gründen, die in der Per
son des Ast. liegen (vgl. OLG München Beschluß vom 
23. Mai 1978- 1 Ws 265-266/78), nicht von vornherein 
unzulässig. Welcher \ieg zur gerichtlichen Oberprüfung 
einer solchen Entscheidung dem Bf. zur Verfügung 
stünde, braucht der Senat hier nicht zu entscheiden. 

Mitgeteilt vom 1. Strafsenat des OLG Zweibrücken 
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StGB §§ 57, 56f (\~iderruf d.er Strafaussetzung zur 
Bewährung) 

1. VERGEHEN NACH EINER IM LAUFE EINER BEWÄHRUNGSZEIT 
ERFOLGENDEN VERURTEILUNG 1 1/2 JAHRE, OHNE DASS DIE 
VERURTEILUNG ZUM ANLASS EINES WIDERRUFS DER STRAFAUS
SETZUNG GENOMMEN WURDE, KANN DER VERURTEILTE DARAUF 
VERTRAUEN, DASS EIN WIDERRUF NICHT MEHR ERFOLGEN WER
DE. 
2. EIN BEWÄHRUNGSWIDERRUF WEGEN EINER NEUEN STRAFTAT 
KANN OHNE RECHTSKRÄFTIGE VERURTEILUNG NUR DANN ERFOL
GEN, WENN "KEINE VERNONFT IGENZWEIFEL" DARAN BESTEHEN, 
DASS DER VERURTEILTE DIE STRAFTAT BEGANGEN HAT. 

OLG Bremen, Beschl. v. 2.8.1985 - Ws 157/85 

AUS DEN GRONDEN: 
Der Verurteilte ist durch Urt . des LG v. 10 . 5. 1977 
wegen fortgesetzten gemeinschaftlichen Handeltreibens 
mit Btm in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit 
fortgesetzter gemei nscha ftl i ehergewerbsmäßiger Steuer
hehlerei zueiner Freiheitsstrafe von 3 J. verurteilt . 
Nach erfolgter Zweidrittel - VerbüBung hat die StVK 
mit Beschl . v. 15 .4.1980 den Strafrest zur Bewährung 
ausgesetzt, die Entlassung des Verurteilten zum 
5.5.1980 angeordnet und die Bewährungszeit auf 4 J. 
festgesetzt. 

Einen von dem Verurteilten am 8.3.1983 begangenen 
Diebstahl {§§ 242, 248a StGB), weswegen er durch das 
AGam 25.8. 1983 zu einer Geldstrafe von acht Tages
sätzen rechtskräftig verurteilt worden ist, wurde 
nicht zum Anlaß eines Widerrufs der Strafaussetzung 
genommen, was dem Verurteilten auch bekannt wurde. 
Ein am 10.10.1983 gestellter Widerrufsantrag der StA 
beruhte ersichtlich auf einem neuen Ermittlungsver
fahren der StA, worin dem Verurteilten zur lastgelegt 
wurde , von Mitte 1980 bis Dezember 1982 mit Btm in 
nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Der 
Ausgang dieses Verfahrens sollte hinsichtlich einer 
Entscheidung über den Widerruf der Strafaussetzung 
jedoch zunächst abgewartet werden. Nachdem die Ankla
geschrift vom 21 .2.1985 vorlag, erklärte die StA am 
1.3.1985, daß sie ihren Widerrufsantrag aufrechter
ha 1 te. Hierzu wurde der Verurteilte gehört, der hi lfs.., 
weise beantragte, die Entscheidung über den Widerruf 
bis zum Abschluß des Verfahrens ruhen zu lassen. Mit 
Beschl. v. 16.4.1985 hat die StV~ die Strafaussetzung 
widerrufen , weil der Verurteilte während der Bewäh
rungszeit erneut straffällig geworden sei . Hierzu 
führt die Kammer aus, er sei am 25.8.1983 wegen Dieb
stahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden; darüber 
hinaus habe er die in der Anklage vom 21.2.1985 auf
geführten Verstöße gegen das BtMG begangen. Zwar sei 
er nicht rechtskräftig verurteilt und streite die Ta
ten ob, die Kammer sei jedoch nach der eingehenden 
Darstellung des Ermittlungsergebnisses in der Anklage
schrift überzeugt, daß der Verurteilte durch die be
zeichneten Beweismittel mit Sicherheit überführt wer
de. 

Gegen diesen Beschl. wendet sich der Verurteilte mit 
der nach§§ 453 Abs. II, 311 StPO statthaften , frist
gerecht eingelegten und damit zulässigen sofortigen 
Beschwerde . 
Die sofortige Beschwerde er1~eist sich als begründet. 
Der Senat läßt es dahingestellt, ob angesichts der 
übrigen Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß 
die mit einem Satz erfolgte Erwähnung der Diebstahl
rate des Verurteilten rur die StVK überhaupt eine 
Grundlage für den Widerruf der Strafaussetzung dar
stellen sollte. Abgesehen davon, daß es sich um ein 
Delikt der Kleinkriminalität handelt, wäre ein allein 
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mit dieser Straftat begründeter Hiderruf der Strafaus
setzung unzulässig. Die Bewährungszeit war zur Zeit 
der Beschlußfassung knappein Jahr abgelaufen . Für die 
Zulässigkeit des Widerrufs kommt es zwar nicht ent
scheidend auf die seit dem Ablauf der Bewährungszeit 
verstrichene Zeit an. Entscheidend ist, ob der Verur
teilte in Anbetracht aller Umstände noch damit rech
nen mußte, daß ein Widerruf erfolgen werde {vgl. 
Beschl . des Senats v. 23.7.85- Ws 107/85 - ). Das wä
re im vorliegenden Fall zu verneinen. Der Verurtei lte 
konnte, nachdem seine Verurtei 1 ung der Strafaussetzung 
genommen wurde , vielmehr der Ausgang des Verfahrens 
{wegen des Vonvurfs des Handeltreibens mit Btm) abge
wartet werden sollte, darauf vertrauen, daß ein Wi
derruf wegen des am 8.3.1983 begangenen Diebstahls 
nunmehr nicht mehr erfolgen werde . 
Der Widerruf der Strafaussetzung ist zur Zeit auch 
nicht wegen der in der Anklageschrift der StA dem 
Verurteilten zur Last gelegten, in die Bewährungszeit 
fallenden Verstöße gegen das BtMG gerechtfertigt. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kann der 
Widerruf wegeneinerneuen Straftat { § 57 Abs. 1 Ziff. 1 
StGB) ohne rechtskräftige Verurteilung auch dann er
folgen, wenn "keine vernünftigen Zweifel" darin beste
hen, daß der Verurteilte während der Bewährungszeit 
eine Straftat begangen und dadurch gezeigt hat, daß 
die Erwartung, die der Strafaussetzung zugrunde lag, 
sich nicht erfüllt hat {vgl . u. a. Beschl. des Senats 
V. 28.2.74- \~s 9/74 -,V. 17.2.75- Ws 31/75 - , V. 
25.11.83 - Ws 188/83 - {StV 1984, 125) , v. 25.11.85 
- Ws 11/85 -). Hiervon kann, in Obereinstimmung mit 
der Auffassung der StA, nicht ausgegangen werden·. Der 
Verurteilte ist nicht geständig. Die Beweislage ge
staltet sich schwierig . Eine am 11.6.1985 stattgefun
dene Hauptverhandlung vor der StrK mußte ausgesetzt 
werden und d'ie StA bzvt·. Kriminalpolizei führt ergän
zende Ermittlungen durch. 

Mitgeteilt von RA Horst Wesemann, Bremen 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 6. Jahrgang , Heft 4, 
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§ 54 StVo 11 zG 
(TEILNAH~1E AM GOTTESDIENST) 

1. Es ist rechtswidrig, einem Gefangenen die Teil
nahme am Gottesdienst nicht zu ermöglichen. 

2. Gemäß Art. 4 Abs . 2 GG \~i rd die unges törtt> RE> 1 i
gionsauslibung gewährleistet . 

3. Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst teil
zunehmen. Wie die Vollzugsbehörde diese Teilnahme 
ermöglicht, steht in ihrem freien Ermessen. 

Beschluß des Landgerichts Sielefeld vom 17 .05.1985 
- 15 Vollz 15/85 -

Entnommen aus INFO ZUI4 STRAFVOLLZUG IN PRAXJS UNO 
RFCHTSPRECHUNG, 2. Jahrgang, Heft 11, März 1986 

BU1G § 29 Abs. 3 Nr. 4 {Vernei nung eines besonders 
schweren Falles des Handelstreibens mit SOOg Kokain) 

AUCH .BEI DEM VORWURF DES HANDELTREIBENS MIT CA. 500 g 
KOKAIN KANN DIE ANNAHME EINES BESONDERS SCHWEREN FAL 
LES DANN VERNEINT \~ERDEN, WENN DER ANGEKLAGTE DURCH 
ZUFALL UND PlöTZLICH IN VERSUCHUNG GERATEN IST, SEHR 
VIEL GELD IN EINER FOR IHN SCHWIERIGEN FINANZIELLEN 
SITUATION ZU VERDIENEN, VON DEM GEPLANTEN GESCHÄFT 
\HEDER FREIWILLIG ABSTAND GENOM.'1EN HAT UND ER EINER 
DURCH EINEN VERDECKT ARBEITENDEN POLIZEIBEAMTEN AN 
IHN HERANGETRAGENEN VERSUCHUNG ERLEGEN IST . 

LG Itzehoe, Urt . v. 1.10.1985- 8 Kls 28/85 I 

SACHVERHALT: 
Ein Freund des Angekl. wurde von einem verdeckt arbe~
tenden Kriminalbeamten auf die Lieferung von Koka1n 
für ca. 100.000~-- Dr4 angesprochen. Der Freund be
nutzte ein zurälliges Treffen mit dem Angekl.,um die
sen zu bewegen, an diesem Geschäft mitzuwirken . Der 
Angekl. war bis dahin gelegentlicher Konsument von 
Haschisch . Aufgrund erheblicher finanzieller Schwie
rigkeiten stimmte er dem Vorschlag seines Freundes zu 
und versprach bei einem weiteren Treffen dem verdeckt 
arbeitenden Kriminalbeamten, sich um die Beschaffung 
der geforderten Menge kümmern zu wollen. Tatsächlich 
hatte der Angekl. Bezugsquel len für eine derarti~e 
Menge Kokain nie gehabt, weshalb er schon kurz~ Ze1t 
später von diesem Geschäft Abstand nahm, ohne b1s da 
hin konkrete Aktivitäten entfaltet zu haben. Das LG 
verurteilte den Angekl. wegenunerlaubten Hande 1 s trei
bens mit Btm zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, 
deren Verbüßung zur Bewährung ausgesetzt \'/Urde. 

AUS DEN GRONOEN : 
Bei der Strafzumessung fällt ins Ge\'licht, daß der An
gekl. mit rund 1 Pfund Kokain Handel treiben wollte, 
mit einer Menge also, die an sich den Tatbestand des 
besonders schweren Falles gemäß § 29 Abs. 3 Nr . 4 
BtMGerfüllenwürde mit der Folge, daß Freiheitsstrafe 
nicht unter 1 Jahr zu verhängen wäre. Wenn die Kammer 
gleichwohl einen besonders schweren Fall als nicht 
gegeben angesehen hat, so liegt dieses daran, daß der 
Angekl. durch Zufall und pl~tzl~ch in .. V~rsuchun$ g~
raten ist, sehr viel Gel d 1n e1ner fur 1hn schwlerl
gen finanziellen Situat~on zu verdiene~ •. d~r Angekl . 
von dem geplanten Geschaft schnell fre1w1ll1g Abstand 
genommen und schließ~ic~ nur einer .durch einen ver
deckt arbeitenden Pol1ze1beamten an 1hn herangetrage
nen Versuchung erlegen ist. Dies alles zusam~en läßt 
sein Verhalten in einem milderen Licht ersche1nen und 
läßt die Annahme eines besonders schweren Falles ge-

mäß § 29 Abs. 3 BtMG nicht zu mit der Folge, daß es 
bei dem Strafrahmen des § 29 Abs . I BtMG verbleibt, 
\venngleich auch innerhalb dieses Strafrahmens bei der 
Strafzumessung der f~enge von 1 Pfund Kokain Bedeutung 
zukommt. Neben der ~1enge rällt bei der Strafzumessung 
zu Lasten des Angekl. ins Gewicht, daß er aufgrund 
der sich vermeintlich ergebenen Verdienstmöglichkeit 
schnell bereit war , in einem Gebiet der schweren Kri
minalität tätig zu werden. Dieses schnelle, bedenken
lose Eingehen aufden Vorschlag B. 's läßt seine Sch~ld 
andererseits auch beträchtlich erscheinen. Strafmll
dernd sind neben den obengenannten Gründen, die schon 
zur Verneinung des besonders schweren Falles geruhrt 
haben das Geständnis und der bisherige, im wesentli 
chen ~traffreie Lebenswandel des Angekl . zu berück
sichtigen . Unter Berücksichtigung aller für und gegen 
diesen Angekl. sprechenden Umstände hält die Kammer 
eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten für tat- und schuld
angemessen sowie rurerforderlich, um erzieheri~ch.auf 
den Angekl. einzt.Mirken. Eine so bemessene Fre1he1ts
strafe istauch zur Verteidigung der Rechtsordnung un
erläßl ich. 

Mitgeteilt von RA Christoph Bode, Harnburg 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 6. Jahrgang, Heft 3, 
~1ärz 1986 
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J wie Jochen 
o wie ochen. 
c wie dlen 
h wie hen 

Mauer 
Na, ist das 'ne Aufregung? Da ha 
ben die ehrenwerten Herren vom 
Verfassungsschutz und die "Super
männer" von der GSG 9 ein Loch in 
die Knastmauer von Celle gesprengt 
und keiner hat's gewußt. Da sieht 
das Volk mal wieder, daß nichts zu 
teuer ist, um den Rechtsstaat zu 
schützen . Aber auch sparsam! 120,
DM hat man sich das Loch kosten 
lassen, und das ist für die Frei 
heit des Staates nun wirklich kein 
Preis. 
"Pfuscher!", scha 11 t es aus der 
"1 inken Ecke". "Wenn schon spren
gen, dann gleich den ganzen Knast." 
Da hätte das Herz von Kropotkin 
höher geschlagen, aber der Berli
ner Wähler ist nicht so recht dar
auf eingestiegen . Also wieder zu
rück damit io die Schublade. Die 
"rechte Ecke" hält sich derweil 
bedeckt . Erst will man wissen was 
so ein Loch, außer den Staub, den 
es aufgewirbelt hat, für einen 
speziellen Wert hatte. 

Das will aber keiner so genau sa
gen . Ein "V-Mann" ist eingeschleust 
worden, wichtige Erkenntnisse wur
den gewonnen, Straftaten im voraus 
verhindert . Welche bitte konkret? 
Das soll schön geheim bleiben, was 
andere Rechtsschützer auf den Plan 
ruft . Die argwöhnen nämlich, daß 
"das Loch" ein Schlag ins Wasser 
war und lassen verlautbaren, daß 
der "V-Mann" beim nächsten Haftur
laub "die Socken scharf gemacht 
hat" . Das ist doch kein Beinbruch 
oder? Das kommt sogar in Tegel 
vor . 
Hoppla! Was kommt i n Tegel vor -
"V-Männer"? Wollen wir die Frage 
e i nma 1 so beant\o,rorten : Auße rge
wöhnliche Umstände erfordern au
ßerge~,röhnl iche Mittel , und Namen 
sind Schal l und Rauch. Das Kind 
hat viele Namen : "V-Mann", Denun
ziant. Anscheißer, Lampenbauer, um 

nur einige zu nennen. Und Tegel 
hat für sie viele "Löcher". Das 
größte und anstrebenswerteste -
die Pforte. Da nimmt sich Celle 
und Tegel nicht viel ~,rie man sieht. 
Zwei Unterschiede gibt es dabei 
doch zu beachten. Erstens hat man 
es in Tegel nicht nötig, von ande
ren Löcher sprengen zu lassen, das 
besorgen die Knackis schon selbst . 
Und zweitens bestreitet man die 
Existenz von Subjekten der genann
ten Art. Wenn man dabei vor lauter 
Bestreiten gleichzeitig den Exi
stenzbeweis erbringt, ist ~ies nur 
als "Erscheinung am Rande" zu ver
merken. 
Da ruft ein Gruppenleiter der TA V 
einen Gefangenen zu sich und will 
wissen worüber in der letzten Ge
sprächsgruppe gesprochen wurde. Na 
sieh' mal einer an! Warum eigent
lich einen Gefangenen fragen und 
nicht einfach den Leiter der Ge
sprächsgruppe? Ganz einfach, weil 
die Frage des "GL" nach den Ge
sprächsinhalten nur theoretisch 
ist . Er weiß bereits worüber ge
sprochen wurde - über Denunz ian
ten -, und das ruft ihn auf den 
Plan. 
Also erfährt der Häftling sogleich 
ein paar "Klarstellungen". Solche 
Gespräch~ seien unerwünscht, weil 
bar jeglichen \~ahrheitsgehaltes. 
Man sähe es nicht gern , daß an
staltsexternen Gesprächsleitern 
Unwahrheiten über das interne Le
ben erzählt würden . Klartext: So 
etv-tas gibt es hier nicht! Das be
ruhigte den Häftling ungemein, 
drängte sich ihm doch immer mehr 
die Frage auf woher sein Gruppen
leiter über die Gesprächsdetails 
der letzten Gruppensitzung infor
miert ist. 
Bei allen Gegenbeteuerungen blieb 
für die Gesprächsgruppe das Be
wußtsein - wir haben ein "Loch". 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FR EIEN STR A FFÄ L LI GEN H I LF E IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormel
der bzw. überdie Gruppenleiter er
reichen oder einen Brief direkt an 
uns senden. Wir kommen zum persön
lichen Gespräch in den Knast oder 
Sie ko11111en in unsere Beratungsstel-
le. · 

Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donners
tag-Nachmittag unter der Leitung 
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von Fr. Wunsch und Hr. Knauer statt
findet. Teilnehmen können Frauen 
und Männer, die urlaubsfähig sind, 
die Genehmigung der Haftanstalt be
kommen und ca. 6 - 12 Monate vor 
der voraussichtlichen Entlassung 
stehen. 

Oberweitere Gruppenangebote i nfor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

Nicht gerade das optimale Klima, 
um über vertrauliche und persönli
che Angelegenheiten zu sprechen. 
Mißtrauische Blicke aufeinander 
machten die Runde . Wie es der Zu
fall so will blieb einer der Blik
ke auf einen Mithäftling hängen, 
der sich erst neu der Gruppe ange
schlossen hatte. Mit einem Ver
dacht ist man schnell zur Hand, 
\'las für einen Verdächtigen nicht 
immer schön ist; jedoch hat das 
"Kind" einen Namen und der ist 
anstaltsbekannt: Oietmar J . .. 
In informierten Kreisen nennt man 
ihn auch "Dietmar den Mißverstan
denen". Weiß doch jeder, daß er 
stets hilfsbereit ist und immer 
ein offenes Ohr für die Probleme 
seiner Mitgefangenen hat. Oie 
braucht er auch. Ist doch schon 
einmal der Versuch fehlgeschlagen, 
a 1 s Belastungszeuge fürdie Staats
anwaltschaft zu einer Verlegung 
nach Westdeutschland zu kommen . 
"Wehret den Anfängen" , sagte sieh 
die Gesprächsgruppe und empfahl 
Dietmar J. seine Ohren anden~eitig 
zu spitzen . So wurde- nach hefti
gem Bestreiten - sein erster "Auf
tritt" sein letzter. Wie lange da
gegen sein "Auftritt" in der TA V 
noch dauert ist unge~liß. Der T~L V 
1 ieß - angesprochen auf das "Pro
blem" - gegenüber der Insassenver
tretung verlauten, daß "es" ihm 
zwar bekannt sei, er mit der I.V . 
aber nicht über einzelne Gefangene 
sprechen könne. 
MERKE: Jeder Informant ist nur so 
gut wie sein Bekanntheitsgrad!!! 

Arbeiterwohlfahrt der Stad! Berlln e.V. 
earllasverband !Or Berlin e.V. 
Das Diakonische Werk Berlln •-V. 

-map-

Deulscher Pari lallscher Wohllahrtaverband 
SlfaJtalllgen- und Bewahrungshllte Berlln e.V. 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbarung 

Bundesallee 42/IV * 
1000 Berlin 31 

Telefon (030} 86 05 41 
*U-Bahn Berliner Str. 
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• lellplel Peter-JDraen Boock 
_,-1114 • lluttllrt-lllmmhelm 

M l tlllfoiii'DI'IEIIII IIII 
n rw t1r lniiMirKirtl Hll DNtlkndll 
Komitee für Grundrechte 
und Demokratie e. V. 
An der Gasse 1 
6121 Sensbachtal 

Der Prozess 

Dokumentation 

Das Urte1l uin Sachen" Peter-JOr
gen Boock wurde am 7. Mai 1984 
verkündet. Der 2. Strafsenat des 
Oberlandesgerichts zu Stuttgart 
erkannteaufein Strafmaß von drei
mal lebenslänglich und 15 Jahren. 
Das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie legt über den Prozeß 
gegen Peter-Jürgen Boock, der 1983/ 
1984 in Stuttgart-Stammheim statt
fand, diese Dokumentation vor. 
Diese Dokumentation ist keineswegs 
ausgewogen. Vor allem die Vertei
digung kommt darin zu Wort. Die 
Plädoyers der Verteidiger Heinrich 
Hannover und Wolf Römmig werden 
weitgehend abgedruckt . Peter-Jürgen 
Boock kommt mit seinen Einlassun
gen zur Sache und seiner Schlußer
klärung zu Wort . U. a. wichtig 
auch das Gutachten von Wolf-Dieter 
Narr als von der Verteidigung prä
sentgestellter Sachverständiger zu 
der zentralen und vom Gericht in 
wirk 1 i chkei tsfremderWei se bejahten 
Frage: Was die "RAF" kollektiv or
gamsiert? 
Warum nimmt das Komitee für Grund
rechte und Demokratie in einer ge
wissen Einseitigkeit Partei? Wir 
me1nen, von der Person eines Ange
klagten darf nie abgesehen werden . 
Sie hat im Zentrum zu stehen . Jede 
pol i ti sehe undrechtliehe Erwägung, 
d1e diesen Grundsatz verletzt, ver-

stößt damit gegen das Kernprinzip 
aller Menschenrechte. Um den ein
zelnen Menschen in seiner Indivi 
dualität, in seiner Verletzlich
keit und Zerstörbarkelt ist es zu 
tun. Diese Aussage gilt auch und 
gerade im Hinblick auf Peter-Jür
gen Boock. Aber jedem Prozeß kommt 
noch eine Bedeutung Ober die be
klagte und eventuell verurteilte 
Person hinaus zu. Anklage, Ange
klagterund urteilendes, "als Recht" 
erkennendes Gericht stehen nicht 
nur untereinander in einem Verwei 
sungszusammenhang negativer und 
positiver Art . Sieweisen über sich 
hinaus auf die jeweilige Gesell 
schaft . Diese Dokumentation be
legt: das, was in Stuttgart-St amm
heim "in Sachen" Peter-Jürgen 
Boock gelaufen ist, war das Gegen
teil eines fairen Verfahrens . Der 
demokratisch - menschenrechtliche 
Rechtsgrundsatz "Im Zweifel für 
den Angeklagten" wurde aufs gröb
ste mißachtet-

Peter-Jürgen Boock 

Vogelfrei 

Lamuv Verlag 
Martinstr. 7 
5303 Bornheim 3 

Peter-Jürgen Boock 

Vogel frei 

Gedichte 

Peter-Jürgen Boock, über den w1r 
auf den Seiten vier und fünf in 
d1esem Lichtblick berichten, hat 
während seiner Inhaftierung Gedich
te geschrieben, die im Lamuv Ver
lag veröffentlicht wurden. 
Oie Gedichte entstanden in einer 
zweieinhalb mal vier Meter großen 
Zelle und zeigen etne Seite des 
bundesdeutschenStrafvollzuges, die 

k 
dem Bürger auf der Straße verbor
gen bleibt. So beschreibt Boock 
nicht etwa das Leben im Knast, wie 
es viele andere inhaftierte Ge
dichtschreiber tun, sondern er 
vermitte lt ein Gefühl von Miter
leben, das für den Leser sehr be
eindruckend ist . Wir haben auf der 
Rückseite ein Gedicht aus diesem 
Band abgedruckt . 
Rezensieren von Gedichten ist 
schwierig, und so versuche ich es 
auch nicht . ich kann jedoch jedem 
Leser empfehlen, sich diesen Ge
dichtsband anzuschaffen, sich dann 
hinzusetzen und die Gedichte in 
Ruhe auf sich wirken zu lassen . 

-gäh-
--=========---
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MOnehen 

Die "vorgänge" werden herausgege
ben vom Vorgänge e. V. in Zusammen
arbeitmit der Gustav Heinemann- In
itiative, der Humanistischen Un ion 
und dem Komitee für Grundrechte und 
Demokratie . 
Verlag: 
Vorgänge e. V. 
8000 t4ünchen 2 

Redaktion: 
Dieter Hoffmann, Ulmenstr . 4 
6460 Gelnhausen 
Oie Zeitschrift "vorgänge" erscheint 
zweimonatlich und ka nn über die Ver
lagsanschrift bestellt werden . Sie 
kostet 1m Jahresabonnement DM 52,-. 
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das gericht 
gutbürgerlich 
mit gesundem Volksempfinden 
frisch auf den tisch 
immer sachlich 
und formell sauber 
die tat dem täter angetan 
was recht ist 
ist billiger nicht zu haben 
an staatesstatt waltet 
die blinde justiz 
unschuldige hände 
waschen einander 
das muß billigend 
in kauf genommen werden 
die Ieichen im keller 
vermodern in akten 
gnadenlos wird vergessen 
was gestern geschah 
im namen des volkes 
der richter und henker 
wen es heut nicht betrifft 
den lassen sie morgen · 
den ersten stein 
werfen 

Von Peter-Jürgen Boock. 
Geschrieben 1984 in ·stammheim. 
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